
Zeitschrift: Jahrbuch für Solothurnische Geschichte

Herausgeber: Historischer Verein des Kantons Solothurn

Band: 88 (2015)

Artikel: Ir sind Herren, wir Puren sind aber Meister! : Der Kampf um "Altes
Recht" und neue Pensionen in den Solothurner Unruhen 1513-1515

Autor: Huggenberger, Jonas

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-583650

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 13.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-583650
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


277

IR SIND HERREN, WIR PUREN

SIND ABER MEISTER!

Der Kampf um «Altes Recht» und
neue Pensionen in den Solothurner Unruhen
1513-1515

Jonas Huggenberger
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1 Einleitung
Vor 500 Jahren, am 3. August 1513, lagerten 4'000 Aufständische vor der

Stadt Solothurn. Ihr Hauptmann, der Oltner Ulrich Straumann, schleu-

derte den versammelten städtischen Räten selbstbewusst folgende Worte

entgegen: 7r s/rad /zerren, wir/zuren sznc? a/zer mezsfer/' Die Obrigkeit hatte
dieser Macht nichts entgegenzusetzen und musste sie gewähren lassen.

Die Landleute fischten die Weiher der Herren leer, plünderten Häuser der

Empfänger französischer Pensionen' und verhörten folternd deren Bewoh-

ner. Gerüchte um die gewonnene, aber überaus verlustreiche Schlacht von
Novara imJuni hatte dieses Nachspiel provoziert. Obwohl die Eidgenossen
in dieser Phase der Mailänderkriege gegen Frankreich zu Felde gezogen

waren, wurde bekannt, dass einige heimische Söldnerführer heimlich dem

König Truppen zugeführt und im Gegenzug reichlich französische Son-

nenkronen - Pensionen - erhalten hatten. Die Aufständischen erzwan-

gen kurzfristig den Rücktritt führender, als korrupt geltender Politiker.
Sie nutzten ihre Machtposition aber vor allem dazu, die ihnen in den

vergangenen Jahren von der Stadt auferlegten zusätzlichen Abgaben zu

bekämpfen und ihre Teilautonomie zurückzugewinnen. Die Untertanen

verlangten eine Rückkehr zum «Alten Recht»', das ihnen angeblich die

eigene Bewirtschaftung von Kollektivgütern, wie Allmenden oder Jagd-

rechte, garantiert hatte. Darüber hinaus forderten sie die Ablösung der

Leibeigenschaft. Diese Zugeständnisse musste ihnen der überrollte Solo-

thurner Rat nach dreitägiger Verhandlung gewähren.
Auch in Bern («Könizer Aufstand»") und Luzern («Zwiebelnkrieg»')

kam es zu Erhebungen. Doch anders als dort beharrten die Aufständi-
sehen in Solothurn interessanterweise nicht auf der weiteren Bestrafung
der Pensionenempfänger. Auch forderten sie keinerlei Mitspracherecht bei

aussenpolitischen Fragen wie etwa Bündnissen. Keine Forderung nach

Partizipation an der Politik des Stadtstaats, etwa in Form einer Bauern-

1 Staatsarchiv Solothurn (StASO), Tractaten, fol. 2 r.

2 Sogenannte Pensionen waren «offizielle (wenn auch oft vertraulich gehand-
habte), regelmässige und in fester Vertragsform vereinbarte Zahlungen von
auswärtigen Höfen an Einzelpersonen, Amtsleute, Räte und politische
Körperschaften». Groebner, Geschenke, 159. Zu Pensionen siehe auch
Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Pensionen.

3 Siehe dazu HLS, Altes Herkommen.
4 Für die Schilderung der Berner Unruhen siehe Anshelm, Berner-Chronik,

Bd. 3, 442ff.
5 Zu den Ereignissen der Unruhen in Luzern siehe Spettig, Zwiebelnkrieg, II f.
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Vertretung in den Räten, wurde laut. Die offizielle ständische Ordnung
blieb erhalten.

Die Lage blieb indessen nicht lange ruhig. Bald flammten wieder Un-

ruhen auf. Während die Solothurner Obrigkeit mitten in Verhandlungen
mit der Landschaft stand und Amt um Amt neu geordnet wurde, zog ein

eidgenössisches Heer von gegen 30'000 Mann vor Dijon und belagerte die

Stadt am 7. September 1513. Frankreichs König sollte so zum Friedens-

schluss gezwungen werden. Der tatsächlich vereinbarte Friedensvertrag
kam einer Kapitulation gleich und sicherte den Belagerern die aberwitzige
Summe von 400'000 Kronen zu. Die Erfüllung der Versprechungen des

Königs blieb indes aus, woraufhin widersprüchliche Gerüchte in Umlauf
gerieten. Einerseits wurde den «Franzosenfreunden» nachgesagt, sie

hätten die Friedensverhandlungen sabotiert, andererseits wurden Stirn-

men laut, die gierigen Oberen hätten bereits eingelöste Zahlungen für sich

selbst unterschlagen. Besonders die letztere Behauptung scheint neue
Unruhen in Bern, Luzern, Solothurn und auch andernorts befeuert zu
haben. Wiederum kamen die Herren in arge Bedrängnis. Auf den Tag-

Satzungen wurde Solothurn von den meisten anderen Orten scharf dazu

ermahnt, einerseits die als «Franzosengänger» bekannten eigenen Rats-

herren härter zu bestrafen und andererseits zweier Bewohner habhaft zu
werden: Der Kaufmann Gerold Löwenstein und der Balsthaler Leibeigene
Bernhard Sässeli wurden als Hauptverantwortliche für die zweite Auf-

Standsbewegung von 1514 von sämtlichen Obrigkeiten der Eidgenossen-
schaft gesucht. Der letztere musste sich schliesslich 1515 vor Gericht ver-
antworten, bevor mit dem französischen Friedensschluss die Pensionen

wieder reichlich flössen und Ruhe in Stadt und Land einkehrte.®

Die Untertanen waren vorerst geschlossen als Einheit aufgetre-
ten, als sie 1513 ihre Forderungen um ein Rückkommen zum «Alten
Recht»anbrachten. Nach dem Dijonerzug traten veränderte, individu-
ellere Interessen unter den Landleuten und Stadtbewohnern offener zu
Tage. Die versteckten Machenschaften verschiedensterAkteure spannten
ein undurchsichtiges Netz über das Solothurner Gebiet und weit darüber
hinaus. Weder das Stadtregiment noch die Untertanenschaft traten mehr

in homogenen Blöcken gegeneinander auf. Zu unterschiedlich waren die

individuellen Interessen. So kam etwa der Druck der Landschaft nicht

6 Vgl. u. a. Rogger, Fürsten, 242ff.; Sieber-Lehmann, Hinterland; Spettig,
Zwiebelnkrieg, III. Eingehend mit den Umständen um den Dijoner Vertrag
befasst hat sich die Arbeit von Lechner, Solothurner Nachklänge.
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allen Stadtbürgern ungelegen, wie bereits der zeitgenössische Berner

Chronist Anshelm vermerkte.' Ebenso waren weite Kreise der Landbe-

wohner durchaus sehr daran interessiert, am Geschäft mit Krieg und
Menschenhandel teilzunehmen.

In der vorliegenden Arbeit sollen diese verschiedenen Interessenlagen
einzelner Akteure und Gruppen ausfindig gemacht werden, indem die

verhältnismässig gute Quellenlage ausgelotet wird. Der Staat - besonders

derjenige des kleinen Solothurn - war zu diesem Zeitpunkt keine feste En-

tität, sondern ein an Persönlichkeiten hängendes Gebilde. Das Geflecht, in
dem auch die Bewohner der übrigen Eidgenossenschaft sowie der Kaiser,

der Papst und der König von Frankreich ihre Rolle spielten, lässt sich al-

lenfalls in der Untersuchung seiner Protagonisten greifen. Dadurch sollen

Rückschlüsse auf Anspruchshaltungen verschiedener Akteure und ihre

Verbindung untereinander möglich werden:

Wer profitierte von den Aufständen 1513-1515? Wer instrumentali-
sierte wen und wozu? Welche Faktoren beeinflussten die wechselnden

Dynamiken in einem Klima voller Unsicherheiten? Was prädestinierte
schliesslich Solothurn dazu, ab 1530 ständiger Sitz der französischen

Ambassadoren zu werden?

Der reiche Quellenbestand zum Thema wurde in Solothurn bisher

kaum kritisch diskutiert. So will ich in dieser Arbeit die unterschiedlichs-

ten Archivalien quellenkritisch auf ihren Informationsgehalt hin unter-
suchen: Wie und in welcher Form dokumentieren die Schrifterzeugnisse
den Konflikt zwischen Stadt und Land? Welche Ereignisse widerspiegeln
sie? Inwiefern sind deren Herstellung, Gebrauch und Aufbewahrung auch

als Teil der Handlung selbst zu begreifen?
Die Traktatenbände, Beschwerdeschriften, Urkunden, Missiven,

Seckeimeisterrechnungen, Tagsatzungsabschiede, Kundschaften und
Ratsmanuale werfen die unterschiedlichsten Schlaglichter auf die Ge-

schehnisse und gewähren dabei auch Einblicke in die Interaktion zwi-
sehen den Städteorten sowie in die Lebenswelten Einzelner. Da sich die

interessierenden Geschehnisse nicht nur auf das solothurnische Territo-
riumbeschränkten, sondern in Wechselwirkungen zum weiteren Umland
standen, werden, wo möglich, die Quellen in Bezug zu solchen aus Luzern
und Bern gesetzt.

7 Anshelm kritisierte vor allem die Berner Ratsherren als gespaltene Gruppe,
etwa als er meinte, «wie der merteil ufruoren entstond uss der obren und

raeten zwitracht», Anshelm, Berner-Chronik, Bd. 3, .442.
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1.1. Forschung

Die bisher wegweisende Arbeit zu den «Bauernunruhen» in Solothurn ver-
fasste Amiet' 1941. In der Zwischenzeit ist die Forschung neue Wege gegan-

gen. Die vielfältigen, für eine neue Betrachtung interessierenden Ansätze
und Untersuchungsgegenstände seien deshalb im Folgenden erwähnt.
Seit den 1970er-Jahren hat die Konflikt- und Unruhenforschung zahlrei-
che Fallstudien zu Aufstands- und Protestbewegungen ländlicher Unter-

tanen vorgelegt.' Solothurn fand darin meist wenig Beachtung. Während
die ältere Geschichtsschreibung eine strikte Gegenüberstellung von Stadt

und Land vornahm und damit eine «Dichotomie von Traditionalität und
Modernität» suggerierte, wird diese allmählich aufgeweicht durch die

jüngere Sozialgeschichte, die sich auf Phänomene ausrichtet, «die sich in
beiden sozialen Räumen ähnlich artikulieren, wie beispielsweise Ehrhän-

del, Konfliktaustragungsmuster oder Klientelen»." Eine Verbindung von
Politik- und Sozialgeschichte bringt allmählich neue Erkenntnisse hervor.

Dabei erfährt besonders das Klientelismusmodell von Pfister" vermehrte

Anwendung, um «die spezifisch vormodernen Verflechtungen zwischen

informellen und verrechtlichten, frühstaatlichen Beziehungen analytisch
zu erfassen»":

Das Modell umschreibt eine persönliche Komponenten aufweisen-
de Beziehung zwischen einer sozial höher (dem Patron) und einer
tiefer gestellten Person (dem Klienten), die Ressourcen und Hilfe-
leistungen austauschen, allenfalls durch die Vermittlung Dritter
(Broker). Entlang dieses Modells lässt sich aus einer Akteurpers-
pektive beschreiben, wie Kooperation über die ausgeprägten stän-
dischen, sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten der Vormo-
derne hinweg funktionierte."

8 Amiet, Bauernunruhen. Seine 1929 gedruckte Dissertation «Solothurnische
Territorialpolitik» und den ausführlichen Aufsatz «Solothurnische Bauern-
unruhen» verarbeitete der Schüler Emil Dürrs nochmals im ersten Band seiner
«Solothurnischen Geschichte».

9 So zuletzt etwa für die Zentralschweiz durch Rogger, Fürsten. Zu den
«Bauernunruhen» von 1489 bis 1525 im Stadtstaat Zürich siehe Dietrich,
Zürich. Zum Berner Oberland 1300-1700 siehe Bierbrauer, Freiheit.

10 Teuscher, Devianz, 77. Diese Ansätze verfolgt etwa Teuscher, Bekannte;
Teuscher, Erzähltes Recht.

11 Pfister, Klientelismus.
12 Teuscher, Devianz, 87.

13 Ebd., 88.
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Dieser Ansatz wird auch bei der Untersuchung von Pensionennetzwerken

angewandt, so zuletzt etwa von Rogger" für das Gebiet der Zentralschweiz

um 1500, wobei er unter anderem auf von Spettig" edierte Quellen zum
Luzerner «Zwiebelnkrieg» zurückgreifen konnte. Zur Erforschung von
«Soziabilität und Politik» in Bern um 1500 stellte Teuscher etwa der Be-

trachtung von Familienbeziehungen auch die Klientelismuskonzeption
zur Seite, während Braun'® seine Beobachtungen zu den Verhörprotokol-
len des «KönizerAufstandes» damit auswertete. Suter" plädierte kürzlich
dafür, zeitgenössische LegitimitätsvorStellungen vermehrt zu berücksich-

tigen und den Fokus daraufzu lenken, «wie stark informelle Netzwerke die

Ausrichtung der staatlichen Machtausübung auf den öffentlichen Nutzen
unterliefen»'®. Das Sold- und Pensionenwesen solle «vermehrt vom Begriff
der Korruption - auch in seiner institutionenökonomischen Formulierung

- her»" beleuchtet werden. Die von Zeitgenossen um 1500 ambivalente
und teilweise widersprüchliche moralische Einschätzung von Praktiken
des Schenkens, besonders im Hinblick aufdas Sold- und Pensionenwesen,
hat Groebner®" genauer untersucht. «Diese [Praktiken] standen in einem

Spannungsfeld zwischen öffentlichen und heimlichen Beziehungen, zwi-
sehen legitimen und gebrandmarkten Praktiken, zwischen Freiwilligkeit
und Zwang.»®'

Weiteres Gewicht legt die jüngere Forschung auf «konkrete Kommu-

nikationsprozesse rund um die Verteilung von Macht und Ressourcen»®®

anhand der Betrachtung überlieferten Schriftgutes, wobei die Quellen
auch als Objekte kommunikativen Handelns, etwa zur Durchsetzung
herrschaftlicher Ansprüche verstanden werden und nicht bloss der Rekon-

struktion von Fakten dienen.®" In diesem Kontext konnten neuere Untersu-

chungen aufzeigen, dass etwa «Weistümer», welche die ältere Forschung
«als Ausdruck uralter volkstümlicher Rechtsgewohnheiten wahrgenom-

14 Rogger, Fürsten.
15 Spettig, Zwiebelnkrieg.
16 Braun, Pensionen.
17 Suter, Korruption.
18 Teuscher, Devianz, 89.
19 Ebd.
20 Groebner, Geschenke.
21 Teuscher, Devianz, 89.
22 Hugener, Herrschaftsverhältnisse.
23 Beispielsweise Hildbrand, Herrschaft; Kuratli, Fälscherwerkstatt. Zu Urkunden

als «Anspruchsschriftlichkeit» siehe Sablonier, Schriftlichkeit. - Zur Inszenie-
rung und Legitimierung von Herrschaft anhand des symbolischen Gehalts, im

konkreten Gebrauch etwa der «Goldenen Handfeste» in Bern, siehe Rauschert,
Herrschaft.
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men» hatte, in Kanzleien eine bewusste Verformung erfuhren, die mit
einem «archaisch wirkenden, oralen Stil»" eine lange Tradition «erzählten

Rechts» suggerierte. Teuscher" sieht dementsprechend etwa das vielfach

behauptete «Alte Recht» als regelrechte Erfindung des 15. Jahrhunderts
an. Solcherlei Schriftstücke sind demnach im Kontext des Territorialisie-
rungsprozesses" der eidgenössischen Orte zu betrachten.

Die Wichtigkeit der eidgenössischen Tagsatzung für den Zusammen-
halt der Orte und der Lösung von Konflikten einerseits zwischen den

Orten selbst, wie anderseits zuweilen auch zwischen Stadt und Landschaft
innerhalb der Republiken, hat zuletzt Jucker" für das Spätmittelalter
herausgestellt, wobei er besondere Sorgfalt auf die angewandte politische
Kommunikation und die diesbezüglichen Schrifterzeugnisse verwandte.
Die ältere Forschung hat die Tagsatzung noch als gesetzgebende Institu-
tion und Vorläufer eines Parlaments gesehen, wobei inzwischen geklärt
ist, dass Tagsatzungen «lediglich Formen des Austausches waren und
keine gesamteidgenössische Tragweite oder Gesetzgebungsfunktion im
Mittelalter»" hatten. Die zur mündlichen und brieflichen Kommunikati-
on zwischen Städten und anderen Bündnispartnern eingesetzten Boten

wurden von Hübner" auch für den Raum Solothurn genauer untersucht.
Missiven als wichtige Medien zur Herrschaftsausübung analysierte Klee
«anhand der Korrespondenz des Grüninger Landvogts Jörg Berger»" mit
dem Zürcher Rat (1514-1529).

Hürlimann, welche ihrerseits Aspekte dörflicher Soziabilität in den

Landvogteien Greifensee und Kyburg um 1500 vor allem anhand von
Gerichtsakten untersuchte, hält als Fazit der Forschung zur ländlichen
Gesellschaft der letzten zwanzig Jahre fest, «dass die ländliche Gesell-

schaft des Mittelalters weit differenzierter war, als Schichtmodelle er-
fassen können»Zusammen mit Sonderegger postuliert sie eine weitere

Erforschung dieser Thematik, insbesondere unter Berücksichtigung «der

24 Hugener, Herrschaftsverhältnisse, 25.
25 Teuscher, Erzähltes Recht.
26 Siehe dazu H LS, Territorialherrschaft.
27 Jucker, Gesandte. Siehe diesbezüglich auch Würgler, Boten; Würgler,

Verflechtungen.
28 Jucker, Ein einig Volk, 38. Vgl. dazu auch Holenstein, Politische Geschichte,

70.

29 Hübner, Boten.
30 Klee, Konflikte kommunizieren.
31 Hugener, Herrschaftsverhältnisse, 25.
32 Hürlimann, Dorf.
33 Hürlimann/Sonderegger, Ländliche Gesellschaft, 62.
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Kontakte zwischen Herren und Untergebenen» sowie von «Fragestellun-

gen zu Nutzung und sozialer Verteilung von Ressourcen»/" Phänomene

der Rechtskultur in der Interaktion zwischen Obrigkeit und Untertanen
hat Holenstein" in den Blick genommen. Schläppi vertritt die interes-
sante These, der frühneuzeitliche Staat sei von seinen Bewohnern genos-
senschaftlich gedacht und die Pensionen darin seien als Kollektivgut be-

trachtet worden. Konflikte zwischen Stadt und Land seien die Folge von

Missachtungen eines zuvor ausgehandelten Regelgeflechts und Verteil-
schlüsseis über kollektive Güter wie Pensionen oder Allmenden.

Die jüngere Forschung hat gezeigt, «dass sich soziale, politische und
wirtschaftliche Bereiche in der Praxis kaum strikt voneinander trennen
lassen»." So wird in der vorliegenden Arbeit mit dem Einbezug verschie-

denster Quellen ein ganzheitlicher Ansatz gewählt, der etwa «Herrschaft»

- an sich eine neuzeitliche Konzeption - als ein alle Lebensbereiche um-
fassendes universales Phänomen unterschiedlichster Prägung begreift/'

1.2. Quellen
Franz", der die Unruhen als Vorläufer des «Grossen Deutschen Bauern-

kriegs» von 1525 betrachtete, bildete in seinem Aktenband von 1935 einige

Auszüge aus dem «Tractatenband» und den Forderungen der Landleute
ab. Davor hatte Lechner bereits 1909 Abschnitte aus den Kundschaften
und einiger Missiven transkribiert wiedergegeben, als er die Ereignisse
nach dem Dijonerzug zu rekonstruieren versuchte, indem er eine Fülle von
Quellen auswertete und dabei auch Blicke auf die Berner und Luzerner

Korrespondenz nicht vergass. Daneben existieren meines Wissens keine

Transkriptionen dieses Solothurner Quellenbestandes. Amiet hat es 1941

in seiner ereignisgeschichtlichen Betrachtung der Unruhen leider unter-
lassen, auch nur eine genaue Quellenstelle anzugeben. Dies macht eine

weiterführende Arbeit unnötig schwierig und umständlich.

34 Ebd., 67.

35 Holenstein, Huldigung.
36 Schläppi, Staatswesen.
37 Hugener, Herrschaftsverhältnisse, 27.

38 Für einen ausführlicheren bibliografischen Überblick neuer hier relevanter
Forschungsfelder um 1500 siehe u. a. Teuscher, Devianz, 77-103; Hürlimann/
Sonderegger, Ländliche Gesellschaft, 48-76; Jucker, Ein einig Volk, 32-48;
Holenstein, Politische Geschichte, 49-87.

39 Franz, Akten.
40 Lechner, Nachklänge.
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Sämtliche behandelten Solothurner Quellen, die bis heute im Staats-

archiv Solothurn (StASO)" erhalten geblieben sind, wurden für die vor-
hegende Arbeit einer genaueren Untersuchung unterzogen. Dabei inte-
ressiert nicht bloss der semantische Inhalt der Quellen, sondern etwa
auch deren Materialität, Schriftbild sowie konkreter Verwendungs- und

Aufbewahrungszweck. Die Traktatenbände, Beschwerdeschriften, Ur-

künden, Missiven, Seckeimeisterrechnungen, Tagsatzungsabschiede,
Kundschaften und Ratsmanuale geben unterschiedlichste Einblicke in
die Geschehnisse der Zeit und sind damit auch Zeugnis für die allmählich
aufkommende Verwaltungs- und Archivierungstätigkeit, die mit der den

Unruhen geschuldeten Schriftflut einen Höhepunkt erfuhr. Privatbriefe,
die etwa für die Untersuchung eines klientelistischen Netzwerks am auf-

schlussreichsten wären, sind für die betreffende Zeit leider sehr selten. Be-

reits aus dem 19. Jahrhundert stammende Regesten der Eidgenössischen
Abschiede (E. A.) ermöglichen das Studium der «offiziellen» Politik der

verbündeten Orte.

Die einschlägigsten Dokumente zum «Zwiebelnkrieg» aus dem Staats-

archiv Luzern (StALU), wie etwa Urkunden, Kundschaften oder Missiven,

gibt Spettig" in seinem ausführlichen Quellenkorpus wieder. Aus den Auf-

Zeichnungen des Luzerner Chronisten Cysat" wird zudem ersichtlich, dass

die Bezeichnung «Bauernunruhen» erst rund sechzigJahre nach den Er-

eignissen von diesem gebraucht wurde, als er die amtlichen Quellen neu
ordnete und bewertete."' Eine erste Zusammenfassung und Wertung der

überregionalen Unruhen lieferte bereits der Zeitgenosse und amtliche
Berner Chronist Anshelm'*. Aus dem Berner Bestand «Unnütze Papiere»
des Staatsarchivs Bern (StABE)" stammt die grösste Konzentration von
Verhörprotokollen, vor allem der angeklagten Berner Pensionenherren.
Sie hat Braun" in seiner Arbeit einer genauen Untersuchung unterzogen.
Daneben finden sich in diesem Bestand jedoch auch aus Solothurn und
Luzern stammende Dokumente, etwa zum Gerichtsfall «Sässeli», die einer

41 Mein besonderer Dank geht an Silvan Freddi, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Staatsarchiv Solothurn, für den Einblick in die wertvollen Bestände und die
fachlichen Gespräche.

42 Spettig, Zwiebelnkrieg.
43 Cysat, Collectanea 1/2.
44 Spettig, Zwiebelnkrieg, VIII.
45 Anshelm, Berner-Chronik, Bd. 3.
46 Dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Vinzenz Bartlome bin ich dankbar für die

freundliche Beratung bezüglich Entstehung, Verwendung und Erforschung des
Bestandes «Unnütze Papiere».

47 Braun, Heimliche Pensionen.
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Betrachtung würdig sind. Weitere Archivalien zum Ihema finden sich im
Staatsarchiv Basel-Stadt (StABS). Basel vertrat zusammen mit Zürich die

Interessen der Eidgenossenschaft am Gericht im Elsass, das über Sässelis

Schicksal zu entscheiden hatte, und sammelte seinerseits verschiedene

Verhörprotokolle und Korrespondenzen.

1.3. Aufbau

Die Arbeit beginnt mit einer Schilderung der politischen Situation der

Eidgenossenschaft und Solothurns (2.1.), wobei auch auf die Organisa-
tion und Stellung der Stadt und ihrer Einwohner (2.2.) gegenüber derje-

nigen ihres Untertanengebietes (2.3.) eingegangen wird. Sodann werden

die Ereignisse des Sommers 1513 um die angeklagten Pensionenherren

(3.) besonders anhand der Verhörprotokolle in Bern (3.1.), Luzern (3.2.)

und schliesslich Solothurn (3.3.) beleuchtet und miteinander verglichen.
Danach liegt der Fokus gänzlich auf den unterschiedlichen Solothurner

Quellen, die den Kampfum das «Alte Recht» (4.) 1513 bis 1514 dokumentie-

ren, wie der zusammenfassende «Tractatenband» (4.1.), die Forderungen
der Untertanen (4.2.) oder die als kurzfristige Zugeständnisse ausgestell-
ten Urkunden (4.3.). Ein warnender Zeugenbericht (4.4.) des als Vermitt-
1er in Luzern anwesenden Hebolt zeigt den Ernst der Lage während der

Belagerung. Anhand der Seckeimeisterrechnungen (4.5.) wird unter an-
derem ersichtlich, wer die Verhandlungen mit den Aufständischen an
welchen Orten und mit welchen Mitteln führte. Die Wichtigkeit politischer
Kommunikation zwischen Verbündeten an Tagsatzungen (5.) wird im
Besonderen mittels gesichteter Tagsatzungsabschiede herausgearbeitet,
wobei ersichtlich wird, dass einerseits vermittelnd interagiert, anderer-

seits aber auch erheblicher Druck auf Solothurn ausgeübt wurde, als es

um die weitere Bestrafung von Pensionenherren und vor allem um die

Fahndung nach den Unruhestiftern Löwenstein und Sässeli ging (5.1.).

Der tatsächlich zustande gekommene Prozess «Sässeli» (6.) zeigt sich

in der Forcierung durch Bern als ein politisch motivierter (6.1.), wobei
die verschiedenartig ausgefallenen Verhörprotokolle (Kundschaften) aus

den Orten Solothurn (6.2.) sowie Luzern und Bern (6.3.) auf divergieren-
de Interessen schliessen lassen. Einen besonders lebensnah anmutenden

Einblick in die ländliche Gesellschaft geben etwa die Erzählungen über
den sich auf der Flucht befindenden Sässeli (6.4.). Das Zustandekommen
des Urteils und dessen Resultat (6.5.) beendet das Kapitel. Dass sich nicht
bloss offizielle Amtleute zur Diplomatie berufen fühlten, zeigen die Be-
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mühungen Löwensteins (7.1.), den geldbringenden Frieden mit Frankreich

zu erreichen. Als erfolgreicher offizieller Gesandter der Republik handelte

dagegen der als französischer «Kronenfresser» verschriene Militärunter-
nehmer und Schultheiss Conrad (7.2.), der zuletzt das «Ewige Bündnis»

mit dem zahlungskräftigen Königreich mit aushandelte. Schlussbetrach-

tung (8.) und Bibliografie (9.) beschliessen die Arbeit. Da eine Gliederung
entlang der verschiedenen Quellengattungen vorgenommen wird, können
die Ereignisse um die Unruhen nicht immer in ganz chronologischer Folge

betrachtet werden. Im Anhang findet sich deshalb zur besseren Orientie-

rung ein Überblick wichtiger politischer Ereignisse.

2 SOLOTHURN IM POLITISCHEN
Spannungsfeld

2.1. SOLOTHURN UND DIE EIDGENOSSEN

Bereits 1295 hatte die Stadt Solothurn mit Bern ein Schutz- und Trutz-
bündnis abgeschlossen und im auslaufenden 14. Jahrhundert ihre Be-

Ziehungen zur Eidgenossenschaft intensiviert, als sich Auseinanderset-

zungen mit Habsburg häuften. Solothurn wirkte wiederholt vermittelnd
bei Streitigkeiten unter den Eidgenossen"®, besiegelte 1412 zusammen mit
ihnen den fünfzigjährigen Frieden mit Österreich und 1452 den Freund-

schaftsvertrag mit Frankreich. Mehrere Beitrittsgesuche zog Solothurn

jedoch zurück, da die damit erhoffte Rückendeckung gegenüber dem

mächtigen Bern «nur als rechtlich schlechter gestellter zugewandter Ort
zu haben war»."® Das aufHegemonie bedachte Bern sowie die Länderorte,
die ein Übergewicht der Städte im Bund befürchteten, verhinderten die

Aufnahme Solothurns. Erst die Teilnahme an den Burgunderkriegen 1474

bis 1477 verhalf Solothurn zuerst zu einem Burgrechtsvertrag mit den

Städten Bern, Zürich, Luzern und Freiburg und schliesslich 1481 im Stan-

ser Verkommnis - gemeinsam mit Freiburg - zur Aufnahme in den Bund.

Mit dem 1501 erfolgten Beitritt der Städte Basel und Schaffhausen und

demjenigen von Appenzell 1513 zählte die Eidgenossenschaft schliesslich
13 vollberechtigte Stadt- und Länderorte. Die zuweilen gegensätzlichen

48 Etwa im Zürcher Schöno-Handel von 1393, dessen Resultat der Sempacher-
brief darstellte. Vgl. HLS, Sempacherbrief.

49 HLS, Solothurn (Kanton). Die Gesuche datieren von 1411, 1453 und 1458.
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Interessen der Mitglieder, die ihrerseits mit verschiedenen europäischen
Fürstenhöfen und Städten Europas Bündnisse unterhielten, traten wäh-

rend der Mailänderkriege deutlich zutage.
Die spätestens seit den Burgunderkriegen höchst umworbenen

eidgenössischen Söldner hatten sich in Italienbereits seit dem ausgehenden
15. Jahrhundert für sich in wechselnden Bündnissen befindende euro-
päische Fürsten geschlagen. Den Blutzoll bezifferte der Berner Chronist
Valerius Anshelm allein für dieJahre 1494 bis 1503 mit 30'000 Eidgenossen

in fremden Diensten, was ezd^enoessfscA //eise/z icoZ/ezfer cfe« /caefèem

mache. Die chaotisch ausufernde Reisläuferei" brachte den Zusammen-

halt der Eidgenossenschaft in ernste Gefahr. Für viele junge Männer «eta-

blierte sich der bezahlte freiwillige Kriegsdienst [...] als attraktive Alter-
native zu Landwirtschaft und städtischem Gewerbe». Für das Recht, in
den Stadtstaaten Söldner anwerben zu dürfen, bezahlten fremde Mächte

viel Geld. Diese sogenannten «Pensionen» stellten «öffentliche, an offi-
zielle Kassen bezahlte wie [...] geheime, an Einzelpersonen entrichtete
Gelder» dar. Neben dem Zugang zum Söldnerreservoir suchten die frem-
den Mächte sich damit die Loyalität politischer Entscheidungsträger zu
sichern. In den Jahren der Mailänderkriege wurde eine heftige Debatte

über ein Verbot jener Pensionen und dem damit zusammenhängenden
Solddienst geführt. Mit der Besieglung des sogenannten «Pensionenbrie-

fes» schloss die Tagsatzung 1503 eine ihrer wenigen gesamteidgenössisch
verbindlichen Entscheide. Einzelpersonen durften ihm zufolge keine

Pensionen mehr annehmen und die Genehmigung für die Reisläuferei

oblag den Obrigkeiten der Orte und der Tagsatzungsmehrheit. Doch die

erfolgreiche Durchsetzung blieb eine Illusion und bereits 1508 sollte jeder
Ort wieder nach eigenem Gutdünken handeln."

1509 wurde das Soldbündnis mit dem französischen König von 1499

nicht mehr erneuert, woraufhin die Eidgenossen im Sold des Papstes und
des Kaisers ihre früheren Geldgeber in Norditalien bekämpften, dabei

50 Anshelm, Berner-Chronik, Bd. 3, 43. Die Zahlen sind sehr wahrscheinlich über-
trieben. Als Stadtrat versuchte Anshelm, den Pensionenbrief (1503) zu

rechtfertigen. Vgl. Koch, Kronenfresser, 152.
51 «Als Reisläufer werden diejenigen Männer, die in den Krieg ziehen (mittelhoch-

dt. <die reis louffen»), und damit allgemein die in Fremden Diensten stehenden
Söldner (franz. mercenaires, ital. mercenari) bezeichnet.» HLS, Reisläufer.

52 Rogger, Fürsten, 226.
53 HLS, Pensionen.
54 Zu den Ausführungen zum Pensionenbrief vgl. HLS, Pensionenbrief.
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«aber auch in eigener Sache» auftraten.®' Vor allem die Inneren Orte zeig-
ten sich dabei als «treibende Kraft dieser aktiven, ja aggressiven Süd-

politik», während etwa die Orte Bern, Freiburg und Solothurn ihre Inter-
essen in einer Ausdehnung nach Westen gesehen hätten." So meinte etwa
der Solothurner Nikiaus Conrad am 16. April 1510 in einem Schreiben an
Bern und Freiburg pointiert: Mr /zezze? g/zez'zz ftes, zzger, azz/cezz z/z Mez'/azzz/

ze/er&q/eu." Im erfolgreichen Pavierzug 1512 wurde Frankreich vorerst
aus Oberitalien verdrängt und Mailand zum eidgenössischen Protektorat
gemacht.

2.2. Der Stadtstaat Solothurn
Die Macht im Stadtstaat lag bei einer relativ kleinen, homogenen, aus-
schliesslich aus Stadtbürgern bestehenden Gruppe von /zerren - der

«Obrigkeit». Jede der elfZünfte war mit einem Altrat und zwei Jungräten
im Kleinen Rat vertreten. Zusammen mit dem Schultheissen übten die
33 Räte die «Regierungsgewalt aus und nahmen auch gesetzgeberische
und richterliche Funktionen wahr»". Der weitgehend durch Selbstergän-

zung bestimmte Wahlmodus sah folgendes Prozedere vor:

Bei den alljährlich am 24. Juni stattfindenden Wahlen [...] wählten
die Stadtbürger auf Vorschlag der Jungräte die Alträte sowie den

Gemeinmann (Vertrauensmann der Zünfte im Rat). Anschliessend

ernannten sie aus den Alträten den Schultheissen sowie aufVorschlag
des Schultheissen den Venner und den Grossweibel. Am folgenden Tag
wählten die Alträte aus jeder Zunft zweiJungräte, und am dritten Tag
besetzten der Schultheiss und der 33-köpfige Kleine Rat den Grossen

Rat, der aus 66 Mitgliedern, je sechs pro Zunft, bestand. Schliesslich

bestellte der Kleine Rat - teils zusammen mit dem Grossen Rat - die

Amtleute, allen voran den Seckelmeister und die Vögte."

An der Spitze der Regierung stand der Schultheiss, der - faktisch auf
Lebenszeit gewählt - alle zwei Jahre sein Amt mit dem Altschultheis-
sen wechselte. Faktisch galt der Grosse Rat bereits nur noch formell als

höchste Gewalt. Zur Führungsschicht gehörten vor allem bewährte Krie-

55 Esch, Schweizer Söldner, 254f.
56 Ebd., 255.
57 Zitiert nach ebd., 312.
58 HLS, Solothurn (Gemeinde).
59 Ebd., 2.2. Städtische Gesellschaft und Stadtregierung.
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ger, die als Militärunternehmer und Pensionenherren zu Reichtum ge-

kommen waren. Sie waren finanziell nicht mehr auf die Ausübung eines

Handwerks angewiesen und konnten nebenberuflich Aufgaben der Repu-

blik übernehmen, die sie auch als Gesandte an Fürstenhöfen und Tagsat-

zungen einsetzte.®'

Dabei gab es jedoch noch keine strikte Trennung zwischen - aus mo-
derner Sicht - «privaten» und «öffentlichen» Lebensbereichen.®® So wurde

es in der zeitgenössischen Wahrnehmung nicht als ungewöhnlich emp-
funden, dass die Gesandten einerseits als Vertreter ihrer Stadt agierten,

gleichzeitig aber auch persönliche Interessen verfolgten. Die Stadt selbst

kann nicht als «geschlossene oder homogene Einheit verstanden werden.

[...] [Es] spielten ausser innerstädtischen Beziehungen auch solche der

Stadtbewohner zu Personen im ländlichen Herrschaftsgebiet und in der

weiteren Umgebung des städtischen Herrschaftskomplexes eine wichtige
Rolle.»®®

Die seltsame, zerrissene Form des Kantons erklärt sich aus einem

«langwierigen territorialen Entwicklungsprozess»®* zwischen 1412 und
1519®®, der im Spannungsfeld der anliegenden Mächte Basel und Bern

Gebietserweiterungen brachte.®® Weniger durch Waffengewalt, als viel-
mehr durch eine kluge Kaufpolitik wurden die meisten Gebiete erschlos-

sen. Dabei ging die Stadt Solothurn ähnlich vor wie Bern: «Vom Klein-
adel erwarb sie die entscheidenden Herrschaftsrechte als Pfand, bevor

sie das Gebiet nach und nach aufkaufte.»®' Die Landschaft war aufgeteilt
in vier innere Vogteien®®, deren Vögte Sitz in der Stadt hatten, und sieben

äussere®®, die von jeweiligen Burgen aus kontrolliert wurden. Die Land-

Schreiber in der Klus bei Balsthal, in Ölten und Dornachbrugg unterstütz-

60 Siehe dazu HLS, Militärunternehmer.
61 Vgl. dazu auch Spettig, Zwiebelnkrieg, X.

62 Vgl. Teuscher, Bekannte, 8.

63 Ebd., 12.

64 Schubiger, Solothurn, 1.

65 Vgl. Hübner, Boten, 119f. Im Wesentlichen war der Territorialisierungsprozess
1513 abgeschlossen.

66 Ausführlich zur Solothurner Territorialpolitik im Besonderen siehe Amiet,
Territorialpolitik.

67 Hübner, Boten, 220.
68 Bucheggberg, Kriegstetten, Lebern und Flumenthal (Balm). Der Vogt dieser

inneren Vogteien wurde jeweils für zwei Jahre aus dem Kleinrat gewählt. Vgl.

HLS, Solothurn (Kanton).
69 Die Vögte der äusseren Vogteien wurden «vom Grossen Rat aus seinen Reihen

auf sechs Jahre» gewählt und residierten auf den jeweiligen Amtsschlössern.
HLS, Solothurn (Kanton).
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ten die Vögte der äusseren Herrschaften. Die Vogteien wiederum waren
in 29 Gerichtskreise unterteilt.

Wollte der kleine Stadtstaat seine Stellung in der Eidgenossenschaft

festigen und trotzdem seine Eigenständigkeit behaupten, ohne sich von
Bern zu sehr bevormunden zu lassen, so bedurfte er besonders zweier

Güter: Krieger und vor allem Geld. Neben den Abgaben seiner Untertanen

war Solothurn bald in hohem Mass, stärker als andere Orte, von Pensions-

Zahlungen - besonders französischen Ursprungs - abhängig geworden. So

machten zwischen 1501 und 1530 die öffentlichen Pensionen 72,6 Prozent
der ordentlichen Einnahmen aus. Nach Solothurns Gebietserweiterun-

gen vereinten sich die bisher unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse -
etwa lokalerAdliger oder geistlicher Fürsten - in der Herrschaft der Stadt
selbst. Dies war für die Untertanenschaft zwar eine Vereinfachung, doch

brachte sie in der Folge viele Neuerungen und vor allem einen höheren

Steuer- und Abgabedruck.
Während der Mailänderkriege konnte Solothurn mit seiner beschränk-

ten Bevölkerungszahl keine echte eigenständige Aussenpolitik betreiben.

Mit der Landschaft zusammen zählte der Stadtstaat gerade mal ll'OOO

Einwohner, wovon etwa 2'500 die Stadt bevölkerten." Anders als etwa die

«Urkantone» hatte Solothurn in Mailand kein politisches Interesse. Sein

aussenpolitisches Verhalten in der Zeit war in einem ständigen Spagat
begriffen zwischen den wechselnden Interessen der Miteidgenossen, der

Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen guten Beziehungen zum fran-
zösischen Hof und den Befindlichkeiten seiner eigenen Bevölkerung. Die

allseits bekannte Franzosenfreundschaft Solothurns sorgte dabei oft für
Misstrauen bei seinen übrigen Bündnispartnern.

70 Rogger, Fürsten, 243. Die individuellen, heimlichen Pensionen sind in dieser
Zahl nicht enthalten, dürften aber nominell noch grösser gewesen sein.

71 Die neueren Zahlenangaben beziehen sich auf die Zeit um 1500 und stammen
aus HLS, Solothurn (Kanton) sowie HLS, Solothurn (Gemeinde). Koch war
noch von einer Gesamtbevölkerung von 18'000 Einwohnern ausgegangen.
Siehe Koch, Kronenfresser, 166.

72 Das Beispiel Solothurns verdeutlicht Windlers Aussage «Die unterschiedlichen
Ausrichtungen der Aussenbeziehungen erinnern daran, dass das Corpus
helveticum nicht eine Konföderation, sondern ein vielfältiges Geflecht von
Kantonen und Bündnisnetzwerken darstellte. Insgesamt wurden die [ab 1513]
Dreizehn Orte durch mehr als ein Dutzend Bündnisverträge zusammengehal-
ten, wobei nur der letzte mit Appenzell von allen unterzeichnet worden war».
Windler, Ohne Geld keine Schweizer, 112.

73 Abschnitt vgl. auch Koch, Kronenfresser, 166f.
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2.3. Die ländliche Gesellschaft
Zwischen der Stadt und der Bevölkerung im ländlichen Raum herrschte

eine rege Austauschbeziehung. In Stadtnähe wurden einerseits Produkte

wie Wein oder Gemüse angebaut, die sich auf den städtischen Märkten

gut absetzen liessen. Auf dem Land wurde nicht nur Landwirtschaft be-

trieben, sondern auch Handwerk ausgeübt. Städtische Bürger investierten

Kapital im Umland, indem sie Güter erwarben oder sich am Viehbesitz

beteiligten." Das Dorf war eine politische Organisationsform. Die lokale

Selbstverwaltung wurde durch Gemeindeversammlungen und Gericht-

sässen gewährleistet. Untervögte und Weibel sorgten für die Ausfüh-

rung obrigkeitlicher Anordnungen", worüber der Vogt zu wachen hatte."

Nutzungsgenossenschaften wie Holz- und Allmendgenossenschaften

regelten die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Dabei blieben auch

Streitigkeiten" nicht aus, wobei sich die reicheren und die ärmeren

Nutzungsgenossen gegenüberstanden."
Die Bewohner werden in den Quellen als «Landleute» (ZanZZuZe) be-

zeichnet. Am differenzierenden Begriff «Ehrbarkeit», oder «Ehrbare

Leute» (erüer ZwZe), wird ersichtlich, dass unter ihnen grosse soziale Un-

terschiede herrschten. Laut Hans Conrad Peyer begann dieses «Dorf-

Patriziat» im 15. und 16. Jahrhundert, «die leitenden Positionen in den

Dorfgenossenschaften an sich zu ziehen, sich von der übrigen Landbevöl-

kerung abzugrenzen und die Verbindungen zur städtischen Führungs-
schicht auszubauen»." Die ländliche Führungsrolle beanspruchend,
stand die ländliche Oberschicht für die Selbstständigkeit der dörflichen

Korporationen ein.

Die hier interessierenden Unruhen bezeichnete die ältere Geschichts-

Schreibung schlicht als «Bauernunruhen», was vor diesem Hintergrund
irreführend erscheint. In zeitgenössischen Quellen fehlt eine solche Be-

nennung. Einerseits bezeichnete der hochmittelalterliche Begriff />ur

ursprünglich nicht «den in der Landwirtschaft tätigen Landmann, den

74 Vgl. HLS, Ländliche Gesellschaft.
75 Die Abgabe der Zehnten und Bodenzinsen, das Gerichts- und Wehrwesen

wurde der Aufsicht der Vögte unterstellt.
76 Vgl. HLS, Solothurn (Kanton); Hürlimann, Dorf, 174f, 231-233.
77 Siehe dazu auch HLS, Nutzungskonflikte.
78 Vgl. Hürlimann, Dorf, 293. «Streitigkeiten innerhalb von Nutzungsgenossen-

schatten entstanden um 1500 vor allem bei Nutzungsveränderungen im

Zusammenhang mit Einhegungen.»
79 Spettig, Zwiebelnkrieg, VIII.
80 Vgl. Spettig, Zwiebelnkrieg, VIII.
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Bauer im heutigen Wortsinn, sondern den ländlichen Nachbarn oder

Mitbewohner»®', andererseits wurde der Terminus auch in der mittelal-
terlichen Ständeordnung verwendet: «In dieser umfasste der Dritte Stand

nicht allein die Bauern, sondern alle Nichtadligen und Nichtgeistlichen,
also auch Städter, Handwerker und Kaufleute. Ihnen allen wurde die Auf-

gäbe des Dienens und Arbeitens zugeschrieben.»®®

3 Pensionenherren vor Gericht
Nach der Vertreibung aus der Lombardei 1512 versuchte der französische

König Ludwig XII., seine erbrechtlichen Ansprüche auf das nun unter
eidgenössischem Protektorat stehende Mailand zunächst auf friedlichem

Weg geltend zu machen. Anshelm beschreibt in seiner Chronik, wie der

König nach dem Pavierzug /wogt zzzzd szzoc/zf, wie er die [Eidgenossen]
widernm versne/zen zzzzd zwo sz'c/z èrizzgezz zzzoec/zfe.®® Mit stiiiezz worfezz zzzzd

Arozzezz vermochte sein Unterhändler Simon de Courbouson schliesslich,
der Tagsatzung am 22. Dezember 1512 in Luzern®* den Beschluss abzu-

ringen, endlich Friedensverhandlungen zuzulassen. Einer französischen

Delegation wurde sicheres Geleit gewährt, allerdings unter der Voraus-

Setzung, dass zuvor die Schlösser Lugano und Locarno geräumt würden.
Am 11. Februar 1513®® erschien eine Gesandtschaft unter Führung des

französischen Feldherrn Louis de La Trémouille an der Tagsatzung. Die

Verhandlungen führten angesichts der Ansprüche auf Mailand vorder-
hand zu keinem Ergebnis und zogen sich über Wochen hin. Während La
Trémouille Anfang April nach Frankreich zurückkehrte, um dem König
die selbstbewussten Bedingungen der Eidgenossen - 120'000 Kronen und
der Verzicht auf Mailand - zu unterbreiten, verblieben die Mitgesandten
mit Erlaubnis der Tagsatzung im Land. Diese intensivierten mit klingen-
der Münze ihre heimlichen Bemühungen, Ratsherren und Kriegsvolk auf
ihre Seite zu ziehen, um bei künftigen Verhandlungen einen strategischen
Vorteil zu haben oder gar «mit den Angeworbenen Mailand gewaltsam

81 HLS, Bauern.
82 Ebd.
83 Anshelm, Berner-Chronik, Bd. 3, 365
84 Eidgenössische Abschiede (E. A)., Bd. 3, 669, i). Für Solothurn nahm

Schultheiss Nikiaus Conrad an der Luzerner Tagsatzung teil, für Luzern u.a.
Schultheiss Petermann Feer.

85 E. A., Bd. 3, 682ff. Gesandter Solothurns an dieser Luzerner Tagsatzung war
Venner Stölli.
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zurückzuerobern»®®. Noch am 25. Februar hatten die Franzosen verspro-
chen, keine Knechte aufzuwiegeln.®' Im Folgemonat stritten sich die Tag-

satzungsgesandten über die Friedensfrage. Der Gegensatz zwischen den

eidgenössischen Orten veranschaulicht das Protokoll des 25. März, aus

dem ersichtlich wird, dass etwa Zürich und die inneren Orte unter keinen
Umständen aufMailand verzichten und die Gesandtschaft sofort auswei-

sen wollten, während Bern auf weitere Verhandlungen drang und Solo-

thurn wie auch Luzern aufMailand zu verzichten bereit gewesen wären.®®

Doch auch die Untertanengebiete scheinen sich uneins gewesen zu
sein. Bei einer Ämterbefragung®® Berns sprachen sich die meisten Antwor-
ten gegen einen Friedensschluss bei Verzicht auf Mailand aus.®° Gleich-

zeitig hatten die Obrigkeiten grosse Mühe, ihre Untertanen vom wilden
Reislauf in feindliche fremde Dienste abzuhalten. Trotz ausgesprochener

Androhung der Todesstrafe bei unerlaubten Auszügen marschierten bald

eidgenössische Söldner - Stadtherr neben Landbewohner - im Sold Frank-
reichs in die Picardie gegen die Engländer.®' Das offizielle Aufgebot der

Eidgenossen (zweimal 4'000 Krieger) dagegen zog nach den gescheiter-
ten Verhandlungen in die Lombardei, wo es auf ein 14'000 Mann starkes

französisches Heer traf. Am 6. Juni 1513 kam es bei Novara zur Schlacht.®®

Nach der blutigen Auseinandersetzung blieb die Bevölkerung vor-
erst im Ungewissen über deren Ausgang. Briefe der Angehörigen waren
wahrscheinlich abgefangen worden.®® Ob der Kampf gar verloren gegan-

gen sei, welche Angehörigen gestorben waren, konnte man nicht wissen.

Schlimme Gerüchte über hohe Verluste kursierten, bald glaubte man an

86 Braun, heimliche Pensionen, 28.
87 Vgl. E. A., Bd. 3, 686ff. An dieser Tagsatzung in Luzern vertraten Venner Stölli

und Benedict Hugi Solothurn. Die Friedensbedingungen der Eidgenossen sind
auf S. 689 aufgeführt, die «Antwurt durch die Botschaft des küngs» folgt gleich
anschliessend.

88 Vgl. E. A., Bd. 3, 695. Wieder votierten Stölli und Hugi für Solothurn.
89 «Als Ämteranfragen oder Ämterbefragungen werden in der Geschichtsliteratur

die von städtischen Obrigkeiten des 15. bis 18. Jahrhunderts fallweise
korporativ durchgeführten Meinungsumfragen in ihren Territorien bezeichnet.
Der 1869 entstandene Begriff der <Volksanfragen> wird kaum mehr gebraucht,
weil er suggeriert, dass die Ämteranfragen eine Vorstufe des modernen
Referendums gewesen seien.» HLS, Ämteranfragen. Für Solothurn können für
die betreffende Zeit keine Ämterbefragungen nach bernischem Muster
nachgewiesen werden. Ausführlicher zu den Berner Ämterbefragungen siehe
vor allem Schorer, Ämterbefragungen.

90 Vgl. Braun, Heimliche Pensionen, 28.
91 Vgl. ebd., 29.
92 Für Genaueres zum Schlachtverlauf siehe HLS, Novara, Schlachten bei.
93 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 679.
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Verrat. Die Verantwortlichen wurden bei den Empfängern französischer

Pensionen gesucht, den verächtlich genannten Arozzezz/resserzz. Bereits vor
der Schlacht waren Reden ausgestossen worden wie etwa, der Solothur-

ner Nikiaus Conrad und der Luzerner Petermann Feer syezz gross /cez'/zezz,

zzzzd /zede zzzzzzz sy vorX oder zzoc/z zzze/zr /zzrezz oèwegget/zozz, dos were azzzer

gemozzzezz Az'dgzzosc/zzz^ï wrzd zzzezzgezzz gzzotfezz vedezz zzzzte zzzzd gzzod gszzz,

zzzzd wer vz7 zzzzrzzow verzzzdfezz". Nicht nur ihnen wurde vorgeworfen, ihren

Geldgebern «verräterische Briefe ins französische Lager geschickt und

damit die grossen Verluste der Eidgenossen verursacht» zu habend Durch
solcherlei Reden befeuerte Wut und Verzweiflung entluden sich zuerst
nach der Kirchweihe vom 26. Juni im vor Bern gelegenen Köniz.

Bevor das Hauptaugenmerk auf die Solothurner Geschehnisse gerichtet
wird, erfahren auch die Schauplätze Bern und Luzern eine Betrachtung.

3.1. Bedrohte Berner Köpfe

Unter den Festbesuchern formierte sich in Köniz kurzerhand"® eine Schar

von 300 jungen Gesellen, die mit Waffengewalt in die mächtige Stadt

stürmte. Nachdem die Aufständischen weder den Altvenner Kaspar Hetzel

noch den Löwenwirt Michel Glaser in ihren Häusern vorfinden konnten,

plünderten sie diese und bedrohten den Altschultheissen Wilhelm von
Diesbach. Mit «Speis und Trank und guten Worten»"' gelang es diesem

offenbar, die Menge zu beruhigen. Zum Kampfkam es mit der unterdessen

zu den Waffen gerufenen Burgerschaft nicht. Mit dem erhaltenen Verspre-

chen, die Anschuldigungen würden geprüft, verliessen die Aufständischen
die Stadt.

In der Folge kam es zu weiteren Erhebungen, der Berner Rat musste

sein Versprechen einlösen. Abgeordnete der Ämter wachten über die nun

eingeleiteten Prozesse gegen korrupte Herren und unerlaubten Reislauf.

Kaspar Hetzeis Sohn Hans Rudolf® hatte einen verbotenen Auszug mit
2'000 Knechten in die Picardie befehligt. Nun wurde der Vater beschuldigt,
diesen gedeckt zu haben. Der Münzmeister Berns und Wirt des «Löwen»,

94 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 104.
95 Sigrist, Hugi und Conrad, 65.
96 «Dass in Köniz eine Kirchweihe mit politischer Stossrichtung stattfinden sollte,

hatten deren Besucher vor Kirchen, in Wirtshäusern oder auf dem Markt
erfahren.» Teuscher, Bekannte, 187.

97 Braun, Heimliche Pensionen, 25.
98 Hans Rudolf Hetzel war damals Landvogt von Erlach.
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Michel Glaser, gab nach Verhören zu, 2'100 Kronen unter der Obrigkeit
verteilt zu haben. Die Namen der Empfänger des französischen Geldes

wurden aufgelistet und bei einem Abschied mit den Aufständischen am
2. Juli vor den versammelten Landleuten verlesen. Belastet wurde rund
die Hälfte des 27-köpfigen Kleinen Rates, darunter an oberster Stelle der

Altschultheiss Wilhelm von Diesbach, der 100 Kronen empfangen hatte.
Hetzel war mit 80 Kronen bedacht worden, während Altvenner Schöni,

die Venner Dittlinger und Graffenried mit je 60 Kronen aufgeführt waren.
Weitere Empfänger waren Seckelmeister Hübschi, der Kaufmann und
Kleinrat Bartholomäus May (je 40 Kronen), Venner Wysshan (25 Kronen),
Sebastian vom Stein, Ludwig von Büren, Rudolf Nägeli, RudolfTillier und
Jakob Linder (je 20 Kronen). Der amtierende Schultheiss Jakob von Wat-

tenwyL® dagegen war nicht als Äxozzezz/resser aufgeführt.'
Die ausführlichen Verhörprotokolle, im Berner Staatsarchiv im

Bestand «Unnütze Papiere» erhalten"", sind von Braun einer genauen
Untersuchung unterzogen worden. Daraus geht hervor, dass Glaser das

französische Geld bereits im Dezember von Simon de Courbouson erhal-

ten hatte, damit er sein Beziehungsnetz spielen lasse, um einer französi-
sehen Gesandtschaft mit dem Ziel eines Friedensschlusses den Zutritt zur
Tagsatzung zu verschaffen. Keine bösen Absichten vermutend habe Glaser

die 2'100 Kronen schliesslich in Solothurn abgeholt. Davon seien ihm selbst

- als Vermittler oder «Broker» - 600 Kronen zugestanden, wovon er 200

seinem Verteilungsgehilfen Nikiaus Huber überliess. Letzterer offenbarte
eine Liste von 129 Namen aus 15 Zünften oder Gesellschaften als Begüns-

tigte.
Einblick in das Verfahren einer Pensionenverteilung gibt etwa die

Aussage des verhörten Venners Dittlinger. Dieser sei eines Tages mit ande-

ren Ratsherren nach erledigten Amtsgeschäften im «Löwen» eingekehrt.
Michel Glaser habe sie mit den Worten begrüsst: Es ist eäezzzz rec/zt, z/as z'r

/cä/zztwz. Tc/z Zzz'zz zz/Täezzz wäg, äas z'c/z äc/z szzoc/zezzzz we/Z. 7c/z /zazz äo effwas

gä/Zs, äasge/zört äc/z, zzzz'zzezz /zezrezzzz, äezz räZe/z zzzz/zä eZZ/zc/zezzzz äezz ZzzzzgezTz.

Und als sie schliesslich

99 Der für seine antifranzösische Haltung bekannte von Wattenwyl befehligte
schliesslich im Spätsommer 1513 das Berner Aufgebot im Dijonerzug.

100 Vgl. Braun, Heimliche Pensionen, 26.
101 Die Verhörprotokolle finden sich in StABE, UP 21 (A V 1377), Nr. 81-88. Die

Kundschaft gegen Kaspar und Hans Rudolf Hetze! wegen unerlaubten
Reislaufens befinden sich im gleichen Band, Nr. 66-76.
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asse«« zz««ä Zrzzrac&e««, äo gäZze Mzc/zeZ (fem ve««er Gro^fererierf ei«

zeäeZZZ, darz'««e« wäre« Z.X Zcrorae««. <Das sc/ze«cÄ;e« z'c/z äcZzzzzo ei«e«z

gzzoZZe«y'ar; z'c/z Zza« «c/z ZzäzmäZzazngzzoZZe««yargeZze««, zz««ä es ZsZ/«zr

geize««, (fas zc/z es maggeize«« wem zeiz wz'ZZ, da«« der /ca«g izegerZ ei«s

/rz'de« so ez'wer £z'dZg«ose/za/Z Zoiziz'ciz, «aezizc/z a««(Z erZz'c/z z'sZ.> Ez« sö'ZZi-

cize« zezieZ Zzaiz im derge«az«pZ MzcZzeZ ocizgeize««. So'ZZieizs Zzaiz er aZZei«

vo« cZesgieiZs wäge«« «««cZ wo ei«/rz'de««gezwac/zZ mo'ciz/e werde«, äer
ei«er Ezd/gaoselzü/fZ ZoizZz'cZz a««(Z erZiciz war, ge«ome«. t/««d wässegar
zz«(Zga«Zz «äZzz'Z ro« (ZeZzei«em a«scZzZagäes zz/ZZzrzzc/zs ZzaZZz."®

Die Verhörten versuchten, sich gegenseitig die Hauptverantwortung zuzu-
schieben. So behauptete Glaser, er habe nichts ohne «Wissen und Willen
der Venner»' unternommen. Diese hätten ihren Anteil sogar selbst be-

stimmt. Alle Verhörten beteuerten indes, nur im Dienste eines für die

Eidgenossenschaft vorteilhaften Friedens mit Frankreich gehandelt zu
haben. Spätestens bei der Frage nach verbotenen Söldnerwerbungen für
den Feind war das Friedensargument jedoch nicht mehr glaubhaft.

Im Mai wollten die französischen Gesandten Jean de Baissey (der Zzer

von GrzzJ und Humbert de Villeneuve (dery?resz'de«Z von BzzrgzznJ die ange-
worbenen Hauptleute mobilisieren. Ein von Hans RudolfHetzel gedingter
Knecht namens Bernhard Aberli gab im November'" zu Protokoll, was er

von einem Zusammentreffen zwischenJean de Baissey und seinem Haupt-
mann wusste. Von Luzern nach Bern gekommen habe der Franzose dem

jungen Hetzel eine ZzozzpZma««sc/zo/fZ angeboten. Hetzel habe vorerst ge-

zögert und argumentiert, er müsse sein Landvogtsamt in Erlach bestellen.

Er liess sichjedoch bald überzeugen, als dosfzrac/zedervo« Grzz, erseZZezz'e-

c/ze««, es wzzrde« aZZ£zdZg«osse« zy/sz«, a««cZzo'zgZe (Zern vermeZZe«y'zz«ge«

dZe/zeZ ez« redeZZz, darz'«« sZzz«de«« xZvz'z ZzoapZZäZZ «ssz äer EzdgZ«oscZza/fZ.'°®

Hetzel gab die französische Versicherung am 6. Mai an Glaser weiter,
als er diesen zum Aufbruch bewegen wollte: TcZz wz'ZZ Zzz«wäg zz'ecZze«« zzzz«

Zcä«g, äa«« es weräe«« a«äer oacZz zy/ZzrecZze«. Darazrzä, wz'ZZ ä« «zz'Z z«z'r, so

zäcZz Zzer«acZz.' Da Glaser dem Argument nicht folgen wollte, besuchte

102 StABE, UP 21 (A V 1377), Nr. 81. Zu diesem Verhör vgl. auch Esch, Mailänder-
kriege, 271. Transkribiert ist die Stelle bei Esch und Braun, Heimliche
Pensionen, 30f.

103 Braun, heimliche Pensionen, 31.

104 Die verschiedenen Prozesse zogen sich hin. Im Juni waren einige der
Angeklagten noch gar nicht aus der Fremde zurückgekehrt.

105 Zitiert nach Braun, Heimliche Pensionen, 32.
106 Zitiert nach ebd., 32.
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ihn der zum Aufbruch bereiteJean de Baissey am nächsten Morgen selbst.

Er bot ihm 300 Kronen, wenn auch er ihm in die Picardie folge, denn es

würden vi/ ererara/ü/ «ssz der is/dgnoscda/ff ü/J&rec/zera« w«d /draicdg z/e-

c/zen«. Im Verhör beteuerte Glaser, beiden Herren von einem Aufbruch

abgeraten zu haben, solange dieser nicht von oberster Stelle genehmigt
würde. Daraufhin habe er auch seinen Cousin Hans Frisching den Jünge-
ren'°' vergeblich vom Wegritt abzuhalten versucht.'

Kurz darauf wurde Antoni Wyder - wiederum ein Wirt - in Payerne

vonJean de Baissey und Humbert de Villeneuve angeworben, wobei diesen

die gleichen Argumente wie zuvor Hetzel überzeugten. Dabei gaben sie

auch an, unter der mit ihnen ziehenden Prominenz befänden sich auch

des scAidf/zez'sse« Perren sim' von incern «nndArn/Moser nnnd der venner
S/o7/i von So/otarn."° Wyder und Frisching wurden abgefangen, während

der junge Hetzel den Weg bis in die Picardie schaffte. Die unter Haupt-
verdacht stehenden Werber und Pensionenverteiler schoben die Schuld

zuerst sich gegenseitig und schliesslich den Franzosen zu, die sie arglistig
getäuscht und betrogen hätten. Bis zuletzt beteuerte Glaser, nur getan zu
haben, «was ihn dze venner «nd/nrndnzen rd/geAe/ssen hätten»."'

Das eigentliche Haupt der Franzosenpartei, der unangetastete Alt-
schultheiss Wilhelm von Diesbach, sass indessen zu Gericht über Wyder,
den er offenbar selbst zum Aufbruch ermuntert hatte'", und über seinen

Geldboten Glaser. Herrisch richtete er das Wort an den schliesslich verur-
teilten Glaser, an der wofgeeZa/f ze/zaden, da/dg Zn Kr/s/as narnen ze/Zden,

and nd w/Zer, so /nz /ce/n naz, anraiv nzac/zen'". Glaser und Wyder wurden
daraufhin, am 23. Juli 1513, als Aufwiegler öffentlich hingerichtet. Ditt-
linger kam dank der Fürsprache eines mächtigen Verwandtschafts- und
Freundeskreises mit dem Leben davon. Er und die anderen ihrer Ämter

107 Dessen Vater, Hans Frisching der Ältere, kommandierte indessen in der
Lombardei die offiziellen Berner Truppen im Kampf gegen die Franzosen. Vgl.

Teuscher, Bekannte, 46.
108 Vgl. Braun, Heimliche Pensionen, 32f.
109 Gemeint ist also Hans Feer, der Sohn des Luzerner Schultheissen Petermann

Feer, der noch in Luzern angeklagt werden sollte.
110 Zitiert nach Braun, Heimliche Pensionen, 34.
111 Ebd., 35.
112 Offenbar hatte von Diesbach auch Hetzel gedeckt. Laut Aussage von Aberli

hatte ihn Hans Rudolf Hetzel instruiert, falls er über die Rechtmässigkeit des

Auszugs gefragt werde, zu antworten: «Min vetter schultheiss [Schultheiss
Wilhelm von Diesbach] hab mir geurloubet unnd ettlich min herren, von denen
ich lufft hab. Und die werden durch die finger sächen, und hette die finger uff

und zertetti die und hett si fur die ougenn.» Zitiert nach ebd., 37f.
113 Zitiert nach ebd., 35f.
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enthobenen Venner Baumgartner und Graffenried wurden wegen des Zu-

sammenspannens mit Glaser zu einer Busse von je 500 Gulden verurteilt
und gegen Urfehde freigelassen."" Anstelle des Sohnes musste der Altven-

ner Kaspar Hetzel die Gewalt eines Gerichts erfahren. Dieser wurde auf
dem Ritt an eine Tagsatzung in Baden, wo er gegen die Vorwürfe Stellung
nehmen wollte, von Aufständischen abgefangen, im solothurnischen Ölten

inhaftiert und einer strengen Folter unterzogen. Die beiden neuen Berner

Ratsmitglieder Lienhard Schaller und Venner RudolfSenser waren bei den

Verhören anwesend und standen mit ihrer Hauptstadt in Briefkontakt.
Von dort erhielten sie die Anweisung, den Angeklagten weiter zu befragen,
bis sich die Wahrheit finde, dann wo er sZcZz sowZZZ verwürcZcZ, dz er ZZös wmd
Zevens sZra/fvereZzeraZ /zaZZ, gevaZZ Maas, dem rec/zZe« sZaeagaagza Zassere. Oft

szc/z aZier anders ez/ande, mögen wir im sine nnsc/znZd oac/z woZgo'nenn"*.

Beinahe zu Tode gefoltert"® gab er die Mitschuld am unerlaubten Reis-

lauf seines Sohnes schliesslich zu, woraufhin er enthauptet wurde. Hans

Rudolf Hetzel versuchte später, die Unschuld seines Vaters zu beweisen,

indem er dem Rat die Briefe überliess, in denen derVater dem Sohn schwe-

re Vorwürfe über sein Handeln machte."' Er selbst durfte einige Jahre

später zusammen mit Frisching nach Bern zurückkehren, nachdem die

beiden Gehorsam gelobt hatten."® Dessen ungeachtet führten sie jedoch
bald wieder unerlaubte Auszüge an.

Anshelm, der in seiner Funktion als amtlicher Chronist die Akten des

Aufstands einsehen konnte, konstatierte über dessen Verlauf: der merZez'Z

a/raore« e«ZsZo«cZ ass der oüren and raeZen zwiZrac/zZ."® Er war auch über-

zeugt, dass etwa das Haus des Venners Hetzel nicht zerstört worden wäre,

114 «Bereits am 20. Februar 1516 erlangten die aus ihren Ämtern verstossenen
Venner Graffenried, Baumgartner, Schöni und Dittlinger unter Einwilligung der
Ämter ihre Ehre wieder zurück, und mit Ausnahme von Dittlinger wurden ihnen
die Geldstrafen erlassen.» Ebd., 39.

115 Zitiert nach Braun, heimliche Pensionen, 37.

116 Eine drastische Schilderung der Folter Hetzeis findet sich in Schwinkhardts
Chronik, worin berichtet wird, dass die Henker «leyten jn an ein seyl vnd

gichtetendt jn mit grosser marter [...] vnd hankten jm an ein büchsensack bis
jm sin lyb anfieng schwarz werden. Zuletzt liessendt [sie] jm sin hopt
abschlachen». Schwinkhardt, Chronik, 107.

117 Der nämliche Briefverkehr der Familie Hetzel und dessen Begleitumstände
wurden sozialgeschichtlich genauer untersucht von Marchai. Siehe Marchai,
Hetzeis Marter, 43-52.

118 «Die Rückkehr nach Bern wurde für Hans Rudolf Hetzel erst möglich, als sich
mit dem Abschiuss des Ewigen Friedens am 29. November 1516 die Beziehun-
gen zwischen der Eidgenossenschaft und Frankreich entspannten.» Braun,
Heimliche Pensionen, 39.

119 Anshelm, Berner-Chronik, Bd. 3, .442.
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wenn lias regimenZ e/nAeZZZg erasZ darudder ZzaeZZege/faZZen'. Er kritisierte
die Berner Ratsherren als gespaltene Gruppe, die sich angesichts ZzezmzscZzs

gwa/Zs and/roenzcZs ge/Zs gzZz&e/Z"' in internem Machtkampf gegenseitig
zerfleischte. Wie sonst hätten die Aufständischen so zielgerichtet die

«Franzosenfreunde» angehen können, wenn nicht genaue Informationen
über an sich geheime Machenschaften durch Insider dieser Führungs-
schicht an sie gelangt wären? Mit der vorübergehenden Ausschaltung der

französischen Partei Berns hatten deren Gegner, die sich lieber exklusiv

von Mailand, Kaiser und Papst Geld zuschanzen lassen wollten, einen

deutlichen Machtzuwachs erfahren. Sie bestimmten nun die offizielle Po-

litik Berns, wobei sie Frankreich vorerst äusserst aggressiv gegenübertra-
ten. Ohne Zustimmung der erstarkten Fandbevölkerung trauten sie sich

jedoch nicht zu handeln. Der «Könizbrief» vom 28. Juli verbot private Pen-

sionen und räumte der Landschaft ein Konsensrecht bei Bündnissen ein.

Daneben erreichten die Ämter ihr eigentliches Ziel, nämlich die Garantie

ihrer korporativen Freiheiten.'" Unter der Ägide der Untertanen drängte
das offizielle Bern nun die mit ihm verbündeten Orte, bei der Bestrafung

von deren Franzosengängern auch nicht zimperlich zu handeln. Wie in
der Folge zu sehen sein wird, tobten auch in Luzern Machtkämpfe um
Geld und Macht.

3.2. Luzerns «Bauernopfer»

Der Luzerner «Zwiebelnkrieg» erhielt diese Bezeichnung, nachdem die

Aufständischen die Gärten - und damit auch die Zwiebeln - vor den

Toren der Stadt verwüstet hatten.'" 6'000 bewaffnete Untertanen aus allen

Ämtern'", auf Initiative der Willisauer und Entlebucher und unterstützt
von Leuten aus dem bernischen Aargau und dem solothurnischen Gäu,

lagerten drei Tage vor der Stadt.'" Mit der Anbringung ihrer Forderungen

am 6.Juli bewirkten auch sie die Gefangennahme von mehreren Stadtbür-

gern, denn sy wo'Z/en niZZ aZ> zn/ien, Zns das man den oZtgenannZen sc/zu//Z-

120 Ebd., 444.
121 Ebd., 442f.
122 Vgl. HLS, Könizer Aufstand; Rogger, Fürsten, 243.
123 Vgl. Cysat, Collectanea 1/2, 856: «Habend allso jr kurzweil yn gärten ghan jm

krut vnd zwibelen, denselbig abgemäyet, allso das der krieg genempt ward der
Zwibelenkrieg.»

124 Mit Ausnahme von Kriens und Horw, die der Obrigkeit treu blieben: «Allein
Kriens vnd Horw, die habend sich erlich ghaltten vnd zuo minen herren
gstanden.» Cysat, Collectanea 1/2, 855.

125 Vgl. Rogger, Fürsten, 245.
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/zezssezz Fere/z imz/ szn son, /fans Leeren, /acoô Ifaf.ze72/zz5//è7; sec/ce/mez,ster,

Conrad ifass/zzzt, /a/co/t Sb/zmzz/, /zazzp/mazzzz /faser, ylrnofa Moser imz/ /zerr

fiemvarZ Gô'fa/z'n, rz'ffer,jng/ëng/cnzzssg/eg/ imz/gsfrzz/// /za/ie. ' Ihnen wurde

zur Last gelegt, sie seien /»ezzsz'o/zer und hätten von c/ess Franzosen imz/

Meyfazzz/ersgesanfifee/zga/zen imz/sc/zezzckazzgezzgrzornezz und an z/zsen /crz'egs

sac/zen sc/zafa /ragen.'" Danach zog die bewaffnete Schar ab, während eine

Delegation der Aufständischen in der Stadt verblieb und dafür schaute,
dass ihre Forderungen erfüllt wurden. Am 21. Juli kam es zu einer Eini-

gung zwischen Stadt und Land.' Go'fa/zn und ifass/zzrt wurden freigelas-

sen, während gegen die anderen Angeklagten weitere Untersuchungen

angestrengt wurden.
Unter Beobachtung der ländlichen Gemeindevertreter verliefen die

Befragungen nicht eben zimperlich. Wie der Chronist Cysat vermerkt,

waren dabei z/ze rargezzazzzz/ezz'® zwe/z pzzre/z /.../ a/fe/tt /.../ zaogegezz. Dze

/zz'essezzz/ sj znar/rezz zzac/z /rem g/zz//ezz."° Wie in Bern war auch hier eine

Liste von Pensionenempfängern das Ergebnis der schweren Folterungen.
Die Liste selbst ist leider nicht erhalten, doch vermochte Rogger «das

französische Pensionennetzwerk in Luzern anhand der restlichen Akten

fragmentarisch [zu] rekonstruieren»"', das Simon de Courbouson auch

in dieser Republik aufgebaut hatte. Demnach agierte der Ruswiler Land-

vogt Arnold Moser als massgeblicher Pensionenverteiler. Unterstützung
bei der Verteilung von l'OOO Kronen erhielt er von Seckelmeister Hans

Ratzenhofer. Weiteres Geld floss durch die Hände des Solothurners Peter

Strubi, der damit die Schultheissen Peter Tammann, Ludwig Küng und
wahrscheinlich auch Petermann Feer belieferte.

Moser sagte am 15. Juli aus, von den l'OOO Kronen, die ihm Simon de

Courbouson gegeben habe, 100 für sich behalten zu haben, während die

126 Cysat, Collectanea 1/2, 856.
127 Ebd.
128 Die Vertragsurkunde (StALU URK 327/6046) ist transkribiert und beschrieben

bei Spettig, Zwiebelnkrieg 32-37.
129 Cysat meint damit Heiden und Mospüler. Cysat, Collectanea, 1/2, 856. Der Ent-

lebucher Fähndrich Hans Heid und der Willisauer Mettenberg, genannt
Mieschbühler (bzw. hier Mospüler) tauchen namentlich allerdings erst im

Sommer/Herbst 1514 in den Akten auf. Die beiden werden schliesslich im

Januar 1515 und im November 1516 als Rädelsführer hingerichtet. Vgl. Spettig,
Zwiebelnkrieg, III, VII.

130 Cysat, Col.lectanea 1/2, 856. Die Verhörprotokolle sind erhalten in StALU, SA
456 und wurden von Spettig transkribiert und kommentiert, Spettig, Zwiebeln-
krieg, 16-28.

131 Rogger, Fürsten, 246.
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Schultheissen Tammann und Küng je 50 Kronen eingesteckt hätten. Dass

er jedoch bereit gewesen sei, selbst nach Frankreich zu ziehen, stritt Moser

ab, obwohl er bestätigte, gesagt zu haben, «dass sowohl Berner, Freiburger
und Solothurner bereit seien, nach Frankreich zu ziehen»."* Ratzenhofer

bekannte, ohne Wissen der Obrigkeit von Moser einen Sack voller Kronen
bekommen zu haben, dessen Inhalt er anhand einer Namensliste verteilen
sollte. Dies habe er allerdings auch schon früher getan, ohne Strafe zu

gewärtigen. Selbst habe er 80 Kronen behalten. Schultheiss Feer schliess-

lieh gab zu, er habe 50 Kronen erhalten, gleichzeitig aber einen Franz von
Sursee vom unerlaubten Aufbruch abzubringen versucht."*

Die Untersuchungen fanden mit der Urteilsverkündung am 6. August
ihr Ende. Mit Verweis auf «diverse nicht näher erläuterte Vergichte [Ge-

ständnisse] und Anzeigen»"" verlor Schultheiss Petermann Feer für immer
Amt und Ehre und musste 3'000 Gulden Busse entrichten. Auch der Seckel-

meister Hans Ratzenhofer wurde mit T200 Gulden gebüsst und musste auf
Amt und Ehre verzichten. Für das Vergehen des unerlaubten Aufbruchs
wurde eine Busse von 300 Gulden angesetzt. Dieser Schuldspruch betraf
Hans Feer, Grossrat und Sohn des Schultheissen, sowie Jakob Schmid und
Ulrich Huser. Mit seinem Leben hatte Arnold Moser bereits kurz nach

seinem Verhör vom 15. Juli bezahlt, als ery'ray/ wzz/y« z/er A/Z2 hingerichtet
wurde, wie Cysat pikanterweise beschreibt, z/zzrara so es zZesseZAzge/z Zzzgs «zZZ

Aesc/ze/ze«, were es AaruacA ra/Z mer AescAeAe«."*

Die Dringlichkeit nach einer blutigen Bestrafung der Kronenfresser

hatte also mit dem Verstreichen der Zeit bereits wieder bedeutend abge-

nommen - Moser hätte nicht als «Bauernopfer» sterben müssen. So führt
der Chronist die Heftigkeit des Aufruhrs auch in Luzern darauf zurück,
dass zAe/Zy'n z/er statt se/As nz'Zy'ez/erman g//cA gesz'nneZ"® war, was er

Jahre nach dem Ereignis mündlich von noch lebenden Zeitzeugen erfahren
habe. Spettig führt in seiner Arbeit als Indiz eines innerstädtischen Kon-

flikts auch die Plünderung des Hauses von Werner Rath an, seinerseits

Empfänger französischer Pensionen und damit Zielscheibe der kaiserlich-

päpstlichen Partei."' Nach dieser Lesart wären die Unruhen des Sommers

132 Spettig, Zwiebelnkrieg, 18f.
133 Vgl. Spettig, Zwiebelnkrieg, 18f.
134 Rogger, Fürsten, 247.

135 Cysat, Collectanea 1/2, 856. Das genaue Hinrichtungsdatum Mosers ist nicht
bekannt.

136 Cysat, Collectanea 1/2, 858.
137 Vgl. Spettig, Zwiebelnkrieg, X.
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1513 vor allem «als Ausdruck eines Verteilungs- und Verdrängungskamp-
fes unter Pensionsherren» anzusehen."" Die Verteilungsungerechtigkeit
fand ihren Niederschlag allerdings vor allem in den Beschwerden der auf-

ständischen Untertanen. Die Diskrepanz «von persönlichem Risiko und
ökonomischem Gewinn zwischen den städtischen Pensionenempfängern
und den bäuerlichen Reisläufern»"'' wurde zuvorderst angeprangert im

Vertrag vom 21. Juli, der zwischen den Luzerner Räten und Burgern sowie

den anwesenden Eidgenossen"" ez'zzs Zez'ZZs, und den /ronzmen ersunznzen

gzneinen ZnnndZsessen, und z'rzwozzere/z uZZer enzpZern unnd sZeZZe/z, denj'eZz

genzeZZZZen con Lucern [...] zzzzzzzZers Ze/ZZs, geschlossen wurde:

Des ersZen so ZzuLen sZc/z dz'e seZZzen eznpZer, uZZe gzneznZz'cZz ercZugZ, nue

ezn zz'ZZ daZzer, unndje Zenngery'emer z'ren Zzerren unnd oZzerzz, znz'ZZ/ürs-

Zen und Zzerren zZzzzrZzgzzoZZsgeZZZZs und ezgnen nuZzes wz'ZZezz, pzzezzrZZzzss

und vereznnung durZzur koznzzzen, dus znun den seZZzen Zzz'ZZ^Zzc/z szn, und

zuo zz'ZZen Arzge/z znzzssenZ, sy dz'e z'ren du Zzz'n sc/zzc/cen, dus s/ uznzzz z'r

suen/ruennde unnd under ZueZZ kommen, söZZz'cZzs z'nen gur sc/zwer, und
znz'ss/èZZzg, noc/z zvz'Zer erZz'den znögen, ZzegerenZ uZso söZZz'c/z jzuenZzzzzss /,/
ez'nungen unnd du Zzy dz'epenszonen, und den eignen nutz, dur uzzzzn so'Z-

Zz'c/zpünndZnüssen, und ez'nungen genzucZzZ werden uteesZeZZen, duznz'ZZ

zzzenZcZic/z desZerrüwiger werde [...]"'

Die als Kollektiv auftretenden Landleute klagten den Eigennutz einiger
Herren an und beanspruchten sogleich, für die Allgemeinheit zu spre-
chen, wenn sie nicht mehr hinnahmen, die Opfer des Krieges zu stel-

len, bei der Verteilung des Gewinnes dagegen ständig übergangen zu
werden. Neben der Übernahme der Berner Pensionenordnung verlang-
ten sie des Weiteren, dass ausstehende Soldgelder aus Mailand zwischen

Stadt und Landschaft aufgeteilt werden müssten. Die Obrigkeit, welche

für sich in Anspruch nahm, für das Gemeinwohl zu sorgen, hatte ihre

Glaubwürdigkeit gänzlich verspielt. Die bedingungslose Verfügung über

Kollektivgüter konnten die Aufständischen der diskreditierten Obrigkeit
nicht mehr zugestehen. Indem die Landbewohner den Herren deren Ver-

sagen als Väter der Republik anhand der ungerechten Gewinnverteilung
vor Augen führten, war es nur folgerichtig, wenn sie auch auf den korpo-
rativen Rechten der Landschaft beharrten und dem städtischen Ansin-

138 Spettig, Zwiebelnkrieg, X.

139 Rogger, Fürsten, 243.
140 Peter Hebolt unterzeichnete für Solothurn.
141 StALU, URK 6046, zitiert nach Spettig, Zwiebelnkrieg, 34.
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nen der flächendeckenden «Verstaatlichung» Einhalt geboten. Das «Alte
Recht» der Landschaft zu garantieren, musste die Obrigkeit wohl oder

übel geloben.

Dass die Bezeichnung «Eigen-», respektive «Gemeinnutz»'" noch

lange von verschiedener Seite als rhetorischer Kampfbegriff benutzt
wurde, zeigt sich am resümierenden Urteil des klar aufder Seite der gerade

regierenden Obrigkeit stehenden Chronisten Cysat:

/« wöfc/zem rumor diepare« miffy'rem frafzzge/z wäse/z vzzcf v/zgesfüme

von einem ersamen r/zuf vif sac/zen vnd brz'effezz vssöracfzf, so y'n icün/-

fzgem vnserm/zye/z stand vnd gmezzzem nutz /zefte mögen zzac/zf/zez'fzg

sz'n vnd .zzz Versteinerung dienen besonder aöer pz dem puzzcfera was
die re/sen vnd Srieg öe/azzgf, ziarzpf die puren gesc/zruzven vnd /zeitig
gefra/zge/z.'"

3.3. Gedemütigte Solothurner Ratsherren
Zum Schlichten nach Luzern gesandt schrieb der Solothurner Peter Hebolt

am 7. Juli - unter dem Eindruck der Ohnmacht der dortigen Obrigkeit
angesichts der Massen von Aufständischen - warnend nach Solothurn.'""

Am folgenden Tag beschlossen der Kleine und Grosse Rat Solothurns,
die am 2. Juli in Bern erzwungene Regelung des Pensionenwesens auch

hier anzunehmen, um den offenen Aufstand abzuwenden. Die Ordnung
betreffend diepezzsz'o/zezz [,] mz'et uu/zdgaöeu'", hätte laut Ratsprotokoll vor
dergauteeugemeiudverlesen werden und sowohl vou räfezz u/zzzd f/argera'*®

wie auch von allen Zünften und den Landbewohnern beschworen werden
sollen.

142 «In der Eidgenossenschaft legitimierte sich die politische Ordnung stark durch
den Gemeinen Nutzen. In Bundesbriefen, Stadt- und Landrechten ist der
Begriff verbreitet. Im Unterschied zu den Fürstentümern beruhte selbst der Eid

auf dem Gemeinen Nutzen. Als Kriterium zur Qualifizierung staatlichen
Handelns diente er auch den nicht zur Herrschaft befähigten Schichten; so
prägte der Gemeine Nutzen die Legitimation und Rhetorik des sozialreformeri-
sehen und -revolutionären Protests von Bürgern und Bauern.» HLS, Gemeiner
Nutzen.

143 Cysat, Collectanea 1/2, 858.
144 Vgl. StABE UP 22 (A V 1380), Nr. 238. Der Brief wird in dieser Arbeit an

späterer Stelle genauer untersucht, siehe Kapitel 4.4.
145 Für sich alleine stehend oder in Kombination mit «Schenk und/oder Gab»

bezeichnete der Begriff «miet» «das schlechte, eigennützige, verpflichtende
Geschenk». Suter, Korruption, 210.

146 StASO, Ratsmanual 1513-1517, A 1,6, 3.
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Dieses Verbot von privaten Pensionen und Geschenken kam jedoch
zu spät. Am 14. und 15. Juli brachten unzufriedene Landleute vor der

Stadt ihre Forderungen an. Den Eid auf die Pensionenordnung verwei-

gerten sie mit der Begründung, der jährlich beschworene Untertaneneid
sei völlig ausreichend."' Die verunsicherte Obrigkeit führte am 17. und
18. Juli eine Untersuchung über die angeklagten Ratsherren durch. Unter
zusätzlichem Druck vonseiten Berns und der übrigen Eidgenossen ver-

sprachen die Ratsherren die Prüfung weiterer Forderungen und setzten
die Angeklagten ab, obwohl sie bei ihnen keine Schuld finden wollten."'

ôeger o'er ZaadzZwZe« ZîaZ ma« eaZseteZ tZe«"® Venner Hans Stölli, den

Seckelmeister Nikiaus Ochsenbein, den Spitalmeister Heinrich Gasser,

Hans Hugi, Vogt zu Falkenstein, und Nikiaus Irmy und an ihrer statt
neue Leute ernannt.' Die Abgesetzten waren gerade erst am ordentlichen

Wahltag, dem 24. Juni, in ihren Ämtern bestätigt worden. Nun durften
sie die Stadt vorerst nicht verlassen, währenddem der Grosse und der
Kleine Rat über die von ländlichen Delegationen vorgebrachten Bitten
berieten. Im Vordergrund standen darin «der Wunsch nach Ablösung
der Leibeigenschaft, die Ermässigung der Burgrechtstaxe und die Verlei-

hung der Zehnten an die Meistbietenden, sämtlich Forderungen, die den

sozialen Abstand zwischen Stadt und Land verkleinern sollten»."' Alles

Entgegenkommen der Solothurner Obrigkeit nützte zu diesem Zeitpunkt
jedoch nichts mehr. Die Landleute erkannten ihre Machtposition und
stellten immer mehr Forderungen. Den Druck auf die Stadt erhöhten sie

am 3. August, als 4'000 Bewaffnete unter dem Kommando des Oltner Sehe-

rers Ulrich Straumann' vor die Stadt zogen. Gegen die Bürgschaft, keine

Gewalttaten zu verüben, schickten die Aufständischen eine Abteilungvon
etwa 600 Mann in die Stadt.' Im Baumgarten des Franziskanerklosters
wurde selbstbewusst mit den versammelten Klein- und Grossräten ver-
handelt. Hier verwies Straumann in Gegenwart eidgenössischer Vermitt-

147 StASO, Ratsmanual 1513-1517, A 1,6, 5. Vgl. auch Amiet, Bauernunruhen, 680.
148 Vgl. StASO, Ratsmanual 1513-1517, A 1,6, 5-8.
149 StASO, Ratsmanual 1513-1517, A 1,6, 8.

150 «und hant min herren rät und burger an venner Stöllis statt gesettz Urss Ruchti
[...].» Des Weiteren rückten «Hans Heinrich, Heinrich Kesseller, Peter Gerwer»
und als Falkensteiner «Vogt Hans Ruodolff Vogelsang» nach. StASO,
Ratsmanual 1513-1517, A 1,6, 8.

151 Amiet, Bauernunruhen, 681.
152 1511 fungierte Ulrich Straumann als Zöllner in Ölten. Er wurde offenbar

abgesetzt, denn 1512 bekleidete ein anderer das Amt, wie Amiet unter Verweis
auf das Ämterbuch feststellt. Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 682.

153 Vgl. StASO, Tractaten, fol. 1 r.
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1er lauthals aufdas momentane Machtgefälle: 7r sind /zerren, zvz'r/zuren sind
aèer mezsfer.'" Der ZzozngarZen neben dem Franziskanerkloster war der Ort,
an dem unter freiem Himmel jeweils die Bürgerversammlungen tagten, an
dem verhandelt und Gericht gehalten wurde. Er war ein Raum des Rechts.

Indem der Anführer der Landleute ihn beherrschte, zeigte er die Ohn-

macht der Stadtherren eindrücklich auf. Weitere Demütigungen erfuhr
die Obrigkeit dadurch, dass die Untertanen vor der Stadt in den Weihern
der Herren fischten und das Haus des abgesetzten Venners Stölli plün-
derten. Das Fischen in diesen Gewässern war traditionell der Obrigkeit
vorbehalten, weswegen dieses Vergehen vom Zeitgenossen als unerhörte

Dreistigkeit wahrgenommen worden sein muss. Die Standesordnung war
mit der Gewalt über deren Symbolik demonstrativ auf den Kopf gestellt.
Die ungebetenen Gäste prassten auf Kosten der Stadt - azzc/z zerung m
der statt nziZ znert zznd zvin zzizez/ZussigWic/zen'" - während die noch immer
unter Anklage stehenden Ratsherren unter der Folter verhört wurden, dze

ZandsizzZe grosse« znzzoZzvz'ZZen ZriüenZ zzziZ de« ge/bngnen. Hans Hugi wurde
eine Untersuchung erlassen, während Stölli, Ochsenbein, Gasser und Irmy
ein peinliches Verhör über sich ergehen lassen mussten.'

Die Verhörprotokolle Solothurns sind in einem kleinformatigen Rats-

manual überliefert, während diejenigen Berns und Luzerns auf grosse-
ren, losen Papierblättern verschriftlicht worden sind. Im Archivbestand

«Denkwürdige Sachen» - ein Sammelsurium verschiedenster Schrift-
stücke - sind viele Briefe von verbündeten Städten erhalten geblieben. Die

weitaus grösste Zahl solcher Schreiben stammt vom mächtigen Partner
Bern, der damit sicherzustellen versuchte, dass der kleine Nachbar die

gleiche politische Linie verfolgte wie er. Ein solches Beispiel ist eine Missi-

ve Berns, datiert vom 4. August, dem Tag, an dem die Solothurner Ratsher-

ren ihre Aussagen zu Protokoll gaben. Darin schreibt der Berner Rat seinen

szzndersgzzZZen/rund, zznnd geZriizven Zz'eZzen /üdZgnossen in Solothurn von
seinem Begehren, ihnen die artsc/z/d/fZ der vergz'c/zZenn eZZZz'c/zer ge/dng-

nenn so Zzz'e Z?j zznns ZzingezcerZzgeZ zukommen zu lassen, damit auch hier
die Schuldigen gefunden würden. So se/zre/Zzen zcir izc/z /ziezniZZ co/zpy der

rergz'c/zZ dnZ/zonz Röders, darz'nn [...] uzrer venner SZo'ZZz [Titel und Name

wurden mit gleicher Tinte doppelt unterstrichen] angezeigt zvirdZ. Des

154 Ebd., fol. 2 r.

155 Ebd.
156 Zum Verlauf dieser Phase der Solothurner Unruhen siehe Amiet, Bauernunru-

hen, 675-685.
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Weiteren boten die Berner an, den Solothurnern bei Bedarf weitere ihrer
eZZZic/ze/z fc/zzZZscZza/fZe/z/z zu überlassen und verwiesen auch auf bereits

früher kommunizierte Hinweise zu Ochsenbeins Verschulden hinsieht-
lieh des unerlaubten Aufbruchs in die Picardie. SzzsZ was wir üc/z vor/naZs,

zzwers SeciceZmeisZers Oc/zse/zZ/eizzs ZzaZZz, verM/zzZZ, zz/zzZ Z>esu/zzZer wie er zzz

JVüwe/zZ/arg, eZZZz'cZz eZer Zzi/zziecZze/zzZe/zy'ayre/zz/äraeme« ^esiereZei zz/z/zrf sic/z

zZaZ>y soZ ZzaZZ Zasse/z merr/cerea, vz'ZZicZzZer seZZzs Zzie/zacZz zazae/zeaa.'" Die

Anschuldigungen, er habe Knechte aufgewiegelt und zum unerlaubten

Auszug verführt, ja sogar selbst aufbrechen wollen, bestritt Ochsenbein

in seinem Verhör heftig. Die zweiseitige Abschrift des Berner Verhörs vom
22. Juli, aufgrund dessen der Wirt aus Payerne für schuldig befunden und

tags daraufenthauptet worden war, enthält nicht mehr Hinweise aufeine

Solothurner Beteiligung, als die bereits weiter oben zitierte Stelle, wonach

laut Angabe der Franzosen auch zZer ve/z/zer SZo'ZZz von SoZoZzzr/z"® in die

Picardie ziehe. Der Verdacht war jedoch keineswegs unbegründet. Stölli
hatte schon im März 1512 verbotenerweise eine Freischar nach Frankreich

geführt und war ungestraft geblieben."*
Aus den Verhören geht hervor, dass tatsächlich auch Solothurn von

der französischen Gesandtschaft aufgesucht worden war. Auch hier warb
diese um Unterstützung einer Verlängerung ihres diplomatischen Aufent-
haltes in der Eidgenossenschaft, auch hier versuchte sie, Kriegsknechte
zu dingen. Während sie in Nikiaus Conrads Gasthof «Storchen» und in
«Kislings Haus» wohnten, kamen die Franzosen in Kontakt mit einer
Reihe prominenter Ratsherren. So Z/eZce/z/zZ ZVZcZaas Zrz/zy zZas er zzzo zZezz

/ra/zZzosezz sye gangen Zn KZsZZngs Zzass uncZ zaonz S'Zorc/zen. Nachdem er im
Verhör beteuert hatte, von Zce/m anscAZagganfz nnZzZZza wissen, gab er zu,
mit den Gesandten über die finanziellen Folgen eines Friedens verhandelt
zuhaben: woZZzeZZeernzif ZnengereZZoZ? [wenn dann] der/r«Zgenzac/zf wnrrZe

[,] zias sy z'/n wöZZenZ azze/z ZzezZen/cen. AZso ZzaZzen sy z/n zaogesagZ xxv/ran-
Zcen"°//enszon wenn zZer/rzzZge/nacZzZ warzZe anzZ z'/n zZara/nZz ez'n Z/rz'e^anzZ

157 Die letzten Zitate stammen aus der Berner Missive vom 4. August 1513

(Donnerstag vor St.-Oswaldstag), StASO, Denkwürdige Sachen XXX, Nr. 26.
158 Die Abschrift hat im Staatsarchiv Solothurn eine eigene Nummer erhalten und

wurde vor dem Begleitschreiben eingereiht. StASO Denkwürdige Sachen XXX,
fol. 24, 24 a.

159 Vgl. Amiet, Solothurnische Geschichte, 402; Koch, Kronenfresser, 167.

160 Die Irmy versprochenen 30 Franken entsprachen ungefähr dem Wert von 20
Gulden oder 40 Pfund Silber. Mit Franken wurde in Solothurn die französische
Livre benannt. Der Franken entsprach 10 Batzen oder 1,33 Pfund. Daneben
wurde die Krone (frz. Ecu) zu 25 Batzen oder 3,33 Pfund gehandelt. Vgl.
Sigrist, Münzen, 100.
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Zze&eraraZrazss geZzera. Irmy wiederholte, die Franzosen hätten nur sicheres

Geleit und den Frieden im Sinn gehabt und ihn zu keiner verräterischen

Handlung genötigt, er selbst habe auch kein geZZ vony'raera emp/aragera.""

Heinrich Gasser wusste indes von des rasgeZez'ZZerageZZes wegen zu erzäh-

len, doch finden sich im Protokoll weder Angaben über dessen Herkunft,
noch die Höhe der Beträge. AZz ein zrazpfZmezsZer der er wäre, habe many'm

/!../ emp/öZera, einigen Leuten etwas uszegeZzera nnnd snnders mzraera Zzerrra

and mezsZerra zao den scänzzden, was er auch getan habe. Verbindungen
zum Berner Pensionenausteiler Glaser verneinte er hingegen vehement:

dz er aber von Afz'c/zeZ GZaser odery'emarads anderem rauZzz'Z da/; emp/aragera

sye raz'Z Zzesc/zec/zera."* Auch Gasser wollte von den Franzosen kein Geld

empfangen haben. Er selbst war auch gar nicht in den genannten Schenken

anwesend. Jedoch sei er, aZz dze/z*araZzosera die wareraZ, von Venner Stölli

gebeten worden, mit ihm nach Büren an der Aare zu reiten. Nichts Böses

im Sinn, habe er der Bitte entsprochen. Was dort vor sich ging, erzählte
Stölli im Verhör.

Hans Stölli sagte aus, das ersye Zzydera/raraZzoserazaom sZorcZzerageszra

ararad [die] ZzaZzeraZ ZzegerZ dz g/ed ze resZreckera [zu verlängern] damd man
ein /rz'd möcZzZe mac/zera. Im Falle eines Friedensschlusses wurde y'm ein

ZzorapZmarascZzaZfZzraogesez'Z urady'm daramP ein Zzrz'e/fgeZzera. Den Briefhabe

er allerdings sogleich verZzröraraZ und wisse auc/z von Zcez'raem geZz raoc/z ara-

scZzZag. Scheinheilig argumentierend berichtete Stölli weiter: Grarad aZs

die/raraZzosera ZzegerZera mzZ zwera gara ßürrera ze r/Zera damZZ sj Zzj araser

/rowera möc/zZera mess Zzörera, da habe er sie schirmend begleitet, meinend,

es scZzade raüZzz'Z. Dort seien ihm die Franzosen nachgelaufen und hätten
ihr Angebot der Hauptmannschaft erfolglos wiederholt. Er selbst habe
aZZez'rayra guZZem geZZara arad aac/z erZz'cZz mz'ra sac/z.'"

Auch Nikiaus Ochsenbein hatte im «Storchen» von den Franzosen

erfahren, dz sy ZzesZ ZäZeraZ ararad Zzue/feraZ dera/rz'dera mac/zera ararad das gZez'Z

ez-sZZrecÄera. Erbestritt heftig, Geld von ihnen genommen zu haben und gab

an, nichts von einem arasc/zZag zu wissen. Zu den im Berner Brief gemach-

ten Anschuldigungen sagte er aus, ein/acoZz TFz'ZdermraoZzraoZVaweraZzrargsy

Zzyy'm gesz'ra arad zaoy'm Zcomera araradyra ge/ragZ wieyra dz'e sacZzera [die Reden

der Franzosen] gevaZZera. Er habe geantwortet, ez'ra gaoZera/rz'dera [...,] das

161 Die Zitate stammen von Irmys Aussage, die erhalten ist in StASO, Ratsmanual
1513-1517, A 1,6, 12 f.

162 Letzte Zitate aus dem Verhör Gassers, ebd., 12.

163 Letzte Zitate aus dem Verhör Stöllis, ebd., 13.
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wäre gaoZ, doch verwahrte er sich vehement gegen die von Wildermuot
gemachten Beschuldigungen, zZz er zwo GrzssaeZz [Cressier, unweit von
Neuchâtel] oder andernorts y'eraazzzZe/n geraten Zzaäe, gan AfäwezzZzarg ze

zzec/zen. Ochsenbein wolle demjenigen gerne von Angesicht zu Angesicht
gegenübertreten, derj'nzz äes sc/zaZäzgeZe dann er des ga/zZz anscZzaZzZzgs/e

Zzaö er aacZz zzz'fgeZazz.""

Am 6. August sagte die Solothurner Obrigkeit den Aufständischen zu,
die Steuern und die Burgrechtstaxe zu ermässigen und dass sich Leibeige-

ne fortan loskaufen könnten, nach bernischem Vorbild.'® Durch Vermitt-
lung von anwesenden Gesandten naher eidgenössischer Städte machten
die Landleute das Zugeständnis, tZas zzzazz äze ge/üzzgezzezz wz'ZZ Zedzg Zas-

sezzzz.'® Sie durften sich fortan wieder frei bewegen, nachdem sie hatten
verlauten lassen, dass s/ ee weZZezzt as Zzass [,] Zzo/f [,] wz'ä «ad ZczzzcZga« e äz

sz szc/z w/Zers weZZezzf Zassezz marteren azzzZyzzezz äze ÄöpZfaäZzoawezz lassen.

Altschultheiss Nikiaus Conrad, der noch in der Lombardei weilte,
hätte wohl auch befragt werden sollen, was im Frühjahr in seinem Gast-

haus zum Storchen verhandelt worden war. Da dieser aber auf Anraten
seiner Ratskollegen vorerst in der Lombardei verblieb, wurde am 8. August
zu Hause sein Besitz inventarisiert: McZaas CozzratzgatsoZmazz zz^scZzrz-

Zzezz wie cZz'e Zazzz/tZat dz weZZezzt ge/zept ZzaZzezz.'® Aus Oberitalien wehrte
sich Conrad brieflich gegen die Nachrede, er habe in verräterischer Weise

Briefe an die Franzosen geschrieben. Einer der Urheber dieses Gerüchts,
der St. Galler Ambrosius Eigen, gestand schliesslich in einem Verhör im
August, «er habe gelogen und dem Nikiaus Conrad unrecht getan».'® Solo-

thurn schickte den entlastenden Bericht an das Heer in Italien, nach Bern
und an die eigenen Vögte, damit die Empfänger der Kopien diese vor den

Untertanen verlesen sollten. Nach Solothurn konnte Conrad trotzdem erst
im Herbst zurückkehren.'®

Bereits am 27. Dezember wollten Ochsenbein und Stölli wieder im Rat

Einsitz nehmen, wurden von diesem aber auf den ordentlichen Wahltag
des nächsten Jahres vertröstet, um den Frieden zu wahren. Am 24. Juni

164 Letzte Zitate aus dem Verhör Ochsenbeins, ebd., 14.

165 Vgl. ebd., 15f. Vgl. auch Amiet, Bauernunruhen, 682.
166 StASO, Ratsmanual 1513-1517, A 1,6, 15.

167 Ebd., 18.

168 Amiet, Bauernunruhen, 684
169 Ambrosius Eigen wurde in St. Gallen gefangengesetzt und im Beisein des

Nikiaus Weltner, Ratsmitglied Solothurns, verhört. Vgl. Amiet, Bauernunruhen,
683-685.
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1514 wurde ihrem Wunsch entsprochen."" Damit handelte Solothurn ent-

schieden gegen die Linie der Mehrheit seiner eidgenössischen Bundesge-

nossen. Noch lange wurden Stimmen laut, Solothurn habe seine «Franzo-

senfreunde» zu sehr geschont. So etwa an der Tagsatzung vom 5. Februar

1515 in Schwyz, in deren Abschied zu lesen ist:

Dieser 7hg ist abgesetzt her sc/zzzzzc/Zz'c/zezz Ferrät/zerei wegezz, weic/ze,

his/az"/zar'zzz her Aihgezzossezzschaft stottge/brahe/z, ha ThZiehe Fä/zzz/ez'zz

gezzzac/zi zzzzh harzzzzier eizze Azzza/zZ Kzzec/z/e zzzzserzz Deinhezz zzzge/zz/zrZ

eher zzzzü/ihzrerz Z>ewz7/zg7 Zzahezz. & ist zzhzzzZic/z ««gezeigt, hass eiZic/ze

herseZhezz, 5cZzzzZZ/zeiss 7-eer zzzzh 77azzs /ZaZzezz/zo/er vozz izzcerzz, Zorezzz

ßrzzzzhezzherg vozz Zzzg, Mc/aas Cozzz-az/, Oc/zsezzhez'zz zzzzh Fezzzzer SiöZZi

vozz 5'oZotZzzzrzz zzoc/z zzzc/zZzzac/z z'/zrezzz FerhiezzezzgesZrzz/Z, zzzzzz TTzez'Zsogzzr

wz'eher izz hie TîhZe zzzz/gczzozzzzzzezz sez'ezz. Darazz/ ZzzzZ zzzazz hesc/zZossezz,

hzzss wo soZc/ze sz'zzh, hie zzz'c/zZ gezzzzgsazzz hesZrzz/Z sez'ezz, seihe zzoch he-

sirzz/Z werhezz soiiezz; aac/z soZZe zzzz'Z hezzezz vozz SoioZ/zzzrzzgereheZ werhezz,

zzzazz ZzäiZegafge/zzzzhezz, wezzzz sie z'Zzre ohgezzazzzztezz AzzgeZzörigezz zzoc/z

zzic/zZ wz'eher izz hezz hat/z gezzozzzzzzezz, sozzherzz azz/"z'/zre Mz'sseZ/zaZ sie zzoch

ez'zzige Zez'Z häZZezz ,sZz'ZZ sz'Zzezz'Zassezz."'

Die bisherigen Ergebnisse um die «Pensionenunruhen» von 1513 zeigen
die Orte Bern, Luzern und Solothurn als Schauplätze eines Verteilkon-
flikts um enorme Ressourcen. Die durch Gerüchte um Verrat im verlust-

reichen Krieg und heimliche Praktiken entfachte Wut der aufständischen

Untertanen entlud sich in einer Machtdemonstration der Massen. Stolze

städtische Würdenträger und altgediente Kriegsherren mussten in der

Folge eine Reihe von Demütigungen über sich ergehen lassen, als Aufstän-
dische die Stadtgärten verwüsteten, sich prassend und plündernd schad-

los hielten und exponierte Empfänger französischer Pensionen folternd
verhörten. Die Rebellen setzten schliesslich nicht nur ein Verbot geheimer
Pensionen, sondern auch die künftige Mitsprache bei neuen Bündnisver-

pflichtungen und den damit einhergehenden Geldflüssen durch. Daneben

postulierten sie erfolgreich die Senkung der Abgabenlast an den Stadt-

herrn und korporative Freiheiten der Gemeinden.

Allein in Solothurn, wo auch auf die Loslösung der Leibeigenschaft

gepocht wurde, blieb die Forderung einer beschränkenden Regelung der

Solddienstpraktiken aus. Im Gegensatz zu Bern und Luzern offenbar-

170 Vgl. ebd., 686, 699.
171 E. A„ Bd. 3, 850, b).
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te die Krise keine grundsätzlich opponierenden Faktionen innerhalb
der Räte. Wie die Chronisten Anshelm und Cysat wohl richtig anklin-

gen liessen, war der Impuls der zielgerichteten Angehung ausgewählter
«Franzosenfreunde» von deren innerstädtischen Konkurrenten ausge-

gangen. So wurden wichtige Köpfe der Regierungsspitze durch solche

der päpstlich-kaiserlichen Sympathisanten ausgewechselt. Bern, wo der

Richtungswechsel zuerst vollzogen wurde, war einerseits mit der Bestra-

fung der Angeklagten am radikalsten vorgegangen, andererseits übte der

mächtige Stadtstaat durch Boten und Briefe Druck auf die schwächeren

Nachbarorte aus, damit seine neue Politik auch dort durchgesetzt wurde.
Das kleine Solothurn passte sich nur bedingt an. Zwar fanden auch dort

peinliche Verhöre gegen Pensionenempfänger statt, die auch für kurze Zeit
ihrer Ämter enthoben wurden, doch blieben diese weit weniger ergiebig als

in Bern oder Luzern, wo ganze Listen die Namen eines klientelistischen
Netzwerks und die Zirkulation grosser Summen aufdeckten. Die Regie-

rung Solothurns befand die Verhörten letztlich gar für unschuldig und
liess sie sobald wie möglich wieder in den Räten Einsitz nehmen. Die Stadt

nahm die verdächtigen Herren vorerst aus der Schusslinie, indem sie diese

nicht mehr an Tagsatzungen schickte. An ihrer profranzösischen Haltung
änderte sich jedoch wenig, weswegen der Ort von seinen eidgenössischen

Bündnispartnern noch lange mit Misstrauen beobachtet werden sollte.

Vorderhand entgegengekommen sein dürfte den bedrängten Städten

der Tagsatzungsbeschluss vom 1. August 1513 zum Dijonerzug. Ein eidge-
nössisches Heer von 16'000 Mann sollte aufgestellt werden, das sich in Be-

sançon mit kaiserlichen Truppen vereinigen sollte, um dort zu beraten, wo

man am gesc/zz'fttzste/z azzd èesfezz a//"des /cümgs ezdrz'c/z/adezz and angriffen
wödte."* Die Ablenkung dankbar annehmend rief Solothurn am 8. August
seine Militärmacht unter die Fahnen."' Trotz explizitem Verbot formier-
ten sich überall «Freirotten» oder/ry/zarsc/ze«, womit das Heer schliess-

lieh ungefähr 30'000 Bewaffnete zählte."' Die Landleute hofften aufreiche

Beute und zogen mit dem offiziellen Aufgebot nach Dijon. Die Obrigkeiten
konnten so einerseits das geschwächte Frankreich unter Druck setzen,
anderseits das enorme einheimische Gewaltpotential wenigstens vorüber-

gehend aus dem Umland wegkanalisieren. Die Belagerung Dijons begann

allerdings erst am 7. September 1513.

172 Ebd., 730, d).
173 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 683.
174 Vgl. auch Spettig, Zwiebelnkrieg, V.
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4 Der Kampf
um das «Alte Recht»

Die Idee des neuzeitlichen Staates, die ganze Macht an einem Ort zu bün-

dein, war für Solothurn, wie in Kapitel 2.2. erwähnt, eine Notwendigkeit.
Die nun auf die Stadt beschränkten Rechte umfassten beispielswiese alle

Regalien, alle Gerichtsbarkeit, das Verfügungsrecht über die Allmende,

Herrschaftswälder, -gewässer und -güter, das Mannschaftsaufgebot, ver-
schiedene Steuern und Zehnten, Zinse und so weiter. Nun «veränderte

Solothurn diese Rechtszustände zu seinen Gunsten».'" Die Behandlung
der Solothurner Bauern kann als typisch für einen damals sich bildenden

Territorialstaat angesehen werden; den Untertanen in Bern und Luzern'"

ging es dabei nicht anders. Als Landesherren traten die Städte gegenüber
ihren Untertanen «vielfach energischer und fordernder auf, als dies die

früheren adeligen und klösterlichen Herren getan hatten.»'"
Die allgemeine Wehrpflicht betraf nun nicht mehr alleine die Bür-

gerschaft, sondern auch die Ausbürger und die erworbenen ländlichen
Herrschaften. Der Anteil der Landschaft betrug nun 80-90 Prozent der

zu stellenden Truppen.'" In der Gerichtsorganisation legte Solothurn
das Hauptgewicht auf die «Vereinheitlichung des Rechtes und Mehrung
der obrigkeitlichen Autorität».'" Die verschiedenartigen Vogteiverwal-

tungen wurden zusammengefasst. Die Folge der städtischen Verwaltung
waren Mehrkosten. Diese wurden der Landschaft belastet. Kürzlich hat
Holenstein wieder die Konfliktanfälligkeit betont, welche die Städte

«auf dem Höhepunkt städtischer Territorialpolitik und eidgenössischer

Machtpolitik»"" mit dem vermehrten Aufgebot der Untertanen zum
Kriegsdienst und den dazugehörigen steuerlichen Belastungen schufen.

Im Folgenden werden die Quellen besprochen, welche die Stadt einst

zur Dokumentation der von einer geschlossen auftretenden Untertanen-
schaft vorgebrachten Forderungen herstellte.

175 Amiet, Bauernunruhen, 658. Die vorher aufgeführten Rechte finden sich auf
der gleichen Seite.

176 Über die Folgen der Herrschaftsintensivierung in Luzern siehe Spettig,
Zwiebelnkrieg, Vif.

177 Holenstein, Politische Geschichte, 59.
178 Vgl. Koch, Kronenfresser, 169.
179 Amiet, Bauernunruhen, 661.
180 Holenstein, Politische Geschichte, 59.
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4.1. Der «Tractatenband»:
Ein dokumentierter Konflikt

Der Aktenband mit dem später erstellten, in schnörkelhafter Schrift ge-
haltenen Titelblatt «Tractate« der statt So/otawr« mit tare« t/nferta«e« ta

de« verga«gerae« Äetzeta'o«e«. T5T4, T525», auf dem Rücken mit «Band 75»

bezeichnet, ist in Pergament gebunden. Er enthält Folios, also gebundene

Papierbögen, die ungefähr das Format A3 aufweisen. Der Band besteht

aus drei Teilen. Zuerst weist er den Kanzleibericht aus, der den Hergang
der Unruhen von Juli und August 1513 in recht knapper Form wiedergibt.
Darauf folgen die Entscheide über die Forderungen der einzelnen Ämter,
also welche Rechte nun wem zugestanden wurden. Am Rand wurden von
anderer Hand mit dunklerer Tinte Marginalien zur besseren Orientierung
des Lesers hinzugefügt. Einige dieser Marginalien wurden wohl bereits
kurze Zeit nach der ersten Verschriftlichung angebracht, da die Schriftart
sehr ähnlich ist. Andere Orientierungshilfen wurden aber wohl erst im
17. Jahrhundert hinzugefügt. Manche Seiten sind recht stark repariert
worden, was auf eine intensive Nutzung als Nachschlagewerk hinweist.
In einem dritten Teil findet man, säuberlich unter dem jeweiligen Amt
aufgeführt, die Namen derjenigen, die im Mai 1514 das Burgrecht"' be-

schworen und somit das erneuerte Regiment anerkannten. An späterer
Stelle sind auch die Ausbürger aufgelistet, die 1525 den Bürgereid nach den

Untertanenunruhen während der Reformation schworen, beziehungswei-
se bestätigten."" Im Staatsarchiv finden sich auch weitere solcher «Trac-

tatenbände», also Aktensammlungen zu aussergewöhnlichen Ereignissen

grösseren Ausmasses, beispielsweise zum Bauernkrieg von 1653.

Der «Tractatenband» ist in Teilen zu vergleichen mit den «Akten» in
Luzern. Dort finden sich neben einem Bericht des Hergangs, einer Artikel-
Sammlung und einer Auflistung der Zugeständnisse aber auch Missiven,
Kundschaften und Rechnungsrodel, also die meisten die Unruhen betref-
fenden Dokumente an einem Ort.'"

181 Siehe dazu HLS, Burgrecht.
182 Vgl. dazu auch Amiet, Bauernunruhen, 690.
183 Siehe dazu Spettig, Zwiebelnkrieg, IV. Einige einschlägige Dokumente hat

Spettig in seiner Arbeit erstmals transkribiert. Die Luzerner Kanzlei hatte mehr
Ressourcen und bearbeitete heiklere Rechtsverstrickungen, denn es wurden
dort u. a. viele Verhaftungen sowie einige Todesstrafen ausgesprochen. Dies

mag auf die noch grössere Tendenz zum Ordnungs- und Sammlungswillen
hinweisen. Zudem hat sich der Luzerner Chronist Renward Cysat (1545-1614)
einige Jahre später mit den Unruhen befasst und wohl dafür einige Dokumente
zusammengetragen und gebunden.
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Wenn der Bericht auch sehr knapp ist, so hat er doch chronistischen
Charakter. Die Schreibweise erinnert bisweilen etwa an diejenige des Zeit-

genossen und Berner Chronisten Valerius Anshelm. Der Bericht wird auf
dem ersten Blatt folgendermassen eingeleitet:

Fozz c/er Zzzzzz/ZZzzZezz wegen. Fozz den Mnde/n nnnd zzzz/aZ so sied begeben

bzzzzZzwzzscbe/z mizzezz berren der statt .S'oZoZorn und irezz ZundsZuten ob

und nid der sZuZZ und was sic/z dozwuscben begeben bat vor und nucb

sazzzzZ/azzrezzZzezz Zug [10. August], do man zaZZnac/z dergeburZ C/zrz'sZz

unnsers ZZeben berren /esu/zzzz/zecbez2 bunderZ unnd drZzecbeny'ar zz^f

dze ZcurZzesZ subsZunZz begri/è/zzz/"

Im Weiteren berichtet das Dokument von den Unruhen in Luzern und Bern

und wie daraufhin die eigenen Landleute mit Gewalt vor die Stadt zogen
und grossen mzzoZwz'ZZezz Zrz'bend m/Z den ge/ungnen Ratsherren, diese also

folterten: dze ge/ungnen //ans SZöZZi, McZazzs Ocbsezzbem, //einrieb Gusser

undZVz'cZuus/rmin. Im bomgurZenzuo den ZJaz/zzossezTZ verkündete der An-
führer der Aufständischen, bou/zimun GZricb [Straumann, der] Soberer von

O/Zen, triumphierend die dem Leser bereits bestens bekannten Worte: 7r

sind berren, wirpuren sind über meisZer."" In einem Vergleich musste die

Stadt den Forderungen gösstenteils nachgeben: 1) Die Eigenschaft sollten
die Eigenleute ablösen können wie die von Bern imVerhältnis von 1 Schil-

ling zu 15 Schilling, womit das 15-Fache der jährlichen Abgabe gemeint ist.
2) Die gefangenen Räte seien gegen Urfehde freizugeben. 3) Die Räte gaben
das Versprechen, die Steuer und die Burgrechtstaxe zu ermässigen/ Der

Abschied im Tractatenband findet sich fast identisch in Anshelms Chro-

nik wiedergegeben."" Ein von ihm gemachter Zusatz darin lautet: [Die

gefangenen Ratsherren] wzzrezzzi zzebeZ gesZrebZ worden/ Damit hat der

Chronist auf die Foltermethode, mit der die Herren malträtiert wurden,
verwiesen, nämlich das in der Eidgenossenschaft besonders verbreitet

angewendete «Aufziehen an den auf den Rücken gebundenen Händen»/
Die Tortur wurde vollzogen, um den Verdächtigen zu einem Geständnis zu

184 Franz hat Teile des Kanzleiberichts transkribiert. Siehe dazu Franz, Akten,
44 ff. An dieser Stelle ist indes meine eigene Transkription der Stelle auf fol. 1 r

wiedergegeben.
185 Diese Transkripte wurden übernommen aus Franz, Akten, 45.
186 Vgl. Amiet, Solothurnische Geschichte, 410, und Franz, Akten, 45. Bei Amiet ist

das Verhältnis fälschlicherweise mit 1:30 angegeben.
187 Der Solothurner Abschied ist zu finden in Anshelm, Berner-Chronik, Bd. 3,

471-473.
188 Ebd., 472.
189 HLS, Folter.
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bringen, denn ohne ein solches konnte damals kein Urteil ergehen."" Wie
Anshelm die Unterlagen zum SolothurnerAufstand zu Gesicht bekommen

konnte, wäre interessant zu eruieren, waren doch die Archive der Zeit
allesamt eigentliche Geheimarchive. Haben die Solothurner Abschriften
an befreundete Orte versandt - und, wenn ja, aus Eigeninitiative oder auf
Druck der Verbündeten hin? Oder durfte sich der amtliche Berner Chronist

gar vor Ort informieren?

Im zweiten Teil werden die gemachten Konzessionen genau wiederge-
geben und wie folgt eingeleitet:

Denznac/z sind «zz« Zzere« znzZ de« o/zre« vzer ZzezTsc/zz^Zen «m/z zr zwo-

syzrac/z and ««vordrang der ««wen absetze« and ««der «rZz'cZen ZzaZ/z

gaZZzc/z ««d/randze/z verlorne« ««d z«e« d«r«r«/z Zzrz'e/and szgeZge/zen

Z«Z derseZZze« wie dze co/zyen Zzznac/zgesc/zrz'üen z'n/zaZZend."'

Auf die Artikelsammlungen"" der Untertanen war ab Mitte Oktober in
den einzelnen Vogteien eingegangen worden."" In nüchtern-rationalem
Schreibstil, ohne eine wertende Bemerkung gegen die aufmüpfigen
Bauern, sogar den kooperativen Prozess hervorhebend, hat hier der Schrei-

ber die Entscheide über die Forderungen der Untertanen eingeleitet. Es

folgt darauf, beginnend mit KrzegsZeZZen, die inhaltliche Wiedergabe der

in Urkunden verbrieften zugestandenen Rechte. Einzelne, für wichtig er-
achtete Punkte sind dabei hervorgehoben. So sind zum Beispiel die/räveZZ

oder der ZeZZe« ZzaZZz"* grösser und dicker geschrieben als der diese Punkte
erläuternde Schreibfluss.

Folgerichtig besteht der dritte Teil des Bandes aus der Nennung der

zufriedengestellten Untertanen. Der Namensliste wird ein wiederum in
chronikalischer Manier gehaltener Bericht vorangestellt. Daraus wird er-
sichtlich, dass sich in der Landbevölkerung im Frühjahr abermals Wider-
stand regte und neue Verhandlungen nötig waren: AZs szc/z da«« «ZzerzzzaZ«

«nraozv «ad z'rrang er/zepZ ZzaZ zwasc/ze« der sZaZZ «SoZoZarn and zren Zands-

ZaZen."" Anfang Mai hatten sich die Landleute in den niederen Ämtern

geweigert, den neuen Eid zu schwören, da sie damit ein neues Abhän-

gigkeitsverhältnis und weitere Abgaben befürchteten. Die Verweigerung

190 Vgl. ebd.
191 Franz, Akten, 45, bzw. StASO, Tractaten, fol. 2 v.

192 Die Beschwerden stehen verstreut im Band «Denkwürdige Sachen» XXX.
193 Vgl. Rüedy, Thierstein, 116.

194 StASO, Tractaten, fol. 3 r.

195 Franz, Akten, 70, bzw. StASO Tractaten, fol. 46 r.
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hatte beinahe eine blutige Eskalation zur Folge, als die aufRache sinnende

Obrigkeit die Untertanen mit Waffengewalt dazu zwingen wollte:

Und a/s min /zerren a/Zer dz'ngen mii z'nen verlornen waren/, Zzeger/en sj
an z'nen dze /oszzng der ezgensc/zq/Z ze /and Zu/ des ers/en a/zsc/zez'ds and
das Zzurgrec/zZ ze sc/zweren and a/s sjdas nz'Z woZZ/en Zuon nac/z znenger-

Ze//ran/ZzcZzer ervordrang, unders/anden/znzn /zerren, s/darzuo /nz'Z der
/zand and q//henz/zanerze zwz'ngen [...]."*

Es war der Vermittlung der Eidgenossen zu verdanken, dass der Konflikt
schliesslich gewaltlos beigelegt werden konnte. Die Gesandten aus Rem,
Rz'eZ undFrz'/zurgmahnten die Solothurner zur Mässigung and oac/z dze von

der Zandren ansre Zzurgere, dze aZZ z'r Zre//Zz'c/z Zzo/sc/za/Zen Zzarsan/en and sz'c/z

underwunden, dar/n ze/zand/enundsô'/z'c/zenzugaZzzewenden."'Der Berner

Rat verstärkte seinen Druck zusätzlich durch eine schriftliche Ermah-

nung und auch die Tagsatzung sprach ein Machtwort."' Am 13. Mai kam
ein Vergleich zustande. Darin wirdvon einer Bestrafung gegen Ungehorsa-

me abgesehen, den Zzoop/znan von O/Zen (Ulrich Straumann) sowie Gerold

Löwenstein und Bernhard Sässeli ausgenommen. Im Gegenzug sollten
auch die Landleute jene nicht strafen, die der Obrigkeit Warnung undguo/s

ge/an [...] Zzan/."° Die im Vorjahr geeint aufgetretene Landbevölkerung
stand nun offenbar gespalten da. Die zuvor verbrieften Zugeständnisse
die kollektiven Nutzungsrechte betreffend sollten weiterhin garantiert
werden: von wann and wez'd wegen, so/ z'n dezn and andren ar/z'c/en Zzes/an,

wz'e znz'n /zerren von 5b/o/urn nzz'Z z'ren ZandsZa/en gä/Zzc/z ver/conzen sz'nd.
Dafür sollten dze genan/en ZandZa/e /!../ das Zzargrec/zZ sweren' und das

Lösungsgeld für die Eigenschaft innerhalb einer dreijährigen Frist ent-
richten.""

Doch noch immer wollten nicht alle Gemeinden den Schwur leisten.

Während etwa die Leute aus der Herrschaft Gösgen dazu bereit waren,
fürchteten die Lostorfer offenbar den Zorn ihrer Nachbarn, als sie ga/zenZ

/ur, dze andern Zze/ZenZ z'nenge/röwZ [gedroht], dze Zzaser darc/zzeZaa/en' [zu

plündern]. Bei Einlenken in die ausgehandelte Abmachung war also mit

196 Ebd.
197 Ebd. Vgl. auch Amiet, Bauernunruhen, 696.
198 Vgl. Amiet, Bauemunruhen, 696f.
199 Tractateri, fol. 47 v. Diese Passage ist bei Franz bloss paraphrasiert.
200 Franz, Akten, 71, bzw. StASO Tractaten, fol. 47 v.

201 Franz, Akten, 70, bzw. StASO Tractaten, fol. 46 v.

202 Ebd., sowie Amiet, Bauernunruhen, 697.
203 Franz, Akten, 71, bzw. StASO Tractaten, fol. 48 r.
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Sanktionen vonseiten gewisser Kreise ländlicher Provenienz zu rechnen.

Der Bericht führt daraufhin aus, welche Gruppen am 25. Mai miteinan-
der verhandelten: [ZzzzzcZ a/s zz/fsö/z'c/zezz czZzsc/zez'zZ sc/zzc/cZezzZ mm /zerrenn

aèermzzZsy're èotsc/za^Z Zzz'zz zzZz vozz ZcZeznezw zzzznzZ grossem ra( zzzzzzzZ /z'essezzt

zZz'e erherzz ZzzZe zzZZezzZ/zzz/bezz sc/zwerezz. Wie die Wortführer der Stadt aus

der dortigen Führungsschicht stammten, so waren die Unterhändler der

Gemeinden gleichfalls Mitglieder der hier faktisch herrschenden, vermö-

genderen Familien. Auch hier wurde hinter verschlossenen Türen ver-
handelt unter Ausschluss der sozial tiefer gestellten Mehrheit. Namen der

Vertreter jener «ehrbaren Leute» fehlen auch hier.

Wie dem niedergeschriebenen Wortlaut des auch von der übrigen
männlichen Bevölkerung zu schwörenden Eides zu entnehmen ist, ver-

pflichteten sich die Untertanen damit zu einem Ausbürgerrecht.""" Sie

kamen nicht in den Genuss eines vollen Bürgerrechts, das sie etwa zur
Wahl von Ratsherren zugelassen hätte, sondern wurden vor allem zu

Bürgerpflichten aufgerufen. Gehorsam gelobten sie unter Anrufung des

Stadtheiligen SzzzzZ t/z-ssezzzz gegenüber dem Heiligen Römischen Reich,

Schultheiss, Räten, Burgern und der ganzen Gemeinde und verpflichteten
sich.y'rera zzzzZz zzzzzzzZ ere ae/zzrzZrezz und sie vor Schaden zu bewahren. TEz'e

vozz aZZer Zzar&omezz und vozz rec/zZ dergewozz/zezZ geboten, wollten sie alles

tun, was ein Burger zu tun schuldig sei. Die Rechtfertigungsberufung auf
das «Alte Herkommen» wandte der Eid auch aufein explizites Verbot jeder
Art von ZzezmZz'c/z sazzz/zzzzg [...] szzzzcZerZz'c/z der statt So/otarzz sc/zadezz, zzheZ

[...] oder zz/frzzor zzzzzzd Jvz'derwerZz'Äez'd zu bringen. Der neue Bürger musste

nun auch jedes Anzeichen eines Aufruhrs unverzüglich seiner Obrigkeit
melden. «Treue, Eid und Ehre standen als rechtliche und moralische

Kategorien in engem Zusammenhang, Treulosigkeit zog Ehrlosigkeit nach

sich.»"" Den Leuten wurde eingeschärft, dass sie bei einem künftigen Wi-
derstand gegen die Obrigkeit das Treue- und Gehorsamsverhältnis bre-
chen würden.

204 StASO Tractaten, fol. 48 r. Die Stelle ist bei Franz unvollständig wieder-
gegeben.

205 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 698. Der Eid steht in StASO, Tractaten, fol. 48 r f.

206 Siehe HLS, Bürgerrecht.
207 StASO, Tractaten, fol. 48 r.

208 Ebd., fol. 48 v.

209 Vgl. auch Amiet, Bauernunruhen, 697f. Dieser aktualisierte Bürgerschwur ist in

leicht anderer Formulierung auch in StASO, Weissbuch, 104 abgefasst. Er ist
zusammen mit der Auflistung, was für die Aufnahme erledigt werden musste,
abgedruckt in: Rechtsquellen Solothurn, Bd. 2, 130f.

210 HLS, Treueeid.
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Weiter klärt der Bericht den Leser auch darüber auf, dass die Eid-

leistenden den Schwur zuvor vorgelesen bekamen und auch die Moda-

litäten über Preise und Formalitäten des Einschreibens, nämlich dass

manyzzezz die zzae/zgese/zzlüezz [auf der Folgeseite aufgeführten] azlz'/ce/ a«c/z

cozge/esezz ezgezz/z'c/z Zzorezz azzzzz/ zZazaz/fz/ezzzz sc/zwez-ezz Zassezzzz hattet" Die

Landleute hatten erreicht, dass die Burgrechtstaxe gesenkt wurde. 7 Schil-

ling und 4 Pfennige kostete das Einschreiben für einen solothurnischen
Landmann.*" Noch im November 1513 war die Gebühr auf12 sc/zz'Z/z'zzg azzzl

4 eZezzar*" gesetzt worden.

Ihnen waren die Urkunden vorgelesen worden - nun besiegelten die

Landleute ihren Teil der Abmachung durch Beschwören*" des Burgrechts.
Unter Betonung des «freien Willens» wird dies so erläutert:

[/zzd a/so zzac/z sö/zc/zezz ZzäzzdeZzz aZZezz Zzazzf sze das Zzzzzgz'ec/zZ gesworezz

wzegzzezz das ais Zziezzac/z slal ezgezz/z'c/z vezge/esezz azzzzd wo/ er/aierij'sl
yrezzgzz/ezz/zyezz wi/Zezzs. Z/zzzzd des ers/ezz izz dergra/sc/za/Z UaZ/cezzsieizz.*"

Es folgen darauf die Namenslisten unter den entsprechenden Ortschaf-

ten, beginnend mit der Gemeinde Baisthal in der Grafschaft Falkenstein.

Aufgeführt sind rund 150 Namen männlicher Einwohner, zum Teil mit-
samt ihren Söhnen, die beim Erreichen der Volljährigkeit den Schwur
selbst nachzuholen hatten. Neben insgesamt neun Eidleistenden steht
die Bemerkung, sie seien bereits èzzzgez*. Sie teilen sich die Nachnamen

Aes/zzzzgez; üazzzez-sc/zzzzz'd*", Se/lezzsc/z/ag, Sau/z, Frzlzzzzazz*", Swarte*". Es ist
wahrscheinlich, dass diese bereits älteren Ausbürger im Dorf Balsthal
eine höhere Stellung in der internen Hierarchie genossen und zu eben-

211 StASO, Tractaten, fol. 48 v.

212 Amiet fasst die weiteren Modalitäten folgendermassen zusammen: «Ein

Landmann aus der Eidgenossenschaft, der ins Solothurnische zieht, bezahlt
zehn Pfund oder fünf Gulden. Der Ausländer entrichtet 10 Gulden und darf
während fünf Jahren nicht in den <boumgarten>, die Wahlgemeinde gehen.
Überdies hat er sich durch Brief und Siegel auszuweisen, dass er ehelicher
Geburt und von biderben Leuten, niemandes Eigenmann, und was für ein
Landsmann er sei; keine Zunft darf einen Mann aufnehmen, bevor er Bürger
geworden ist.» Amiet, Bauernunruhen, 692.

213 StASO, Mandatenbuch 1, 32. Transkribiert in: Rechtsquellen Solothurn, Bd. 2,

131.

214 Ausführlich zur Bedeutung des Schwörens für die Herrschaftsordnung und
Rechtskultur siehe Holenstein, Huldigung.

215 StASO, Tractaten, fol. 50 r.

216 Diese Namen trugen jeweils zwei Männer: Peterhans und Hanns Respinger
sowie Hans und Gilian Hamerschmid. StASO, Tractaten, fol. 52 r.

217 Ebd., fol. 52 v.

218 Ebd., fol. 53 r.
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jenen oben erwähnten erèera /«ten gehörten. Um bereits das Bürgerrecht
innezuhaben, mussten sie entweder über Geld und Grundbesitz verfügt
oder sich in sonstiger Weise besonders ausgezeichnet haben. Als weitere

Möglichkeit ist jedoch der Umzug eines zuvor in der Stadt wohnhaften

Burgers vielleicht am naheliegendsten. Die Familie Respinger war bekannt
als Glaserdynastie."® Der als Bürger aufgeführte Hans Respinger hatte
etwa die Mittel, Land zu roden. Ein sogenanntes «Rütti» am Bisiberg
lautete um 1500 aufseinen Namen/'" Auch wer Eisen verarbeitete, konnte
kein armer Mann sein. Um eine wassergetriebene Hammerschmiede zu

bewirtschaften, musste gar reichlich Kapital vorhanden sein, da beträcht-
liehe infrastrukturelle Investitionen anfielen. Das Kluser Eisen war «den

städtischen Eisenhandwerkern als nächstgelegene Rohstoffquelle hoch

willkommen». Die dortigen Hammerschmiede durften ihre Ware jedoch

nur in Sololothurn verkaufen - zu einem festgesetzten Höchstpreis. Heim-
lieh veräusserten die Balsthaler ihr Eisen jedoch auch mit lukrativeren
Aussichten im Bernbiet/"

Die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stark gewachsene Ge-

meinde Baisthal - für das Jahr 1518 schätzt man ihre Bevölkerung auf

ungefähr 450 Einwohner'" - stellte einen Ort von nicht zu unterschät-
zender wirtschaftlicher Bedeutung für Solothurn dar. An der Passstrasse

über den Obern Hauenstein gelegen, hatte die Gemeinde nicht nur Zugriff
auf Rohstoffe, sondern nahm auch reichlich Zoll ein und fand Absatz-
märkte für ihre Glasprodukte und Eisenerzeugnisse.'" Es scheint sich eine

lokale Oberschicht, die erèera Zufe, herausgebildet zu haben, die gewis-
ses Kapital erwirtschaftet hatte und ihre profilierte Stellung nicht durch
die Beschneidung ihrer ökonomischen Autonomie preisgeben wollte. Die

Geschehnisse im Bernischen und Luzernischen mochten sie beflügelt
haben, sich von der Stadt zu emanzipieren. Von hier wurde das Signal

zum Aufstand gegeben, als derWirt Conrad Stör in der Klus, der «offenbar

als eifriger Parteigänger der Pensionenherren galt»'", bereits Anfang Juli

219 Vgl. Sigrist, Balsthal, 247. 1480 zählte Balsthal ganze 21 Glaser. Vgl. Sigrist,
Baisthal, 245.

220 Vgl. ebd., 93.
221 Vgl. ebd., 250.
222 Vgl. HLS, Balsthal. Die Zahl zeigt, dass wohl nicht alle männlichen Einwohner

den Bürgerschwur leisteten, was als Indikator für eine weitere soziale
Schichtung angesehen werden kann.

223 Vgl. Sigrist, Balsthal, 247.

224 Ebd., 116.
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gefangen und gefoltert wurde.^ Auch der Falkensteiner Vogt Hans Hugi
selbst wurde angezeigt. Zu einer Untersuchung kam es dann doch nicht.
Der Vertreter der Schmiedezunft, Venner Hans Stölli, musste dagegen

eine Marter über sich ergehen lassen und für ein Jahr auf sein Amt ver-
ziehten. Vielleicht spielte neben dessen bekannter Frankreichsympathie
auch seine Zunftzugehörigkeit eine Rolle. Die Solothurner Schmiedezunft

stand den Eisenverarbeitern aus Balsthal als wirtschaftliche Konkurrenz

gegenüber.

4.2. Auf allerlei Beschreibstoff:
Forderungen der Untertanen

Die Beschwerden der Ämter und Gemeinden sind im Bestand «Denk-

würdige Sachen» des Staatsarchivs Solothurn zu grossen Teilen erhalten

geblieben. Die von zahlreichen Händen abgefassten Dokumente variieren
äusserlich beträchtlich. Auf losen Seiten unterschiedlicher Formate sind

die Forderungen der Untertanen Artikel um Artikel aufgelistet, mal im
Fliesstext eher eilig hingeworfen, mal fein säuberlich ausgeführt, num-
meriert und durch Paragraphen getrennt. Vom schmalen Rodel-Format

über breite Folios bis zu kleinen Zetteln wurde dabei jede Schreibfläche

genutzt. Ohne Datumsangabe und meist ohne explizit aufgeführten
Adressat sind sie dennoch meist höflich formuliert. Die sehr konkreten

Forderungen drängen, abgesehen von der Bitte um Lösung von der Eigen-
schaft, allesamt auf die Wiederherstellung des «Alten Herkommens», auf
Kontinuität lokaler «Gewohnheiten». In ihren Grundzügen sind sie damit
inhaltlich allerorts gleich. Aus den Beschwerden wird ersichtlich, dass die

Obrigkeit in den vergangenenJahren vielfältige neue Steuern und Abgaben

eingeführt hatte sowie die Nutzungsgemeinschaften kollektiver Güter
erheblich einzuschränken und das Gerichtswesen neu zu ordnen suchte.

Die bisher genossene, wenn auch schon lange beschränkte Autonomie
der ländlichen Gemeinden war von der Hauptstadt empfindlich redu-

ziert worden. Die Festigung der Territorialherrschaft wollte Solothurn mit
direkter Einflussnahme zur Tatsache erklären.

Alle Forderungen mit ihren zahlreichen Wiederholungen hier wieder-

zugeben, ist hier nicht angezeigt. Detailliert sind sie zum Teil bei Franz

transkribiert oder zusammengefasstvonAmiet aufgeführt. Trotzdem sollen

225 Vgl. auch Amiet, Bauernunruhen, 685.
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hier einige exemplarische Punkte herausgegriffen und die Argumentations-
muster der Aufständischen betrachtet werden: Im Besonderen sollten die

im Zuge der Herrschaftsintensivierung erfolgten Neuerungen rückgängig
gemacht und der alte Zustand, wie dieser seit Urzeiten bestanden habe,

wiederhergestellt werden. In den Quellen wird dieser Zustand etwa mit
«Altes Recht» oder a/Zes Zzar/coznen benannt. Kaum ein Beschwerdepunkt
der Untertanen kommt denn auch ohne das explizite Pochen aufjene alten

Rechtszustände aus, wie ein Blick auf einige Beispiele zeigen wird.
Wie etwa in Luzern, so hatte auch die Solothurner Obrigkeit das

Appellationsrecht in der Landschaft eingeführt, womit sie aus Sicht der

Gemeinden eine Beschränkung lokaler Rechtshoheit oktroyierte.** Mit
diesem Recht verlangte die Stadt das letzte Wort auch bei Entscheiden

ländlicher Gerichte, indem sie deren lokale Beamten dazu anhielt, allfäl-

lige Verstösse der Landleute der letzten Instanzgewalt anzuzeigen und
damit Nachbarn zu Denunzianten zu machen. Dies hatte auch finanzielle

Folgen, denn die Obrigkeit verlangte eine Beteiligung an den ländlichen
Bussen und erhöhte das Strafmass ihrerseits zusätzlich.*" Dass ein sol-

ches ländliches Recht tatsächlich erst kürzlich von der Stadt abgeschafft
worden war, zeigt ein Eintrag im Mandatenbuch vom 18. Februar 1510, der
die Vogtei Lebern betrifft. Obwohl Solothurn bereits um 1400 etappen-
weise die Herrschaft über das ihm nahegelegene Gebiet errungen hatte,
wandte die Obrigkeit dort lange kein Stadtrecht an."® Dies änderte sich

1510 schlagartig, als der Grosse und Kleine Rat beschlossen, dass man
/zzzz/nr das rec/zZZ am ZaeZ/eren aZzZ/zaon so/genZz/z'c/zen and der sZaZZ rec/zZZ

ran So/otarn a/nganZzen ZaeZzeren /za/ZZen."®

Hatten Solothurn vor allem finanzielle Gründe zu diesem Handeln

bewogen, so kurz nach dem 1509 erfolgten Versiegen des Flusses fran-
zösischer Gelder? Der Vorgang wiederholte sich offenbar in den anderen

Herrschaften. So verlangten auch die Kriegstetter die alte Gerichtsbarkeit
zurück:

[...] wenn ein Zzz'derznan zao rec/zZ so/ sZon oder zuo rec/zZzgen, so ZzaZ

er appeZZzerZ/ar ac/z nz./z., das zsZ rar nze Zzrac/zZ gworden. Und z'sZ das

ez'n Zzz'derznan Zzz'e z'n unsrezn grzc/zZ yeZwas ze rec/zZ/gen ZzaZ, so soZ er z/n

226 Vgl. zu den Luzerner Gegebenheiten Spettig, Zwiebelnkrieg, VI.

227 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 661.
228 Vgl. HLS, Lebern.
229 StASO, Mandatenbuch 1, 46; transkribiert wiedergegeben in: Rechtsquellen,

Bd. 2, 126.
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uasz*ezn gza'c/z azzz/ rec/zZ wo/ oz/ez- wee /zzozzzz aaz/ so/ zzz'//zzr zzc/z zzz./z.

a/z/zeZ/zez'ea."'

Auch mit der Finanzakquirierung durch Beschneidung der Nutzungsrech-
te der Wälder hatte Solothurn die Kriegstetter weiter erzürnt, was aus

deren erstem Beschwerdeartikel zu entnehmen ist:

Zzzzzz ers/ezz, z/zzs zr zzz./z. verZzoZ/ezz /zaazf, z/as wz'r zzz'/ zzz zzzzsrezz /zöfeerea

oz/er zzz zzzzsrezz gzz/rea /area so'//ezz, zz/s wz'r vor zzz/ Zzrzzc/zZ /zazzz/. [...] //zzz/

wezzzz zr zzz./z. z/z'e /zöfeer oz/er we/z/ ver/z/zezz /zazzz/, so /zazzz/ zr ez'zz wza/caq///

z/arzz//gesz:/z/agea, z/as z's/ vor az'egsz'a aaz/g/zör/ worz/ea."*

Die Jagd wurde allerorten zum Vorteil der Stadt eingeschränkt. So ver-

langten die Leute von Bettlach, z/as wz'r z/öz$fea z/ô'r/èa [sie!] j'aggea jzz
azzserzz Zzz'rgea, wz'e vozz a//er/zar wz'r z/as Orac/z/ /zazzz/"/

Die Abgaben drückten schwer. Zölle, Zinsen, Verbrauchsteuern und
so weiter versuchte die Obrigkeit einzutreiben, wo sie nur konnte, wie die

Beschwerde der Leberner exemplarisch aufzeigt:

Ls/ vozz aZ/er /zar/cozzzezz, wezz ez'zzer ez'zz /cza/Zze/Zerz'a /za/ oz/er sas/ ez'zz sozzzz

wz'zz zzz sz'zz /zus /zrac/z/, z/as er /cez'a /zössezz /z/eazg ga/z, /zz7/ea wz'r oac/z

aac/zze/assea. [...] Kozz z/es /zerezz/zzzrz/z wegen z's/ von a//er /zar/cozzzezz,

wa ez'aer 20 oz/er 30 e/c. /za/, warz/ zzac/zge/assezz, zza z's/ es aas ez'a grosse
/zesc/zwerz/

Mit «bösem Pfennig» war gewöhnlich die Verbrauchsteuer auf Wein und
Most gemeint. In der äusserst knappen Schilderung der Unruhen inAnton
Haffners Solothurner Chronik sind damit wohl aber zusammenfassend
alle steuerlichen Abgaben gemeint. Zumindest nennt er dort nur diese."®

230 «M. h.» ist jeweils die Abkürzung für «mine herren», die Franz durchwegs
verwendet.

231 Franz, Akten, 48. Die Kriegstetter Artikel sind erhalten in StASO, Denkwürdige
Sachen XXX, fol. 149, 150.

232 Franz, Akten, 48.
233 Ebd., 54. Die Bettlacher Artikel sind erhalten in StASO, Denkwürdige Sachen

XXX, fol. 138.
234 Franz, Akten, 53. Die Originale finden sich in StASO, Denkwürdige Sachen

XXX, fol. 136.
235 Vgl. Haffner, Chronica, 68. Anton Haffner (ca. 1535-1608) verwendete lediglich

eine knappe Seite auf die Erwähnung der Solothurner Unruhen. Den Ausgang
fasste er folgendermassen zusammen: «leztstlich Käme die Richtung uff drey
Articul, so den Landlüthen uff Jr ansuchung bewilliget wurden; alss der Lyb
Eigenschaft und des bösen Pfenings enthept zu syn, und dass sich hinfort Ein

Jeder sines gewillens In dem Landt oder anderstwo verehlichen möchte.»
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Besonders schwer mussten die Abgaben für die Holznutzung die

Balsthaler getroffen haben, deren zahlreiche Glasereien und Schmie-

den einen enormen Bedarf an dieser Ressource hatten."® Doch auch die

Zuchwiler wollten auf die neu besteuerten Kollektivgüter keine Abgaben
leisten:

f/zzser a/ter Zzrzzc/z zzzzz/ Aar/cammen At oc/z gesz'zz. [...] das wzr von dem
ZzoZz ze iaterizac/z Zcez'zz Zza/zer noc/z ander a/zerzzate nie geizen /Zand/"

Sie ereiferten sich auch über die Ungeheuerlichkeit, dass die Obrigkeit

zz/fder weyd ein gatter zz$gerzc/zt Zzatte, o/zwo/zZ die nac/zizaren, die /zan-

derty'ar Zzye /zarams sindgeivand/et, oc/z von a//en anseren/orderen and
eiteren ez/dren izend, das sz'c/z Äez'n mönsc/z /zesz'nn, das dase/Zzig/br je
/cein gatter sige gesin. Den Zzegeren wir oc/z wz'ederamZz wegze/zzozz."®

In ähnlicher Weise hatten auch sogenannte «Weistümer», beziehungs-
weise «Offnungen»"' mit der Berufung auf ein «altes» oder ein «Gewohn-

heitsrecht» argumentiert. Sie wurden in der älteren Forschung"" «als Aus-
druck uralter volkstümlicher Rechtsgewohnheiten wahrgenommen»."" In
seiner Habilitation hat Teuscher"' dargelegt, dass jene Texte allerdings gar
nicht auf mündlich tradiertem Recht gründeten, «sondern massgeblich
durch gelehrte Schreiber in herrschaftlichen Kanzleien geformt wurden,
die ihnen bewusst einen archaisch wirkenden, oralen Stil verliehen»."' Die

bei Teuscher dazu untersuchten Quellen unterscheiden sich zuweilen zwar
in einigen Punkten von den hier wiedergegebenen. So geben hier keine

einzelnen, namentlich bekannten Dorfbewohner ihr Rechtsverständnis

236 Die Klagen der Balsthaler fielen indes aussergewöhnlich knapp formuliert aus,
zu finden in Franz, Akten, 61 f., bzw. StASO, Denkwürdige Sachen XXX, fol. 144
b. Ausgeführt sind die Balsthaler Beschwerden des Weiteren in Sigrist,
Baisthal, 117f.

237 Franz, Akten, 50. Die Zuchwiler Artikel stehen in StASO, Denkwürdige Sachen
XXX, fol. 134, 135.

238 Franz, Akten, 50.
239 Siehe genauer HLS, Offnungen; dort etwa: «In der rechtsgeschichtlichen

Forschung der Schweiz werden jene ländlichen Rechtsquellen des späten
Mittelalters und der frühen Neuzeit als Öffnungen bezeichnet, die zur
bleibenden Klärung strittiger Rechtsverhältnisse im Bereich von Grund- und
Landesherrschaft niedergelegt wurden und im Ingress oft, aber nicht
zwingend, auf die Befragung der Gerichtssässen durch den Gerichtsvorsitzen-
den nach dem mündlich überlieferten Recht und auf dessen Offnen unter Eid
hinweisen.»

240 So z. B. auch Amiet, Bauernunruhen, 663.
241 Hugener, Herrschaftsverhältnisse, 25.
242 Teuscher, Erzähltes Recht.
243 Hugener, Herrschaftsverhältnisse, 25.



326

zu Protokoll, das der amtliche Schreiber zu staatspolitischen Zwecken

umformte, sondern eine als Einheit auftretende Interessengemeinschaft.
Trotzdem ist auch in diesem Fall durchaus fraglich, ob die genannten
Rechte tatsächlich so «uralt und gut», im Sinne von «früher war alles

besser», waren und einer Prüfung standhalten würden. Entsprechende
Dokumente, wie etwa verschriftlichte Dorfrechte älteren Datums oder

Ähnliches, sind meines Wissens nicht überliefert. Eher sind es jedoch nicht
die Oberen, die ihre Ansprüche mit dem «alten Eierkommen» gegenüber
konkurrierenden Herrschaften zu behaupten suchten, sondern die Dorf-

gemeinden, die jene Rhetorik ihrerseits aufgriffen und wohl auch sehr

bewusst einsetzten. Die in jedem Amt wiederholte Argumentationsformel
weist auf ein verbreitetes Bewusstsein um deren Wirkungsmacht hin. Es

scheint denn auch so, dass die Gemeinden sich diesbezüglich gegensei-

tig absprachen, hier sogar überregional, wie der Seitenblick nach Luzern
und Bern zeigt, wo die Aufständischen sehr ähnlich argumentierten. Die

Landgemeinden traten den Bestrebungen der Hauptstädte, im ganzen
Herrschaftsgebiet direkt staatliche Kontrolle auszuüben, damit entschie-
den entgegen. Ihrerseits traten sie nun als Mitspieler um die faktische
Kontrolle des Territoriums auf, indem sie allerorten ihr - wenn auch recht
bescheidenes - Selbstbestimmungsrecht forderten. Hatten sich die Städte-

orte durch Kauf und Eroberung im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts
bisweilen in grossem Stil ländliche Herrschaften einverleibt, so kreuzten
sich dennoch auf lokaler Ebene noch lange Zeit Herrschaftsansprüche
mit potenziellen Konkurrenten."" «Während eine territoriale Herrschaft

beispielsweise die hohe Gerichtsbarkeit über einen Siedlungsverband
innehatte, übte dort weiterhin ein lokaler Herr oder sogar eine konkur-
rierende Territorialherrschaft die grundherrlichen und niederen Rechte

aus.»"' Dies zeigt sich etwa auch am Beispiel Langendorf, wo Solothurn
die hohe Gerichtsbarkeit bereits 1344 ausübte, während über die niedere

Gerichtsbarkeit, mit Twing und Bann"', bis 1501 der St.-Ursenstift verfüg-
te."' Mochten die Landleute unter diesen Herren auch mehr Freiheiten ge-

nossen haben, so waren sie dennoch auch dort unbestritten Rechtsobjekte.

244 Vgl. Teuscher, Erzähltes Recht, 28f.
245 Ebd., 29.
246 Siehe HLS, Twing und Bann: «T. (mhd. twinc Zwang, Gewalt; ban Gebot,

Verbot; lat. districtus et bannus) bezeichnen seit dem 13. Jh. als rechtssprachl.
Paarformel die herrschaftl. Gebots- und Zwangsgewalt im Bereich der
Niedergerichtsbarkeit, davon abgeleitet auch den Gerichtsbezirk.»

247 Vgl. Franz, Akten, 58; HLS, Langendorf. Oberdorf und Bellach gehörten zum
gleichen Gerichtsbezirk.
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Trotzdem propagierten die Aufständischen ein «altes» Selbstverwal-

tungsrecht, regelrecht konstruierend mithilfe einer mündlich-archaisch
anmutenden neuen Verschriftlichung. Dabei trifft auch aufdie Aufstände

von 1513 und 1514 zu, was Dietrich in seiner Untersuchung des Aufstandes
der Zürcher Landschaft von 1489"® als Fazit zieht:

Die Klagen kommen nicht aus einer homogenen Masse von Bauern,
sondern von Landbewohnern aus verschiedenen Regionen mit unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Interessen, aus verschiedenen sozialen

Schichten. [...] Darüber hinaus fordern die Klageartikel keineswegs

nur die Wiederherstellung eines von der Obrigkeit einseitig veränder-

ten früheren Zustands, sondern sie streben durchaus auch ihrerseits
einen neuen Zustand an. Um die Entwicklung eines für sie ungünsti-
gen «Herkommens» auf Seiten der Herrschaft zu verhindern, tasten
die Aufständischen in einigen Punkten das Alte Herkommen der städ-

tischen Obrigkeit an und berühren direkt deren Hoheitsrechte, z.B. in
der Monopol-, Steuer- und Eidesfrage. Der Status quo ante wird also

von beiden Seiten in Frage gestellt, die Herbeiführung eines neuen
Status quo in Form eines Kompromisses ist das Ziel des Aufstandes."®

Eine landständische Verfassung, wie sie in monarchisch regierten Län-
dern eingeführt wurden, strebten die aufständischen Untertanen hinge-

gen bemerkenswerterweise nicht an.'"

4.3. Urkunden: Kurzfristige Zugeständnisse

Urkunden unterscheiden sich von anderen schriftlichen Quellengattun-

gen insbesondere durch die Beglaubigung mittels eines Siegels oder einer

Unterschrift, womit ihnen rechtliche Beweiskraft verliehen wurde. Eine

formelhafte Sprache und die Nennung von Ort, Zeit, Gegenstand und
Rechtsparteien verhilft der Urkunde zur Funktion, einen rechtlichen Vor-

gang zu bezeugen.®®' Der Beschreibstoff bestand meist aus wertvollem

Pergament. Das Fehlen von Korrekturen, wie Ergänzungen oder Strei-

chungen, und das schön geschriebene, einheitliche Schriftbild weisen auf
die besondere Sorgfalt hin, mit der die Schriftstücke erstellt wurden.

248 Siehe dazu auch: HLS, Waldmannhandel.
249 Dietrich, Zürich, 293.
250 Siehe dazu: HLS, Ständeversammlung.
251 Vgl. HLS, Urkunden. Das Solothurner Urkundenwesen wurde bisher nur für die

mittelalterliche Zeit vor 1500 genauer untersucht durch Bannwart, Urkunden-
wesen.
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Im Staatsarchiv Solothurn konnte ich nur drei erhaltene, pergamente-
ne Urkunden aus demJahre 1514 zuhanden der Landbevölkerung ausma-
chen: diejenige an die Leberberger"* vom 4. Januar, an Kriegstetten*", da-

tiert aufden 9.Januar, sowie die an Oekingen vom 26. April 1514. Alle sind

mit dem Siegel von Solothurn versehen, das die Rechtsgültigkeit auswies.

Die beiden früheren, ausführlicheren Urkunden unterscheiden sich im
Schriftbild darin von der letzteren, dass wichtige Punkte durch variierte
Schriftgrösse und -dicke hervorgehoben sind, analog also zu denjenigen
der im Tractatenband befindlichen copz'ae. Vergleicht man den Inhalt der

Urkunden mit der Abschrift, so decken diese sich recht genau. Die 55 cm
lange und 25 cm breite Oekinger Urkunde weist auf der Rückseite eine

Notiz auf, die verrät: z/ezz Zrn'e/fTzzzzzz/ zzzz'/z /zerre« tcz'z/er zzz z/er sZzzZZ /zzzzzz/ezz

gezzozzzzzzezz. Der von zeitgenössischer Hand verfasste Satz zeigt damit an,
dass, sobald die Lage sich beruhigt hatte und die Obrigkeit wieder fest im
Sattel sass, die Urkunden offenbar wieder eingesammelt und manche der

zugestandenen Konzessionen rückgängig gemacht wurden. Der Triumph
der Landleute in Luzern dauerte indes auch nicht lange an: Dort nahmen
die Herren den Landbewohnern 1525 die Urkunden als «unrechtmässig»
wieder weg und trennten sogar konsequenterweise deren Siegel ab, die

Dokumente damit nichtig machend."" So ist in Cysats Chronik zu lesen,

wie der Luzerner Rat /zzzZZ [...] z/a/zz'zz Zrac/zZeZ, ivze söf/zc/ze z/er/zzzrezzy'/z z/er

y/frzzor vzzM/zc/z er/zzzzgZe Zzrze/f v/zzZ sac/zezz wz'z/er /zerzzss ge/zrac/zZ werz/ezz

zzzöc/zZezz. 5o7/z'c/zs zz/zer verzog szc/z ZzzsJzz z/zzs 7525yzzr."®

Die Entwürfe der Antworten der Obrigkeit auf die Untertanenforde-

rungen sind in den Ratsmanualen"® erhalten geblieben, die Reinschrift im
Tractatenband. Die Urkunden spiegeln die Beschwerden der Untertanen
und nehmen dabei auch ihr wichtigstes Argument auf: Neuerungen im
Zuge der Herrschaftsintensivierung sollten rückgängig gemacht und der

252 StASO, Stadt 147, Urkunde vom 4.1.1514, Solothurn an die Leberberger.
253 StASO, Urkunde vom 9.1.1514, Solothurn an Kriegstetten.
254 Vgl. Spettig, Zwiebelnkrieg, Xlf; siehe darin insbesondere den Vertrag

zwischen Willisau und Luzern vom Oktober 1514, URK 2310, transkribiert auf
S. 52 ff.

255 Cysat, Collectanea 1/2, 858. 1525 war das Jahr des sogenannten «deutschen
Bauernkriegs». Dieser «grosse Aufstand des Gemeinen Mannes» erfolgte im

Zuge der Reformation und betraf neben Oberdeutschland auch Teile der
heutigen Schweiz, hier jedoch in weit weniger blutigem Ausmass: «Der Dialog
zwischen Obrigkeit und Untertanen brach nie gänzlich ab und machte nur in

wenigen Fällen der gewalttätigen Auseinandersetzung Platz.» HLS, Bauern-
krieg (1525).

256 StASO, Ratsmanual 1513-1517, A 1,6. Dort beispielsweise, wie der Grosse Rat

über Kriegstetten, auf S. 49f., oder über Oekingen, S. 51 f., entschied.
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alte Zustand, wie dieser seit Urzeiten bestanden habe, sollte wiederher-

gestellt werden. In den Urkunden wird dieser Argumentation denn auch

nicht widersprochen, sondern ihr sogar Vorschub geleistet. So sagten die

Solothurner ihren Zanc/sZwTezz von Oe^/a'nge« zu, die «wwen u$se£z aZzze-

fuond Zzj /rem aZfen /zar/comen Zassenn zeZzZ/Zzenn.*®* Auf einen aus-
artenden Streit um die Frage der Rechtmässigkeit liess sich die Obrigkeit
zu diesem Zeitpunkt nicht ein. Auch den Leuten vom Leberberg wurde
Recht gegeben.**

Bei manchen Fragen blieb die Stadt indes hart. So hielt sie in gewissen
Punkten am Appellationsrecht fest. Das Stadtrecht in der Vogtei Lebern

blieb bestehen. Auch die Teil wurde nicht allerorts erlassen.*'* Damit be-

hauptete die Stadt immerhin einige wichtige Grundlagen der Staatsmacht,
die sie in weniger unruhigen Zeiten wieder ausbauen und strenger gestal-
ten konnte. Trotzdem erlitt Solothurn durch die vielen Zugeständnisse
eine echte finanzielle Einbusse.*®® Bevor wieder genügend französische

Pensionen flössen, musste der Stadtstaat mehrere Kredite aufnehmen,

um seinen Geldbedarfzu decken. So beweist eine papierene Urkunde vom
11. April 1516, dass Schultheiss und Rat von ihrem Mitbürger Hans Uli
Treyer 200 Gulden liehen.*®' Die Stadt beanspruchte aber auch vermehrt
Kredite von ausserhalb ihres Herrschaftsgebiets, etwa im Januar 1515

vom kapitalstarken Bundesgenossen Basel, das um 3'200 Gulden ersucht

wurde, um die Herrschaft Mariastein kaufen zu können.*®*

257 StASO, Urkunde vom 26.4.1514, Solothurn an Oekingen.
258 Vgl. StASO, Stadt 147, Urkunde vom 4.1.1514, Solothurn an Lebern. Die im

Bürgerarchiv - das heute auch im Staatsarchiv aufbewahrt wird - erhaltene
Urkunde erliess Bestimmungen über Appellationen, Burgrechte, Kind-
betterinnnenwein, Erbrecht, Landrecht, Abgaben, Teilen, Herrenlamm,
Acherum, Allmenden, Sandwürfe, Burgstall Altreu, Hoftagwan, Holzkompeten-
zen, Herrenmatt, Jagdrecht zu Grenchen, Egelsee, Holz am Grat, Lümersmatt,
Berge, Vogtjucharten, Frevelbussen, Einschläge und weiteres mehr.

259 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 691.
260 Vgl. ebd., 692.
261 Vgl. StASO, Stadt 149, Urkunde Solothurn an Hans Uli Treyer. Der geliehene

Betrag sollte jährlich mit 10 Gulden verzinst werden. Das Oblatensiegel ist
inzwischen zerbröselt.

262 Solothurns Daniel Babenberg und Urs Sury verhandelten mit Ritter Arnold von
Rotberg über den Kauf seiner Herrschaft Mariastein. Das nötige Geld - vorerst
3'200 Gulden - sollte die Stadt Basel vorstrecken. Gesamthaft zahlte
Solothurn für die neue Herrschaft 4'400 Gulden. Der frühere Besitzer musste
sich damit zufrieden geben, obwohl er zuerst mehr als 5000 Gulden gefordert
hatte. Nach diesem Geschäft war Solothurn über Jahre hinweg bei Basel
verschuldet. Vgl. Amiet, Territorialpolitik, 205; HLS, Rotberg.
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4.4. Missiven: Hebolts Bericht aus Luzern

Wie gingen die Verhandlungen mit den /a«dZ/wZe/7 um das «alte Recht»

vor sich? Wer wurde auf beiden Seiten als Unterhändler eingesetzt und

wo wurde verhandelt? Die Namen und die soziale Stellung der für die

ländlichen Gemeinden als Wortführer Auftretenden sind sehr schwie-

rig ausfindig zu machen. Auf der städtischen Seite sind diese Angaben
weit einfacher zu eruieren. Neben Einträgen in den Ratsmanualen - in
denen potenziell Informationen jedweder Art enthalten sein können -
geben Missiven und Seckeimeisterrechnungen Namen der städtischen
Boten preis. Die Unterhändler waren allesamt Mitglieder des Kleinen oder

des Grossen Rates. Amiet zufolge erschienen «entweder Bauerndelega-
tionen vor dem Rate oder es ritten Ratsbotschaften zu den Landleuten,
die gericht- oder gemeindeweise versammelt wurden».*" Eine Persönlich-

keit, welche die Stadt wiederholt als Diplomaten in die Landschaft, aber

auch an Tagsatzungen und Fürstenhöfe schickte'", war Peter Hebolt. Der

Hauptmann hatte sich in den Feldzügen in Oberitalien als militärischer
Führer ausgezeichnet, etwa als Befehlshaber des Solothurner Kontin-

gents amPavierzug 1512.** Von 1511 bis 1513 amtierte er als Landvogt von

Kriegstetten. 1517 wurde Hebolt schliesslich erstmals zum Schultheissen

gewählt.** Ihm haben die Unruhen politisch durchaus nicht geschadet,
seine vermittelnden Tätigkeiten zahlten sich schliesslich für ihn aus, wie
seine steile Karriere dieser Jahre zeigt. Der erste die ländlichen Unruhen
betreffende Auftrag an Hebolt war derjenige als Vermittler in Luzern,

Anfang Juli 1513, wie unten besprochen wird.
Bei sogenannten Missiven handelt es sich um «amtliche Briefe, die von

einer Kanzlei oder direkt von einer Herrschaft ausgehen»'". Der Text und
die Unterschrift befinden sich auf einer oder mehreren Seiten, ungefähr

263 Amiet, Bauernunruhen, 688.
264 Zur Boten- und Nachrichtenorganisation sei im Besonderen auf Hübners

Untersuchung verwiesen, worin die Autorin auch Solothurn zum Untersu-
chungsgegenstand machte: Hübner, Boten.

265 Die führenden Solothurner Räte der Zeit waren allesamt kriegserprobte
Offiziere. So beispielsweise auch Conrad, Ochsenbein, Stölli und Hugi. Vgl.
Amiet, Bauernunruhen, 710.

266 Spettig unterstellte (auf XXII) Hebolt aufgrund der ihm nachgesagten Kontakte
zu Kardinal Schiner eine eher antifranzösische Haltung. Seine Wahl zum
Schultheissen ein Jahr nach dem «Ewigen Frieden» mit Frankreich, unter
Kleinräten, die allesamt als Franzosenfreunde bekannt waren, spricht gegen
Spettigs Vermutung. Vgl. dazu auch Amiet, Bauernunruhen, 671. Mehr zu

Hebolts Karriere in HLS, Hebolt, Peter.
267 Jucker, Gesandte, 196.
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dem A4-Querformat entsprechend. Die Anschrift ist auf der Rückseite

angegeben. Der Brief wurde gefaltet und versiegelt. Die ursprüngliche
Grösse kann in den meisten Fällen leider nicht mehr bestimmt werden,
da Missiven später zu Archivierungszwecken oft zugeschnitten und

gebunden wurden.""" In Solothurn wurden von der Stadt ausgehende
Schreiben ins «Missivenbuch»""" kopiert. Eingehende Schreiben finden
sich in den Bänden «Denkwürdige Sachen»"", welche als Pendant zu den

Berner «Unnützen Papieren»"' angesehen werden können. Wie der Be-

rieht, den Hebolt von Luzern aus an die Solothurner Obrigkeit sandte"", in
die «Unnützen Papiere» im Staatsarchiv Bern gelangte, wäre interessant,
ist wohl leider aber nicht mehr zu eruieren.

Nachdem am 4. Juli Aufständische vor die Stadt Luzern gezogen

waren, rief die dortige Obrigkeit andere eidgenössische Orte um Hilfe an.

Hebolt ritt"" am 5. Juli nach Luzern und berichtete am 7. Juli (ge/zezz zz/f

z/zwns/ag «ac/z Sannt t/zz/rzc/zs tag nzzttag a/fc/ie sz'Zzezz stanzten anno 75i3)
dem Solothurner Rat, was sich dort ereignete. Der Brief beginnt mit der

Anrede an seine /zerren, woraufhin der Betreff, beziehungsweise sein Auf-

trag genannt wird: a/s z'r mir /zazz/gesc/zrz'Zzezz gan Lat(t/ern zwo rjtten atso

tzin ic/z an zzzzsfag/Fä ztar/zz'n mit azzz/rezz Kotten. Hebolt erhielt seine Mission
also offenbar schriftlich. Wo er sich zu diesem Zeitpunkt gerade befand, ist
jedoch nicht ersichtlich. Hebolt berichtet daraufhin von der vor den Toren

Luzerns lagernden Macht, die er zz/f sec/zs tasent man starcA: bezifferte.
Während die Städter sich für den allfälligen Kampf rüsteten, /zezzz/ z/ie

empter ge/orz/ret nss z/er statt 7 man z/ie s/gen sc/ze/men anz/ üiissivie/zt z/z'e

we/Zen sj/zan. Die Aufständischen forderten demnach die Verhaftung der

«verräterischen Franzosenfreunde», die der Briefmit Namen nennt, deren

268 Vgl. Spettig, Zwiebelnkrieg, XII.

269 Allgemein wurden in Missivenbüchern «die Abschriften von Briefen, Instruktio-
nen, Urkunden und Abschieden an Verbündete und Territorium gesammelt,
während die Originale meist von Boten ausgetragen wurden». Hübner, Boten,
54.

270 Die meisten die Unruhen betreffenden eingehenden Schreiben in Solothurn
befinden sich im Band Denkwürdige Sachen XXXI.

271 Die darin enthaltenen Archivalien wären bei Aufräumungsarbeiten beinahe
vernichtet worden. Später wurden sie - zuweilen wild durcheinander - jedoch
neu geordnet und gebunden.

272 Die Signatur lautet StABE, UP 22 (A V 1380), Nr. 238. Eine Transkription
dieses Briefes wurde angefertigt durch Spettig, Zwiebelnkrieg, 29ff.

273 Reitze zufolge betrug die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit eines zu
Fuss gehenden Boten ca. 25-40 km am Tag, während zu Pferd 50-60 km

zurückgelegt werden konnten. Reitze, Seckeimeisterrechnungen, 67. Für das
Botenwesen unterhielt Solothurn vier Stadtreiter. Vgl. Hübner, Boten, 26.
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offensichtliche Vergehen aber bisher unklar scheinen. Auch der sc/zzz//-

/zess Ferr (Petermann Feer) wurde gefordert. Hebolt schwante, Ähnliches

könne auch Solothurn drohen. Er empfahl den Ratsherren sofort, sich

mit den eigenen Landleuten zu arrangieren: daramm mz/z /zerre« /zezzd zr

zzoc/z e/wzzs sjzözz raz'/ z/ezz zzverzz[,] so zz/zer /cozrzezzZ raz'/ z'zzezz. Besondere Sorge

bereitete ihm nämlich die Tatsache, dass auch Leute aus dem Solothurn
nahen Oberaargau beim Aufstand mitmachten: ozzc/z /ozz zc/z zzc/z zvzzssezz

z/zzs zzss z/ergrzz^c/zzz/1 ILzzzz^ezz zzzzd Zp//zzz,gezz sz'/zzZ /c(zzjzz zz/f',5 oder 6 /zzzzzder/

Z7ZZZZZ. Der Gesandte entschuldigt sich am Schluss des Schreibens, er habe

zzz'/ der iv/Z, mehr Details zu berichten. Dem tief beeindruckten Zeugen
der aufständischen Menschenmassen blieb nichts Weiteres übrig, als das

Geschick seiner Heimatstadt in die Hände des Höchsten zu legen: dezzzz z'c/z

sc/zrez'/zezz Aarara zzz'/ zne dezzzz go/ /zezg zzc/z z'zz sz'zzer /zzz/.

Von seiner vermittelnden Tätigkeit in Luzern erfährt man in Hebolts

Brief leider nichts. Der Bericht veranschaulicht jedoch anhand wesentli-
eher Punkte die ohnmächtige Lage der Stadt. Vermittelnd handelte Hebolt

in seiner dringlichen Mahnung, die Herren müssten sich mit ihren Un-

tertanen unbedingt verständigen. Die Eile der Abfassung und die explizit
entschuldigte Kürze des Briefes unterstrichen den Ernst der Lage.

4.5. Seckelmeisterrechnungen:
Was kostet ein Aufstand?

Im Staatsarchiv Solothurn befinden sich die Seckelmeisterrechnungen in
sorgfältig gebundenen Bänden, die aufdem Rücken mit «Staatsrechnung»
und entsprechenderJahreszahl"* angeschrieben sind. Lapidare Vermerke

darin überliefern Details, die andernorts nirgends aufgeschrieben wurden,
und geben damit Aufschlüsse über weitere Zusammenhänge.

Die Rechnungen sind in verschiedene Rubriken eingeteilt. Im ersten
Teil erscheinen die Einnahmen, etwa aus Zöllen, Zinsen und Strafen oder
den öffentlichen Pensionen. Letztere waren Ende des 15. Jahrhunderts
zum mit Abstand grössten Einnahmenposten des Stadtstaates geworden.
Sie hatten ermöglicht, die durch Gebietskäufe angewachsenen Schulden

vollständig zu tilgen."® Durch die Kriegsengagements blieb der Geldbe-

2.74 Die angegebenen Jahreszahlen mussten später korrigiert werden. Im Band
«1512» z. B. befindet sich grösstenteils die Rechnungsführung des Jahres
1513.

275 Vgl. Reitze, Seckelmeisterrechnungen, 95.



333

darf hoch. Daneben generierte sich der zweitgrösste Teil der Einnahmen
durch die Weinsteuer, den bereits erwähnten «Bösen Pfennig». Indem die

Landschaft diesen nur in verringertem Mass bezahlen wollte, zwang sie

letztlich die Stadt, ihrerseits vollends auf die Pensionen zu setzen, die ja
vor allem aus Frankreich stammten. Da 1513 die offizielle eidgenössische
PolitikFrankreich als Feind ansah, blieben dessen Gelder aus. Also nahm
in dieser Zeit Solothurn offiziell bloss Geld von seinen Verbündeten an. So

ist etwa vermerkt: z'pge/zozn/ne/z von min /zer sc/zu/Z/zezs Dame/ -BaZze/zèerg

i'000 [rheinische] ga/c/ezzpezz/zz'ozz von dem Daps/."® Der Betrag wurde so-

gleich umgerechnet in 2'200 Pfund. Auf der gleichen Seite sind neben klei-

neren Beträgen auch die Einnahmen aus den Taschen des /zerteog von Sa/oy

aufgelistet, gar mit 3'000 rheinischen Gulden beziffert. Dagegen nehmen
sich zum Beispiel die Abgaben der verhältnismässig vermögendsten Vogtei
Falkenstein"'- wozu etwa auch Baisthal gehörte - an Solothurn mit 320

Gulden eher bescheiden aus."® Die Jahreseinnahmen aus den in Anmer-

kung 277 acht aufgeführten Vogteien ergeben für 1512/1513 (die erste
Tranche war «vor Weihnachten» 1512 fällig) zusammen in Gulden ausge-
rechnet rund 1'130 fl."® Obwohl hierbei die Zölle, Zinsen, Bussen etc. nicht
mitgerechnet sind, wird aus dem Vergleich der Zahlen die Wichtigkeit der

fremden Pensionen für die Stadt Solothurn offensichtlich. Im Streit um
die französischen Pensionen wurde der darin verwickelte Seckelmeister

Nikiaus Ochsenbein denn auch abgesetzt. Als Folge davon entschied der

Kleine Rat am 27. Dezember 1513, der Seckelmeister sei fortan vom Klei-

nen und Grossen Rat zusammen zu wählen, womit die Aufsicht über die

Finanzen einem grösseren Kreis der Bürgerschaft anvertraut wurde/®" Die

Einnahmen aus den Vogteien fielen im Folgejahr deutlich bescheidener

aus. So lieferte etwa Falkenstein mit 160 fl der Stadt nur noch die Hälfte
des bisherigen Betrags ab/®'

276 StASO, Seckeimeisterrechnungen 1512 (1513), BB 25,54, fol. 25 v.

277 Die Vogtei Bechburg entrichtete der Stadt pro Quartal 50 Gulden (fl), Gösgen
60 fl, Dorneck 50 fl, Bucheck 20 Pfund (Ib), Halten 40 Ib, Lebern 30 Ib, Balm

gar lediglich 5 Ib. Zusammen mit Falkenstein lieferten diese Vogteien also
960 fl und 380 Ib der Stadt Solothurn ab. Vgl. StASO, Seckelmeisterrechnun-
gen 1512 (1513), BB 25,54, fol. 17 r bis 18 v.

278 Der Betrag wurde quartalsmässig zu je 80 Gulden der Hauptstadt abgegeben.
Vgl. StASO, Seckeimeisterrechnungen 1512 (1513), BB 25,54, fol. 17 r.

279 Gerechnet wurde hierbei folgendermassen: 380 Ib : 2,2 173 fl. 173 fl + 960 fl
1133 fl. Der Faktor 2,2 ergibt sich aus der oben erwähnten Umrechnung der

päpstlichen Pension.
280 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 703.
281 Vgl. StASO, Seckeimeisterrechnungen 1513 (1514), BB 25,55, 37.
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Im zweiten Teil sind die Ausgaben verzeichnet. Darin sind etwa die

Rubriken Rittgeld, Läuferlöhne, Amtleute, Zehrung, Schenkmett & Wein

enthalten. Mit Zunahme der Produktion von Schriftstücken um 1500 nahm
auch das Gehalt des Stadtschreibers zu, der damit zum mit Abstand best-

bezahlten Beamten des Staats avancierte. In denJahren 1506-1518 übte

Hans Sériant, der frühere Stadtschreiber von Biel, dieses Spezialisten-
amt aus. Ein wichtiger Indikator für die politischen und diplomatischen
Aktivitäten Solothurns stellen die Ausgaben für das Nachrichtenwesen

und den Schenkwein dar. Gesandten und Boten machte man gewöhnlich

Weingeschenke.'" Die aufständischen Bauern vor und in der Stadt muss-

ten nun zusätzlich mit Speis und Trank versorgt werden - das war teuer.

Was im Tractatenband als zerung in cZer statt mit meZZ ami win aèertassig-
Ziehen ancZ costen u^f ancZ nirZer erwähnt ist, findet sich in den Seckel-

meisterrechnungen beziffert: itenz so ist verzerZ durch unser ZantZut aZs sj
von Cunrats wegen[,] von üetzeZs wegen und so sy mit dem venh [unleser-

lieh] in die statgezogen sind so tuot die zerung u/fdem Zand und in der statt

jn ein summ 2'<Sdi Zh, Jös, / d. Mit dieser riesigen Summe - rund 1'400 kg
Silber! - sind jedoch nur die direkten Kosten, welche die Ereignisse des

Sommers unmittelbar betrafen, gemeint. Das Geld kann dabei unmöglich
bloss für Speis und Trank verwendet worden sein. So floss es wohl auch in
harter Währung an die Aufständischen. Wie sie diesen Tribut unter sich

aufteilten, kann dagegen nicht eruiert werden. Es ist jedoch anzunehmen,
dass nicht jeder Rebell gleich viel davon erhielt.

Die Ratsherren berieten ihre Amtsgeschäfte auch ausserhalb des

Ratshauses. Der Seckelmeister veranschlagte vier Schilling pro Mahl-
zeit (yedes maZ), die ein Ratsherr in Z/auus DoZus duss auf Staatskos-

ten verzehrte. Eine Sammelrechnung weist darauf hin, dass im Gasthof
des Wirts und Grossrats Hans Doben die Räte offenbar öfters abstiegen:

282 Vgl. Reitze, Seckeimeisterrechnungen, 76.

283 Der Zürcher Jakob Hab war sein Vorgänger (1499-1506). Vgl. Walliser,
Römischrechtliche Einflüsse, 145. Walliser untersuchte Veränderungen der
Schriftlichkeit in Solothurn vor 1500.

284 Vgl. Reitze, Seckeimeisterrechnungen, 94.
285 StASO, Tractaten, fol. 2 r.

286 Damit ist der Balsthaler Wirt Conrad Stör in der Klus gemeint, den die
Balsthaler Aufständischen bereits im Juli 1513 gefangensetzten und folterten,
da er «offenbar als eifriger Parteigänger der Pensionenherren galt». Dieses
Vorgehen war der Auftakt zur Eskalation des Solothurner Konflikts. Sigrist,
Baisthal, 116.

287 StASO, Seckeimeisterrechnungen 1512 (1513), BB 25,54, fol. 64 r.

288 Für 20 Schilling erhielt man idealerweise ein Pfund. Vgl. Sigrist, Münzen, 88.
289 StASO, Seckeimeisterrechnungen 1512 (1513), BB 25,54, fol. 63 r.
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308 Portionen wurden abgerechnet. Daneben sind im Dokument weite-

re frequentierte Schenken angegeben. Bündnisse und Handelsgeschäfte
wurden dort durch den gemeinsamen Trunk, das «Zuprosten», bestätigt
und Streitereien beigelegt.

Auch die späteren Verhandlungen waren nicht billig. Für seine

diplomatischen Missionen brauchte auch Peter Hebolt den obligaten
Schenkwein, wie die Rechnung fein säuberlich ausweist."' Wie Groeb-

ner in seiner ausführlichen Untersuchung über Schenkpraktiken fest-

stellt, gab es «keinen repräsentativen politischen Vorgang, bei dem nicht
Wein verschenkt» wurde, denn Weingeschenke seien «untrennbar mit
der Demonstration politischer Legitimität verknüpft»/" Dies wird auch

anhand der Ausgaben im Zuge des Schwörens des Burgrechts ersichtlich.
Zum politischen Ritual gehörte auch das unmittelbare, gemeinsame Essen

und Trinken. Für dieJahre 1513 und 1514 sind die Bücher voller Eintragun-
gen - zum Beispiel unter der Überschrift zerang Zff tZen ivzrZZenn - nach

folgendem Muster: So ist verzerZ in ifens Lenzans /zzzss dnrc/z die Zandt Zzitt

100 Z0,17s, 9 d/" Genauere Angaben zum Ort fehlen jedoch. Auch in den

Schenken auf dem Land wurden also offenbar reichlich «Geldgeschenke»

gemacht. Hinter verschlossenen Türen liessen sich die Dorfoberen für ihre

Verhandlungsbereitschaft bezahlen.

Unter der Rubrik rittgeZi finden sich die Namen derjenigen, die zu
den Landleuten ritten und für Pferd und sich selbst Speis und Trank
abrechneten. In einer Auswahl seien hier genannt Peter Hebolt, Daniel

Babenberg, Nikiaus Conrad, Seckelmeister Hugi, Hans RudolfVogelsang,
Hans Mayenluft, Ulrich Degenscher, Benedikt Hugi, Benedikt Mannslieb,
daneben viele andere."' Die zahlreichen vermerkten Namen lassen darauf
schliessen, dass keine Einzelperson an den Verhandlungen dominierte
und diese etwa zu eigenen Gunsten manipulierte. Die Gesandten scheinen

eine klare Mission gehabt zu haben, die sie für den offenbar geschlossen
auftretenden Rat erfüllten. Dabei fällt jedoch der Name des mehrmals dis-

kreditierten Nikiaus Conrad auf. Offenbar hatte der reiche Pensionenherr
keine Probleme, mit seinen ländlichen Kontrahenten zusammenzusitzen.
Nutzte der gedemütigte Kriegsherr die Gelegenheit, um seinen schlechten

Ruf reinzuwaschen? Reichte dabei sein Charisma aus oder verlieh er seiner

290 Vgl. Hürlimann, Dorf, 258.
291 StASO, Seckeimeisterrechnungen 1513 (1514), BB 25,55, 237.

292 Groebner, Geschenke, 52.

293 StASO, Seckeimeisterrechnungen 1513 (1514), BB 25,55, 149.

294 Vgl. dazu auch Amiet, Bauernunruhen, 688.
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Rhetorik mit klingender Münze Nachdruck? Es erscheint - entgegen der

Meinung von Sigrist - als wahrscheinlich, dass der erfahrene Agent in
französischen Diensten auch in der Landschaft Klienten unterhielt, deren

Besuch er mit der offiziellen Mission der Stadt verbinden konnte.

Ein weiterer Ausgabenposten betrifft den Nachrichter. Weder ein ge-

fangener Solothurner Ratsherr noch später verhaftete Untertanen wurden

hingerichtet. Zum einzigen Blutopfer auf Solothurner Boden wurde der

Berner Venner Kaspar Hetzel. Bei Ölten fingen aufgebrachte Landleute
den Pensionenempfänger ab, als dieser an die Tagsatzung nach Baden

reiten wollte. Zuvor war er selbst zum Schlichten in Solothurn erschie-

nen. Kräftig gefoltert, gab er zu, ein «verräterischer Franzosenfreund»

zu sein.®' Er wurde seiner Ämter enthoben und hingerichtet. Dies alles

geschah aber offenbar nicht durch einen chaotischen Lynchmob, wie
dies in der Literatur bisweilen dargestellt wird. Die Rechtsverhältnisse

waren - in ihrem Vollzug - nicht gänzlich ausser Kraft gesetzt.*® So waren
etwa neben den bereits erwähnten Bernern Schaller und Senser auch die

Solothurner Ratsboten Seckelmeister Hugi und Hans Rudolf Vogelsang
beim Verhör und der Hinrichtung anwesend. Der Scharfrichter war kein
Bauer, sondern der städtische Nachrichter selbst, der für die Exekution

eigens herbestellt werden musste.*" In der Seckeimeisterrechnung sind
die Dienstleistungen der Folter und der Exekution aufgeführt: von Hetee/s

2/bidsze/ragen undmz't dem sc/ziverZ zerzc/zZerzVAussergewöhnlich dabei

ist allerdings, dass in den sogenannten «Vergichtbüchern» nichts darüber
erwähnt ist. Als Teil des Rituals wurden dort normalerweise die letzten
Worte des Verurteilten wiedergegeben, wobei zwingend nötig war, dass

der Todgeweihte sein Schuldgeständnis vor dem Publikum wiederholte.

Ansonsten wäre die Hinrichtung nicht als Rechtsakt akzeptiert gewesen.
Durch den Vollzug mit dem Schwert behielt der Malefikant wenigstens
seine Ehre." Das Schwert, mit dem /aeob, der zzac/zrz'c/zter, den Kopf Het-
zels vom Rumpf trennte, ist möglicherweise erhalten geblieben: Unter
der Signatur MAZ 328 wird im Solothurner Museum Altes Zeughaus ein

295 Vgl. ebd., 685.
296 Die Blutgerichtsbarkeit wäre allerdings in der Kompetenz des Kleinen Rats der

Stadt gelegen.
297 Der Vollzug einer Hinrichtung galt als unehrenhaft, da sich das Opfer nicht

wehren konnte. Wohl auch deshalb überliessen die Landleute diese Arbeit
lieber dem Profi.

298 StASO, Seckeimeisterrechnungen 1512 (1513), BB 25,54, 110.

299 Vgl. HLS, Todesstrafe.
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Richtschwert aus der Zeit aufbewahrt." Am 29. Juli 1513 beauftragte der

Rat den Schultheissen, er möge, die ring [...] vom nacizric/zter /con/fen nnnd
die /zetee/s /rzmtec/zo/Ji /zeira i'c/zic/cezz.' Auch die Verhandlungen - mit
entsprechenden Folterungen - gegen die «verräterischen Franzosenfreun-
de» in Luzern wurden durch ein ordentliches Gericht abgehalten. Die

Entscheide fielen dabei freilich der ungewöhnlichen politischen Situation

entsprechend schlecht für die Angeklagten aus.

s Politische Kommunikation
zwischen Verbündeten

Das wichtigste Forum für den Austausch zwischen den eidgenössischen
Orten stellte die Tagsatzung dar. Sie war Treffpunkt für Gesandte aus

den eidgenössischen Orten und den umliegenden Territorien und für den

Zusammenhalt der Orte entscheidend, nicht zuletzt durch ihre zentrale

Funktion bei der Lösung der zahlreichen Konflikte. Der dort stattfindende
intensive Austausch - gemeineidgenössisch trafman sich um 1500 durch-
schnittlich über zwanzigmal - ermöglichte erst ein Bewusstsein, einen

gemeinsamen politischen Raum darzustellen. Dies schlug sich etwa auch

in untereinander gebräuchlichen Brüderlichkeits- und Freundschaftsbe-

kundungen nieder, konkret etwa in der häufigen Formel zzzzzz Zz'efzezz ezÜ-

gzzossezz. Klare Kompetenzen hatte die Tagsatzung indes nie. Gemeinsame

Beschlüsse konnten nur bei Einstimmigkeit ratifiziert werden, was so gut
wie nie der Fall war. Neben den offiziellen Treffen fanden in ihrem Umfeld

jedoch auch inoffizielle statt. An diesen wurden unter anderem Abma-

chungen über öffentliche und - konfliktschürende - geheime Pensionen

getroffen, denn auch Gesandte fremder Fürsten und Könige fanden sich

am Diplomatenkongress ein und logierten im Gastgeberort. Wer an der

Tagsatzung teilnahm, war nicht zwingend mit einer Stimme vertreten. So

wurde etwa Solothurn eine solche erst 1501 garantiert.

300 Der Schwert-Experte Stefan Mäder hat die an der Spitze abgerundete Waffe
zeitlich dem «15./16. Jahrhundert» zugewiesen. Es bestehe die Möglichkeit,
«dass es sich bei diesem Stück tatsächlich um eines der Richtschwerter
handelt, auf die in den Seckeimeisterrechnungen von 1489 und 1491 Bezug
genommen wird». Mäder, Beseelte Klingen, 74.

301 StASO, Ratsmanual 1513-1517, A 1,6, 11.

302 Vgl. Jucker, Ein einig Volk, 38f. und HLS, Tagsatzung.
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5.1. Tagsatzungsabschiede:
Vermittlung und Fahndung

Unter der Leitung des Bundesarchivs wurden die Regesten der «Abschiede

der alten Eidgenossenschaft» ab 1852 ediert: «Sie beruhen auf den je-
weils vollständigen Ausfertigungen der Abschiede undJahresrechnungen,
die in den Staatsarchiven der Kantone Bern, Zürich und Luzern liegen.»
Im Magazin des Staatsarchivs Solothurn stehen die Bände mit den Ab-

schieden, darin die Aufzeichnungen der eigenen Gesandten. Der hier in-
teressierende dritte Band der edierten Abschiede umfasst die bewegten
Jahre 1500 bis 1520. Die Solothurner Originale weisen eine saubere, meist
fehlerfreie Handschrift auf, was auf eine Abschrift schliessen lässt. Die

dicken, in Leder gebundenen Bände mit Papierseiten im ungefähren A4-

Format tragen die Signatur AG 1,1 ff. Die Bände AG 1,7 (1513) und AG

1,8 (1514,1515) sind chronologisch geordnet. Band AG 1,6 (1512-1548) ist
hingegen weniger gut aufgeräumt. Da es sich bei der gedruckten Version
der Abschiede meist bloss um Regesten handelt, empfiehlt es sich für ge-

nauere Nachforschungen, die ausführlicheren Handschriften zur Hand

zu nehmen.

Peter Hebolt wird im dritten Regestenband zwischen Juli 1513 und

April 1514 in immerhin sieben Abschieden als Gesandter Solothurns ge-

nannt. Die Namensangabe der Gesandten fehlt in den Abschieden jedoch
häufig. Wie aus anderen Quellen hervogeht, war Hebolt an zahlreichen
weiteren Tagsatzungen anwesend. Die Unruhen waren an der Tagsatzung
vom 20. Juli 1513 in Zürich traktandiert, wo auch Hebolt anwesend war.
Der Abschied macht die konfliktschlichtende Funktion des Treffens be-

wusst. Spätestens seit dem «Stanser Verkommnis» 1481 waren die Orte

303 Allgemein werden diese gesammelten Abschiede abgekürzt mit E. A.

304 HLS, Abschiede. Von verschiedener Seite wird eine Überarbeitung der
Abschiede-Bände gefordert, insbesondere die das 15. Jahrhundert betreffen-
den, da - so Jucker - «zahlreiche Angaben unrichtig sind oder in einem
falschen Zusammenhang ediert wurden. Wünschenswert wären auch
Editionen, welche ausländische Bestände und das Korrespondenzwesen mit
auswärtigen Mächten verstärkt mit einbeziehen.» Jucker, Ein einig Volk, 41 f.

305 Zur politischen Kommunikation auf eidgenössischen Tagsatzungen im

Spätmittelalter siehe im Besonderen die ausführliche Untersuchung: Jucker,
Gesandte, sowie Würgler, Boten.

306 Nämlich in jenem vom 20. Juli 1513 in Zürich (E. A., Bd. 3, 726); vom 21. Juli
1513 in Luzern (ebd., 728) vom 1. August 1513 in Zürich (ebd., 730); vom
9. Januar 1514 in Zürich (ebd., 763); vom 16. Februar 1514 in Zürich (ebd.,
769); vom 14. März 1514 in Zürich (ebd., 778); vom 4. April 1514 in Zürich
(ebd., 782). Vgl. auch Spettig, Zwiebelnkrieg, XXII.
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zur gegenseitigen Hilfeleistung «bei Ungehorsam, Widersetzlichkeit und
offenem <Abfalb der Untertanen»' verpflichtet:

Jeder Bote kennt auch die Unruhe, welche jetzt im Gebiete von Bern
und Solothurn vorhanden ist. Jedes Ort soll daher wenigstens zwei

Boten auf nächsten Dienstag zu Zofingen haben, damit man sich un-
terrede, was in der Sache zu thun sei und ob man vor die Gemeinden

Abordnungen schicken wolle, um mit ihnen zu reden, was zu Frieden

und Ruhe dienen mag."

Dass dieser Vermittlungswille nicht immer von Erfolg gekrönt war, zeigte
sich an Venner Hetzeis erwähntem Schicksal. Bereits am folgenden Tag,

am 21. Juli, wurde eine weitere Tagsatzung anberaumt, diesmal im kri-
sengeschüttelten Luzern. Dort bekannten sich die Boten von elf Orten,
darunter auch von SoZZenZura PeZer FZeüeZ (Hebolt), zu einem Spruchbrief
zwischen Luzern und dessen aufständischen Gebieten:

Mrgemeiner EytZ^nosscZza/7Z von SZeZZe« u«d Xeodero tZer E'ZnZZ/Z'LWe

PdZ/z und SandpoZZew, wamZic/z [...] 77zu«d Xuud oZZermengZicZzem uwd

fte/cennenZ opeu/ic/z m/Z diesem Xriepe, aZs dann sicZz speuu and mz'szZzeZZ

erZiep/ Zzand ziv/scZzen den /romen/ürsicZzZige« wissen Sc/zuZzZzeissea,

VZe/n and grossen iZäZZen and gemeinen kargeren der SZaZZ Xucerw,

ansern guZen /runden and geZrüwen ZZeZ>en AZdgnossen ezns ZeZZs and

den/rommen ersamen, gme/nen Zandsessen and inwonern aZZer empZern
undSZeZZen den iezgemeZZe« vonXacern, ansern e/dZgnossen, zageAörew-
de [...] feegerenZ aZso söZZicZzpanZnas, e/nangen anddaZ?ydiepens/onen
and den eignen auz, darum söZZicd punZnassen and einangen gemae/zZ

werden, aözesZeZZen, damiz menXZicA desZer rüwzger werde. [...] Zum
andern aZs s/, die gemeinen ämpZer, an vermeZZ unser ZieZ> XidZgnossen

vonXacern Z;egerZ Zzaèen, Sjöv/ren aZZen Zmr/commew andgerecPzig/ceiZ
zeöZiüen Zassen, ouc/z /nen d/zeiu ander näw u#sez and èeswerden upze-

Zeggen [...] sj £>/ dem Zassen ze Z?ZiZ?en, wie sy von aZZer/zar an sy Zcomen,

and /nen näZ anders p/sezen [...].""

Rhetorisch wurden darin die Untertanen den Herren praktisch gleichge-
stellt. Die Forderungen der Luzerner Landschaft wurden im Brief gutge-
heissen: Keine Bündnisse und keine Verträge über Pensionen sollten mehr
ohne die Zustimmung der Kommunen geschlossen werden. Der eiguew

307 HLS, Stanser Verkommnis.
308 E. A„ Bd. 3, 727, c).
309 Ebd., 728.
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tzkz der Herren war diesen offenbar im Besonderen vorgeworfen wurden.
Hinter diesen Forderungen steht also vor allem die Frage nach der «ge-
rechten» Verteilung der fremden Gelder, die nach dem Rechtsempfinden
der Aufständischen allen gehörten.*'" Frappant ist der Umstand, dass die

Solothurner Aufständischen explizit diese Punkte nicht durchzusetzen

gedachten. Anders als die Berner und Luzerner begnügten sie sich mit dem

«Verbleiben» im alten harkommen, wie es etwa die erwähnte Oekinger
Urkunde garantierte. Die «Pensionenfrage» war für sie vor allem Anlass zu
diesem Zweck. Im Juli hatten sich die Solothurner Untertanen gar gewei-

gert, die durch den Könizer Aufstand erzwungene «Berner Ordnung über

Pensionen, Miet und Gaben» auch in Solothurn zu beschwören.*" Eine

allfällige Beschränkung des begehrten Solddienstes wollten sie offenbar

nicht in Kaufnehmen. Die Folterung einiger Räte mag dabei vor allem dem

Abbau aufgestauter Aggressionen geschuldet gewesen sein und diente
der Zurschaustellung des Verlustes des Vertrauens in die Obrigkeit und
der Legitimierung der Forderungen. Weiterhin wurde im Spruchbrief den

Luzerner Landleuten versprochen, die von Mailand und anderen fremden

Herren geschuldeten Gelder unter ihnen zu verteilen. Auch in dieser Frage
ist ein entsprechender Verteilschlüssel nicht zu eruieren. Die Untertanen
sind hier als Kollektiv klassifiziert. Solothurn wartete mit der Verteilung
unter seinen Landleuten auf die erst ab 1516 wieder fliessenden französi-
sehen Pensionen. Die erste Tranche davon verteilte die Obrigkeit schliess-

lieh demonstrativ unter den Landleuten.*'*

Nach diesen Zugeständnissen der vermittelnden Eidgenossen schlug
die Tagsatzung allerdings bald eine härtere Gangart an und übte vermehr-

ten Druck auf Solothurn aus. Als nach dem Dijonerzug neue Gerüchte in
Umlauf gerieten und neue Aufstände drohten, wurde am 23. Januar 1514

in Einsiedeln eine Tagsatzung angesetzt, «um sich zu berathen, wie man
in Betreff der Untreue und Verrätherei handeln wolle, die gegenwärtig in
der Eidgenossenschaft gebraucht wird, damit solche abgestellt und die

Schuldigen gestraft werden.»*'* Erst jetzt wurden Namen genannt, erst

jetzt treten in den Quellen Akteure, die nicht der Klasse der Ratsherren

310 Die Thematik des «Staatswesens als kollektives Gut» hat Schläppi ins Zentrum
seiner Untersuchungen von Untertanenrevolten gestellt. Ihm zufolge waren
Konflikte zwischen Stadt und Land die Folge von Missachtungen eines zuvor
ausgehandelten Regeigefleohts und Verteilschlüssels über kollektive Güter wie
Pensionen oder Allmenden. Vgl. Schläppi, Kollektives Gut, 187.

311 Amiet, Bauernunruhen, 680.
312 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 718.
313 E. A., Bd. 3, 766.
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angehörten, langsam ans Licht. An der Tagsatzung vom 8. März 1514 in
Bern"" wusste man denn auch das grösste Problem der Eidgenossen zu
formulieren:

Da Gerold Löwenstein und Bernhard Sässeli, Angehörige von Solo-

thurn, allerlei Reden ausstossen, insonders sie seien in Dijon gewesen,
der König sei Willens, den dort abgeredeten Frieden zu halten, sie

besitzen dafür Brief und Siegel u.s.w., nun aber die Schreiben, welche

der Herzogvon Bourbon früher und jetzt herausgeschickt, damit nicht
übereinstimmen, solche Reden daher nur Unruhe verursachen, so soll
Solothurn oder jedes Ort, wo die beiden Genannten betreten werden,
sie anhalten und zur Aussage der Wahrheit verhalten.""

Fraglich ist in dieser Schilderung, weshalb die Eidgenossen dem Herzog
von Bourbon Glauben schenkten. Auch im Falle der Echtheit des Briefes

wäre ein Eingeständnis bestimmt nicht in seinem Interesse gelegen. Der
Fall «Löwenstein und Sässeli» sollte noch lang Thema an Tagsatzungen
sein. Mit ihren die Obrigkeit diskreditierenden Reden wurden die beiden
als Hauptverantwortliche dafür angesehen, dass in weiten Teilen der Eid-

genossenschaft immer wieder Aufstände aufflackerten. Im Solothurni-
sehen etwa drohte Anfang Mai 1514 eine Erhebung. Solothurner und aus-

wärtige Boten konnten ein Blutvergiessen vermeiden, als sie am 13. Mai
einen Vergleich zustande brachten. Doch die neue Ruhe hielt wieder nicht
an. Gerüchte und die Intransparenz bezüglich der Pensionenverteilung
veranlassten neue Zusammenrottungen. Solothurn wirkte am 7. Septem-
her versöhnend mit der Begnadigung des vorjährigen Anführers Ulrich
Straumann."" In Luzern und Bern machte man sich dagegen anheischig,
einheimische mutmassliche Unruhestifter zu verhaften und ihnen den

Prozess zu machen. Gegenseitig bat man sich diesbezüglich um «Amts-
hilfe», einerseits mittels Missiven"", andererseits an Tagsatzungen.

An der Luzerner Tagsatzung vom 30. Oktober 1514 erschien sogar
aussergewöhnlicherweise eine Ämterdelegation luzernischer Unter-
tanen. Den Landleuten war vorgeworfen worden, «sie halten den von den

314 Die Gesandten der Orte sind in diesem Regest nicht genannt. Doch war wohl
Hebolt auch hier anwesend.

315 E. A„ Bd. 3, 775.
316 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 700.
317 Vgl. u. a. Missive Berns an Luzern vom 31. 12. 1513, StALU AKT 13/3461 (3),

transkribiert in Spettig, Zwiebelnkrieg, 67ff. und Missive Luzerns an Bern vom
22. 1. 1515, StABE UP 38 Nr. 120, transkribiert in Spettig, Zwiebelnkrieg, 94ff.
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XI Orten gemachten Frieden*" nicht; zweitens gehe die Rede, der Sold von

Dijon sei bezahlt, sie verlangen, dass wenn dieses der Fall, ihnen derselbe

ausgerichtet werde, wenn nicht, dass man ihnen helfe, gegen den König
zu ziehen und der Sache ein Ende zu machen».*" Um des Geldes willen
war die Landschaft notfalls bereit, selber mit Waffengewalt Frankreich zu
strafen. Noch im August 1514 wollten sich 6'000 Mann aus dem bernischen,
luzernischen und solothurnischen Untertanengebiet in Liestal treffen,

wo «in einer grossen Volksversammlung» **° ein Kriegszug nach Hoch-

burgund beschlossen werden sollte, um den säumigen Sold doch noch zu
beschaffen. Einen eigenmächtigen Auszug zu verhindern hatte die Tag-

Satzung alle Mühe. Gegen die Anschuldigung, die Ämter wollten «gegen
ihre Herren und die Stadt Lucern ziehen», verwahrte sich die Delegation
und versicherte, «die <Erberkeit> begehre den Vertrag zu halten».**' Luzern

präzisierte, es wende sich «nicht gegen die <Erberkeit>, wohl aber gegen
etliche Unruhestifter».*** Die Obrigkeit unterschied also sehr wohl zwi-
sehen verschiedenen Gruppen von Untertanen. Die ländliche Führungs-
schicht nahm nämlich zu diesem Zeitpunkt eine gemässigtere Position
ein. Hatten Wein- und Geldgeschenke zu der neuen Haltung geführt und
die zuvor geeinte Untertanenschaft gespalten? Ohne Unterstützung der

Dorfoberen musste die Widerstandsbewegung zusammenbrechen.***

Um der Luzerner Aufrührer habhaft zu werden, wurden im Januar 1515

Kundschaften durchgeführt. Über 50 Aufständische wurden schliesslich

gefangengenommen, der Anführer Hans Heid am 12. Januar*** zum Tod

verurteilt sowie drei weitere Personen am 31. Januar 1515 hingerichtet.
Der flüchtige Rudolf Mettenberg teilte ihr Schicksal schliesslich 1516.***

Nach Sässeli und Löwenstein fahndete die Eidgenossenschaft unter-
dessen bis über ihre Grenzen hinaus. An der Tagsatzung des 3. Oktobers
1514 in Zürich wurde offenbar, dass Sässeli tatsächlich im Oberelsass

aufgegriffen worden war. Im Solothurner Protokoll ist zu lesen:

ZZözzzzsc/z /ceyzer/zc/z sZatZ/zzzZ/Zer regezzZe/z zzzzzZ raf z'zz oZzrezz E7Zsöss ZzaZzezzZ

zz/fsc/zrez'Zzezz, zzzzzzser ZzeZzezz ezzZZgnosse/z von Zzzrz'c/z z'zzezz Zze/zor z'zz zza/zzezz

318 Gemeint ist damit der Spruchbrief vom 21. Juli 1513. Vgl. E. A., Bd. 3, 728.
319 Ebd., 829.
320 Lechner, Nachklänge, 107.

321 E. A., Bd. 3, 829.
322 Ebd., 830.
323 Vgl. Spettig, Zwiebelnkrieg, IX.

324 Vgl. das Todesurteil gegen Hans Heid in Spettig, Zwiebelnkrieg, 90-93.
325 Vgl. ebd., III.
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gemeiraer ûMg/zossc/zo/iï geZdzz, Rerzz/zarZ/z SdsseZzrz, zz/zzzsrezz ZzeZzezz

Rz'dZgzzossezz von SoZoZzzra zzzoge/zörzg, von der swaerezz verräZersc/zezz

ZzazzdZzzzzgezz wegen, so er zzzzd GeroZd XöwezzsZezzz, verzzd zz/zzzd Mr [?]

geprac/zZ Zza/zd, vezzgZz'c/z angno/nnzen a/zd so'Zzc/zs zznnsern Zz'eZzezz fi'Ä-
gnossen .zzzogescZzrzPezz, zz/zzZz des zzzo Zzerzc/zZezzzz, darzzac/z wzzsse/z zzzo

Mzzd/ezz [...]. **

Zürich hatte demnach im Namen der Tagsatzung Missiven ins Elsass

gesandt, woraufhin dortige Behörden an Basel schrieben, welches nun vor-
sprach. Sässeli war gefangen (veng/z'c/z angnonznzen) und im Elsass wartete
man aufweitere Weisungen, was mit diesem geschehen solle. Ein Antwort-
briefwurde wiederum aufgesetzt, in welchem sich die Tagsatzung für die

Amtshilfe bedankte und die Elsässer bat, den se/Zzezz Sässen/zn [...] zzz'Z vo/z

Mzzdezz zzzo Zossen, bis dass die Gesandten Rücksprache mit ihren Herren

getroffen hätten, was weiterhin zu tun sei. Des Weiteren behielt sich die

Tagsatzung das Recht vor, dasgedac/zZer Msse/zn zzzo zznnsern Mnden ward

gezznZwzzrZ da/zzz'Z desZer Zzzß/erZz'c/z gegen z'n zno'c/zZe ge/zazzde/Z werde.

Löwenstein dagegen wusste man wohlbehalten im für ihn sicheren

Frankreich. Bern zeigte an der Tagsatzung die Kopie eines von Luzern

weitergeleiteten Briefes. Es handelte sich dabei um die cop/?/ der znzssz^

so Gerold ZöwezzsZezzz, Me/c/zz'or zur Gz'ZZ/en des raZs zzzo LzzZzerngesc/zrzPen

/zäZ. In dem Brief fragte Löwenstein Melchior zur Gilgen an, wie es zu
bewerkstelligen sei, das denz Kzzzzg sz'ner èoZZsc/za/Z znöc/zZe geZe/Z werden,

also wie eine französische Gesandtschaft Geleitschutz erhalten möge,
damit diese ein /rz'den zzzöc/zZezzd znac/zen. Zur Gilgen solle mit seiner

geseZZscZzzz/fZ - gemeint ist die Gesellschaft zu Schützen - alles dafür Mög-
liehe tun. Das soZy'zzz unnd andern woZ ersc/zz'essen, wenn er dies tue.'" Die
beiden Fälle machten den Gesandten schwer zu schaffen. In ihrer Ehre

gekränkt, wollten sie bei ihren Herren eine strenge Weisung einholen, das

der erMr/cez'Zpz annser ZoüZzcZzen RzdZgzzossc/zzz/fZ soZc/z vereZZersc/zen swer

ZzandZangen Zezd s/ezzd.

Gegen den Wunsch der Eidgenossen wurde Sässeli in der Folge im el-

sässischen Ensisheim der Prozess gemacht. An Tagsatzungen erfolgte die

Anweisung, Bern, Luzern und Solothurn sollten zuhanden des Prozesses

in ihren Gebieten «beschworene Kundschaften aufnehmen und selbe mit

326 StASO, AG 1,8 (Tagsatzung Zürich, 3. 10. 1514).
327 Lechner zufolge wurde zur Gilgen hier ohne eigenes Verschulden in die Sache

hineingezogen. Wie der Brief zuerst an den Kleinen Rat Luzerns kommen
konnte und daraufhin an Bern, ist unbekannt. Vgl. Lechner, Nachklänge, 154f.
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ihren Siegeln verschlossen an Zürich senden»*®, damit diese im Namen der

Tagsatzung nach Ensisheim weitergeleitet werden konnten. Die übrigen
Eidgenossen hegten im Prozessverlauf zunehmendes Misstrauen gegen-
über Solothurn, nicht zuletzt, weil Sässeli in Ensisheim angab, die fragli-
chen Briefe etlichen Solothurner Ratsherren vorgezeigt zu haben. Wer also

log in dieser Frage? Den Solothurner Schultheissen Nikiaus Conrad hatte
die Tagsatzung bereits als Sanktion von der Teilnahme ausgeschlossen.®'

Laut Protokoll der Tagsatzung vom 13. April 1515 «ist auch an die kaiser-
liehen Regenten im Elsass geschrieben worden, dass sie das Urtheil gegen
den Bernhard Sässeli ergehen lassen und selbes uns [der Tagsatzung]
schriftlich zusenden. Man meint, dass es damit genug sei.» ®° Spätestens

im Januar 1516 war Sässeli wieder auf freiem Fuss und beklagte sich laut-
stark über die entstandenen Unkosten.®' So fiel sein Name noch einmal an
der Tagsatzung vom 30.Januar 1516: «Jeder Bote weiss, welche Drohungen
Bernhard Sässeli braucht, um für die Kosten, die er zu Ensisheim und sonst

wegen unserer Eidgenossenschaft erlitten habe, Ersatz zu erhalten, wofür
er Leib und Leben einsetzen wolle. Darauf wird Basel und Mühlhausen

empfohlen, ihn im Betretensfall gefangen zu nehmen und nach seinem

Verdienen mit ihm zu verfahren.»'® Die Formel «jeder Bote weiss» taucht
in den meisten Protokollen auf und weist mit der damit angegebenen
Schriftlücke auf die Berichterstattung des Gesandten gegenüber seiner

Obrigkeit hin, die mehrheitlich mündlich erfolgte.'®

328 An der Tagsatzung vom 7. 2. 1515 in Zürich. E. A., Bd. 3, 851, d).
329 Vgl. HLS, Conrad, Nikiaus.
330 E. A., Bd. 3, 867, g).
331 Vgl. Lechner, Nachklänge, 159.
332 E. A„ Bd. 3, 952, c).
333 Vgl. Jucker, Gesandte, 189. Juckerführt in seiner Untersuchung aus, dass

«sich die inhaltlich knapp gehaltenen Abschiede nur in der mündlich ergänzten
Erklärung durch die Gesandten für Herrschaftszwecke oder als Wissensspei-
eher brauchbar verwenden liessen. Die Gesandten erklärten nach der
Rückkehr von dem Treffen den Verhandlungsinhalt allerdings wohl nur einmal
vor den Obrigkeiten.» Jucker, Gesandte, 187.
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e Der politische Gerichtsfall
«SÄSSELI»

Wer waren die beiden Unruhestifter Löwenstein und Sässeli überhaupt?
Gerold - in den Quellen zuweilen auch Ger/zart genannt - Löwenstein war
Bürger von Solothurn. Als Kaufmann handelte er mit Korn und anderen

Lebensmitteln sowie Schweinen, Tuch und anderem. Nachdem er 1499 im
Schwabenkrieg als Militärschreiber fungiert hatte, amtete Löwenstein

vor 1510 als Münzmeister der Stadt. Äusserst einflussreiche Verwand-

te hatte er mit seiner Vermählung gewonnen: Der Bieler Stadtschreiber

Adam Göifh, der Junker Ludwig von Erlach und der im Sommer 1513 ge-

köpfte Berner Münzmeister und Pensionenverteiler Michel Glaser waren
seine Schwäger. Erbte er das Klientelsystem des hingerichteten «Brokers»

Glaser? Mit der Zunft der Schneider zog Löwenstein noch imJuni 1513 mit
dem offiziellen Aufgebot in die Lombardei gegen Frankreich.*"

Obwohl ein Leibeigener Solothurns, besass der Balsthaler Bernhard
Sässeli eine «Liegenschaft zu Matzendorf, war aber im Uebrigen ein durch-

aus unbemittelter Mann»."® Lechner vermutet anhand eines Konhska-

tionsinventars, worin unter anderem/izr v/ gu/den icerc/z"®' ausgewiesen
wurde, dass Sässeli das Seilerhandwerk ausübte und nebenher «ein wenig
Landwirtschaft»®" betrieb. Sigrist zufolge gehörten die Sässeli zu den dort
etablierten Glaserfamilien.®®® Offenbar liess Sässeli auch seinen Sohn im
Glaserhandwerk ausbilden, wofür er 1509 als Leibeigener den Solothurner
Rat um dessen Einwilligung ersuchen muss te."® Den Bürgereid vom Mai
1514 schworen vier männliche Sässeli - ein Bernhard ist naheliegender-
weise nicht aufgeführt.®'" Wie von der Tagsatzung verlangt, führten die

drei Orte Bern, Luzern und Solothurn im Frühjahr 1515 «Kundschaften»
durch. Bei den Quellen handelt es sich dabei um Verhörprotokolle der städ-

tischen Gerichte. Die sozial durchmischte Zeugenschaft gab darin an, was

334 Vgl. Lechner, Jetzerhandel, 152.; Lechner, Nachklänge, 114.

335 Lechner, Nachklänge, 114.

336 Zitiert nach ebd., 137.

337 Ebd., 115.

338 Vgl. Sigrist, Balsthal, 209.
339 Lechner beweist die Leibeigenschaft mit einer zitierten Stelle aus dem

Ratsmanual, worin am «Montag nach Scholastice 1509» der Rat an den Vogt
von Falkenstein schreiben liess, «mit den gläsern verfügen, dass sy Bernharten
Sässelins knab alz unnsern lib eignen lassen leren und dienen einem meister
wo er wil, und wenn er meister werden wil, das sy ij gulden von im nemmen».
Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 115.

340 Vgl. StASO, Tractaten, fol. 52 v.
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sie über die «verräterischen Handlungen» der Solothurner Unruhestifter
Löwenstein und Sässeli wusste.

6.1. Kundschaftsaufnahme:
Ein Berner Machtspiel?

In Bern sind die Kundschaften im Bestand «Unnütze Papiere» zu finden,
der «sich aus Tausenden von Akten aus dem Verwaltungsalltag des

14.-17. Jahrhunderts zusammensetzt»."' Zu den Jahren 1513 bis 1515

liegt darin «die grösste Gruppe miteinander in Beziehung stehender

Verhörprotokolle»"* vor, wozu vor allem diejenigen zu den verdächtigten
Pensionenherren gehören. Berns Kundschaften zum «Fall Sässeli» hat sich

Teuscher als ein Untersuchungsbeispiel seiner Erforschung der Mechanis-

men von Gruppenbildungen während Stadt-Land-Konflikten vorgenom-
men und dabei die Politikgeschichte um sozialhistorische Aspekte berei-

chert. Sein Fokus liegt dabei auf «beiläufig erwähnten Handlungsmustern,
die als Teil der <gesellschaftlichen Normalität» unumstritten waren»."*

Die Kundschaften sind für solche Untersuchungen insofern besonders

geeignet, als dass sie genaue Schilderungen der Verhörten wiedergeben,
teilweise gar in direkter Rede. Die Kundschaften sind mit ihrer Detailtreue
die wichtigste Quelle, um zu eruieren, wie sich die Akteure der «niede-

ren» Schichten verhielten, wie sie sich zusammensetzten, konstituierten,
welche Interessen sie verfolgten und wo, wodurch und mit wem sie inter-

agierten."" In den Aussagen der Verhörten vor Gericht schwingen häufig
Rechtfertigungsgründe mit, die auch Rückschlüsse über das Rechtsver-

ständnis der Zeit zulassen."*

Bei der Betrachtung der Quelle müssen indes allfällige Verformungen
bedacht werden, die der Schreiber im Verschriftlichungsprozess verur-
sacht haben mag. So ist beispielsweise denkbar, dass er als Mitglied der

Verwaltung nichts protokollierte, was ein schlechtes Bild auf diese warf.

Die hier interessierenden Protokolle waren ja vor der Weiterleitung ins
Elsass vor allem für die Tagsatzung bestimmt, vor der sich die Räte keine

Blosse geben wollten. Recht kompliziert scheint sich die Korrespondenz

341 Teuscher, Bekannte, 28.
342 Ebd., 29.

343 Ebd., 30.
344 Allgemein zu Aspekten dörflicher Soziabilität siehe Hürlimann, Dorf. Hürli-

manns untersuchte Hauptquellen sind Gerichtsprotokolle.
345 Zu diesem Aspekt vgl. besonders Teuscher, Erzähltes Recht.
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zu diesem Fall ausgenommen zu haben. Laut Tagsatzungsbeschluss soll-

ten die drei Orte Bern, Luzern und Solothurn die Kundschaften zuerst an

Zürich senden. Zürich wiederum leitete diese zuerst an Basel und jenes
wiederum nach Ensisheim weiter. So finden sich zum Fall Sässeli heute im
Staatsarchiv Basel-Stadt Dokumente, die aus Luzern und Bern stammen.
Weshalb Solothurns Einsenden fehlt, bleibt fraglich. War ein solches gar
nie erfolgt oder umgingen die Solothurner Papiere den Umweg? In einem
Schriftstück vom 17. März 1515 aus Ensisheim wird ersichtlich, welche

Abgeordneten die Eidgenossenschaft dort vertraten und wer als lokaler
Richter fungierte:

t/Zric/ze« /ZoZtzZi«[,] scZzuZtZzez's zwo RnsisZzeyr« aZs y'n dieser snc/zezz ge-
ordnetten rycZzter oucZz de« vz'erararacZteivewfzZge« an eynezn Zzesetzten

znaZe/ztz yzzz rec/zt ersc/zyne« sey« dze veste« /acoZz GreZzef" dess rats
Zzzrz'cZz zznnd LZeinricZz MeZtZinger dess rais RaseZ aZs gesandte annd ge-
waZt/zaZzere genzeyner RydZgnossc/zq#î annd verwandten andersZeyZs/"

Dass jedoch Bern sehr daran gelegen war, selbst möglichstviel Einfluss auf
die Verhandlungen nehmen zu können, beweist der ausserordentlich rege
Schriftverkehr. Bern war zweifellos die treibende Kraft in der rechtlichen

Belangung der beiden Solothurner. So hatte Bern bereits am 10. April 1514

Kundschaften aufgenommen über die Machenschaften der beiden Solo-

thurner in Wangen, Bipp und HuttwiU" Dazu schritten sie allerdings erst,
nachdem einen Monat früher, an der Tagsatzung vom 8. März, die Berner
Gesandten neben Anbringung einer offiziellen Beschwerde über Sässeli

und Löwenstein auch ausserhalb des Tagungsraums direkten Druck auf
die Solothurner ausgeübt hatten. Ihnen wurde der Vorwurf gemacht, sich

überhaupt nicht um die Sache zu bekümmern. So schrieben die beiden

dort anwesenden Peter Hebolt und Heinrich Winkeli am gleichen Tag
nach Solothurn:

[...] ZzaZze« «nsez-EzcZgnossen von Reran eZZz'cZz Zzrz'eZfso z'nenn Zzar nac/z von

z'renn Zzerren gesc/zz'cAf sind vorgznez'nnenn unsernn Zz'eZzenn Lz'O'gnossen

Zossen verZesen« Za/Zend znz'ZZ z'renn z'nn/zaZZen aZso wie sygewisse warn-

nang ZzaZzen dz Rera/zarf SesseZi oacZz GeroZd [Löwenstein] znz'Z z'renn

anZzengeren ein zz/ZzracZz zazn /cäng von/ranÄenricZz ze znac/zenn ander-
standen zZarc/z die Zzrz'e/fso sy so'ZZen Zzan and zogen daraZz g/nez'n unser

346 Bei der Transkription dieses Namens bin ich unsicher.
347 StABS, Politisches, M2, Nr. 42.

348 Vgl. StABE UP 53 (A V 1418), Nr. 69.
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/z'eèenrciiirfgraosseTmgargrosse«« /rassvaZZera /za&ezz« and eüe« emsi/z'c/z

aüenna/e« raf «nsgereft [...].""

Mit scharfen Worten machte der mächtige Bündnispartner den Solothur-

nern im Weiteren klar, dass er keine unerlaubten Aufbrüche toleriere,
damit so/c/ze sc/zzzzzzc/z zzzzzf sc/zazfezz zzzf zzozzza/ zustande komme wie in

vergangenem Sommer. Hebolt und Winkeli mussten den Bernern ver-

sprechen, was zzzzs wz'Zer üegegzzoZZ zvö/ZezzzZ war zz/Z zz't verZczzzzcZezz geZzezzzz.

Das stolze Bern verlangte aber offenbar nicht allein von Solothurn, umge-
hend über weitere Geschehnisse informiert zu werden, denn zu dem Fall
finden sich in den «Unnützen Papieren» weitere Akten. So ist auch eine

Abschrift des oben erwähnten Schreibens aus Ensisheim an die Berner

gelangt, wahrscheinlich sogar die Zürcher Kopie selbst. Neben zahlrei-
chen Briefen sind auch Abschriften der Luzerner Kundschaften in der

Berner Kanzlei geblieben. Daneben gelangten die Luzerner Protokolle
nach Basel, das den Fall für die Eidgenossenschaft bearbeitete. Auch Basel

berichtete mehrmals nach Bern. Das von einer antifranzösischen Fraktion
dominierte Bern setzte im Fall «Sässeli/Löwenstein» alle bürokratischen
Hebel in Gang, um der Sache Herr zu werden und sich nicht durch die

Unverschämtheiten der Untertanen auf diplomatischem Parkett weiter
verächtlich machen zu lassen. Solothurn musste vorerst dem Wunsch

nachkommen, um sein Gesicht vor den Tagsatzungsorten nicht gänzlich
zu verlieren. Nach Bern erliess auch Solothurn am 11. März Haftbefehle
und liess Sässelis Hausrat konfiszieren.""" Gleichzeitig instruierte der So-

lothurner Rat seine Delegierten, an der nächsten Tagsatzung «zum Frie-
den und zur Geleitgewährung an die Franzosen zu reden».""' Wie in den

Solothurner Kundschaften zu sehen ist, kümmerten sich die Untertanen
indes wenig um die obrigkeitliche Fahndung.

6.2. Kundschaften in den
Solothurner Ratsmanualen

Im Staatsarchiv Solothurn befinden sich die Solothurner Kundschaften
nicht etwa in den «Denkwürdigen Sachen» oder als Einzelakten, son-

349 StASO, Denkwürdige Sachen XXXI, fol. 42.
350 Vgl. Lechner, Nachklänge, 136f. Das Inventar, das der Falkensteiner Vogt Hans

Hugi autschrieb, ist - undatiert - erhalten geblieben in StASO, Denkwürdige
Sachen XXXI, fol. 82. Dass Sässeli werch für sechs Gulden besessen hatte,
führte Lechner zur Annahme, Sässeli sei Seiler gewesen.

351 Lechner, Nachklänge, 136. Lechner nimmt mit dieser Angabe Bezug auf eine

Ratsverhandlung in StASO, Ratsmanuai 1513-1517, A 1,6, 184.
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dem in den Ratsmanualen. Die Bände dieses Bestandes enthalten vorwie-

gend Beschlussprotokolle und Notizen zum aktuellen Tagesgeschäft des

Kleinen und Grossen Rates der Stadt. Auch wenn darin aufschlussreiche

Informationen bezüglich des Hergangs der Unruhen und der diesen ge-

schuldeten Schrifterzeugnisse enthalten sind, indem sie etwa Missiven,

Verhandlungen, Urkunden, Tagsatzungen oder andere Missionen in sehr

knapper Weise erwähnen, so fehlen leider die Namen der Wortführer an
den Ratssitzungen. Wer darin welche Meinung vertrat, ist somit nicht
ersichtlich. Die in den Ratsmanualen ebenfalls enthaltenen Kundschaften
haben hierbei einen gänzlich anderen Charakter, wie oben beschrieben

worden ist. Die Gattung der Ratsprotokolle ist in der historisch-quellen-
kundlichen Literatur bisher äusserst stiefmütterlich behandelt worden,
obwohl sie zu den wichtigsten Beständen der Archive gehören.^ Zu So-

lothurn gibt es meines Wissens keine entsprechenden Darstellungen für
die hier untersuchte Zeit.

Die meisten Bände bestehen aus Papierseiten in der ungefähren Höhe

des A4-Formats, wobei die Breite jedoch bloss etwa die Hälfte der A4-

Breite aufweist. Damit haben sie auch in ihrer Form den Charakter eines

Notizbuches. Die meisten Abschnitte sind äusserst knapp gehalten und
die Schrift, deren Leserlichkeit stark variiert, weist viele Abbreviaturen
auf. Wohl im 17. und 18. Jahrhundert wurden an manchen Stellen Margi-
nalien angebracht. In den Kundschaften sind Streichungen nicht häufig.
Für wichtig erachtete Stellen wurden mit gleicher Tinte unterstrichen.**
Da es sich bei den Ratsmanualen um interne Dokumente handelt, ist an-
zunehmen, dass der Schreiber weniger zensierend gewirkt hat als etwa
bei den für die Tagsatzung erstellten Kundschaften Berns und Luzerns in
den «Unnützen Papieren». Reinschriften der Verhörergebnisse, die ihrer-
seits nach Ensisheim beziehungsweise vorher nach Bern weitergereicht
wurden, konnte ich keine ausmachen. Somit ist im Falle Solothurns nicht
festzustellen, inwieweit die Dokumente allenfalls weiter bearbeitet oder

gar verfälscht wurden, bis sie das Gericht in Ensisheim erreichten. Neben

den kleinformatigen Ratsmanualen fertigte die Solothurner Kanzlei zu-
sätzliche Bände im ungefähren A4-Format an, in denen für besonders

wichtig erachtete Beschlüsse und Verordnungen festgehalten wurden. So

sind im Band mit der Signatur A 1,9 (1503-1520) etwa Anweisungen zu

352 Vgl. Wanner, Ratsprotokolle, 365f.
353 Von späteren Forschern - etwa Lechner und Amiet - wurden bisweilen mit

rotem Farbstift weitere Stellen hervorgehoben.
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finden, wie die Stadtweibel zu wählen seien, welche Eide die unterschied-
liehen Amtleute und Bürger zu leisten hatten, wie sie vergütet wurden
und andere Modalitäten. Auch befinden sich darin Listen militärischer

Mannschaftsaufgebote der verschiedenen Vogteien, Verträge mit Fürsten
und vieles mehr. Dokumente zu den Unruhen von 1513 und 1514 fehlen

allerdings. Eine zusätzliche Sammlung der Dokumente neben diejenige
im separaten «Tractatenband» zu stellen, befanden die Kanzlisten wohl
nicht für angezeigt. So sind die Bände, die zahlreiche Gemeinsamkeiten

aufweisen, im selben verwaltungstechnischen Kontext anzusehen. Die

gesuchten Solothurner Kundschaften befinden sich im Ratsmanual A 1,4

(1509-1516) auf den Seiten 249-268. Lechner hat wichtige Stellen daraus

transkribiert.
Im Protokoll vom 15. Februar 1515 berichtete der Zeuge //ans Gerwer,

Untervogt Falkensteins'", wie er im Frühjahr 1514 auf Löwenstein und
Sässeli traf:

Daz «mè die vasszzac/zf. istyefz eznyar, sysyezzfgesz'zz in Mc/aas ifrazzzzers

iznss zao Ba/dsfaZ, da syezzi Gero/dfZöwezzsiezzz «zzzzd/Jerzz/zarf Sässei/in

zao z'nen /omen and/zeit GeroZdgereif: ersjegerz'ffezz in ILe/e/zsc/z/azzd

gan Do// and/zei we/Zezz sc/zwz'zz Zozz/fezz [...].*"

Gerwer zufolge erzählte Löwenstein weiter, wie er von Franzosen gefan-

gengenommen und zu einem lukrativeren Geschäft gedrängt worden sei,

nämlich in ihremAuftrag bei der unruhigen Landbevölkerung Gemeinde-

Versammlungen einzuberufen und dort den Friedenswillen des Königs zu
kommunizieren, de/zzz s/wüsiezzf mz'f dezz /zerre/z zzii zzac/zeze/omezz. Da der

offizielle diplomatische Kanal zur Tagsatzung blockiert war, versuchten
die Franzosen demnach, sich bei den Untertanen Gehör zu verschaffen. S/e
woe/fezzf z'm Zzrz'e/azzdszge/geZzezz, dazsydze Zzer/c/zf [denVertrag] vor/ty/o«
woe/fezz ZzaZfezz."® Zurück in Solothurn, sei Löwenstein/zzr sc/za/i/zesssezz,

/Zern azzdgross rdf zitiert worden. Die im Wirtshaus Anwesenden wollten

von Löwenstein wissen, wie deren Reaktion ausgefallen sei. Jener blieb

vage: esgeva/f eii/zc/zezz azzzzd eii/zc/zezz zzzf."' Näher ging er darauf anschei-

nend nicht ein."® Löwenstein wünschte von den Gästen sogleich, daz mazz

354 Hans Gerwer, bzw. Gerber, amtete zwischen 1506 und 1524 als Untervogt. Vgl.
Sigrist, Balsthal, 339.

355 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 120.

356 Ebd., 121.

357 Ebd., 122.

358 Denkbar wäre hier allerdings, dass der Schreiber gewisse genannte Namen
von Ratsherren unterschlug.
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/m ein gemez'ncZ woeZZe samZen zwo RaZzZsZaZ. Diese erfüllten den Wunsch

nicht, da dies andernorts auch nicht geschehen sei. Sie verlangten Bewei-

se. Do èegerZe er eins ozZer .zwe/er, zZz'e mit im Zzzmn [nach Dijon]/aerezzZ, so

woeZZe er sin /ürge&e« war mac/zen zzncZ eZarzzmZz izrie/f zznzZ szgeZ bringen,
in sz'nem cosZen. Sein Blick fiel auf den anwesenden Sässeli. Dieser wollte

jedoch nicht mitgehen ohne offiziellen Auftrag von einer^zznZzengemeinrZ

zZorgeorzAzeZ. Einige der Anwesenden hielten dagegen, dies sei unnötig.
Hätten sie - im Gegensatz zu Sässeli - nicht derart viel Arbeit, so würden
sie gerne mitreiten. Schliesslich wurde Sässeli von der anwesenden «Ehr-

barkeit», also Vertretern der vermögenden ländlichen Führungsschicht
Balsthals, zum Ritt gedrängt, ohne zuvor die Meinung der übrigen Bevöl-

kerung abzuwarten: Do MZenZ zZz'e erZzer ZzzZe GeroZzZezz zz/mzZ ozzc/z Rerzz/zar-

Zezz, cZas s/z/ie war/zez'Z/zarass Zzräc/zZezzZ zzzzzzzZ zZorzzmZz vom Zcizzz^seZZzer Zzrie/f

zzzzzZsigeZ. Ein Bernhard Gerwer"® ritt als Begleitschutz"" mit, als ihm zuom
mz'zzsZezz ez'/z mazzoz/Z soZzZ"' versprochen worden war. Löwenstein gaben
die Dorfoberen zu verstehen, nicht mit leeren Händen zurückzukehren,

er müsse dies sozzsZ zzeZzeZ ezzZgeZZera.®* Den Reitern empfahlen sie, sich zu
beeilen, damit sie schon bald den ezcZZgrzosserc zzzo Zzerz'c/zZezz wüssten, was

s/Zzräc/zZeaZ. Sie erhofften sich, bei künftigen Verhandlungen mit der Ob-

rigkeit aus besserer Stellung auftreten zu können.

Auf dem Rückweg in ZVuweaZmrg gewarnt, er werde bereits von ge-
wissen Obrigkeiten gesucht, machte Löwenstein kehrt und verblieb in
Frankreich, während Sässeli Halt in der Stadt Solothurn machte. Wie die

Grossräte RezzzZz'cZzZMazzasZzR, DazzsDoZzezz und derAltrat//aasRz'enZzarZ am
9. März 1515 zu Protokoll gaben, beredeten Mannslib und Sässeli vor zZer

sZaZZ"® einen Pferdehandel. Sässeli hätte im Auftrag Löwensteins ein Pferd

für zwölfKronen kaufen sollen. In dem Moment kam Dans Zz'en/zarZ zZer aZZ

rdZ, zzzo zZezz sc/zzz/zZer«, voa sz'aer maZZezz zZarzzzo. Gefragt, woher er gerade

komme, zZo spröc/zeRera/zarZ [Sässeli]: er Zcöm vowDjpozz. Neugierig fragten
die beiden Städter, wer ihn dorthin geschickt habe. De/m er zzzmzZ azzzZer, zZz'e

mz'Z zZezzezz zZzzzge« amZzgzeagea, macZzZezzZ aas [den Räten] ezzz gross aaraow

gegera arzasera ez'cZZgzzossewz; wazzzZ sj [Sässeli und die andern Leute] vozz

359 Nicht zu verwechseln mit dem Zeugen Hans Gerwer.
360 Gerwer war ein erprobter Krieger und hatte wohl eine entsprechende

Erscheinung. In der Schlacht von Novara 1513 hatte er ein Fähnlein erobert
und wurde vom Solothurner Rat dafür belohnt. Vgl. Lechner, Nachklänge, 123.

361 StASO, Ratsmanual 1509-1516, A 1,4, 252.
362 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 123.
363 Ebd., 124.
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DaZds/aZ «««d dze «sser rfem Goew w«rde«Z a« das/aer die zzzzrzzewzgosfezz

gesc/zeZzZ.* Der beträchtliche Druck Berns und der anderen Eidgenos-

sen auf die Solothurner Obrigkeit widerspiegelt sich in dieser Aussage.

In Sässelis Antwort findet sich denn auch prompt der Grund für Berns

Nervosität. Do s/zräc/ze Rerra/zarZ; er wäre zzz'Z aZZez'a vozz den a««ser« /zz'zz

z'zz gesc/zicA:Z, soazzders ozzc/z von zznnser ez'dZgnossenn von Dem zznd Zazer«
ZäZen. Weiter ausgefragt, gab Sässeli stolz an, er ZzröcZzZe èrz'e^vonz ZzerZzog

vonDozzrèon, zum Beweis, dass der König den Dijoner Vertrag halten wolle.

Da bereits Abend war, suchte Sässeli den Rat der beiden, ob er in der Stadt

sicher sei oder ob er seinen Weg gleich fortsetzen solle. Ihrer Aussage

fügten die Befragten die Mutmassung hinzu, dass sich Sässeli weniger vor
den Städtern fürchtete, so««ders aZZez'n vor den ZandsZäZen. Diese könnten
ihm übel nehmen, dass er den Ratsherren vor ihnen Bericht erstattete und
ihm den Vorwurf machen, er sei ein ZzederZ/zaZZzer, zznnd znoecZzZen z'nz den

ZzaZs aZzsZec/ze«. War Sässeli demnach ein Doppelagent? Jedenfalls fühlte
er sich offenbar sicher genug, um z'n Dans Zie«/zarZz /zzzoss zzzzw Zöive«®

einzukehren, das vermutlich ausserhalb der Stadtmauern lag. Inzwischen
meldeten der Wirt und Mannslib das Gehörte dem sc/zaZZ/zez'sse« DaZzen-

Zzerg. Diesem war die Angelegenheit jedoch angesichts der politischen Lage
offenbar zu heiss, um darin involviert zu werden. Do sprec/ze der sc/zzzZzZzez's

/zerr DdZzenZzerg": ZZeZZe Dern/zarZ «eiswas Zzrze//en ez'n Za«dZsc/za/fZ äeraere«,

des näzne er sz'c/z «z'Z an, z'n ansec/zen der grosse«« ««raowe«, darin« wir
der z/Z zwz'Z der ZandZsc/za/fZ sZanden. Während nun Lienhart nach Hause

ging, kehrte Mannslib z«o den se/zznz'den ein, wo er zzzo nac/zZ geesse««.
In der Stube derjenigen Zunft, die mit ihren Exponenten Stölli und Ba-

benberg für ihre frankreichfreundliche Gesinnung besonders bekannt
war®, verbreitete Mannslib sogleich die Neuigkeit: er Zcänze von Dern/zarZ

SässeZi; der /cänze von D/yo« annd äräc/zZe gaoZe znére, daz der /cizng ivoeZZe

den/rz'den ZzaZZen vor D//'o«. Danach ging er weiter zzzzn Zöwen, wo er mit
Sässeli vorerst weiter über den Pferdekauf verhandelte. Der Handel kam
schliesslich nicht zustande, doch sprachen die beiden asser der sZaZzenzazn

Zoewen über den französischen Brief, wo ihn Sässeli fragte, o/z er weZsc/z

Zoende Zäsen. Dies verneinend bot Mannslib Sässeli an, in der Stadt jeman-
den zu finden, der den Inhalt zu entschlüsseln vermöge. Sässeli gab ihm
den Brief und sagte,7a, es gaZZe z'zzz gZic/z, oZz sc/zo« aZZ zzzz'zz /zerre« die Zzrie/f

364 Ebd., 124 f.

365 Ebd., 126.
366 Vgl. Koch, Kronenfressser, 166.
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Zäse/zä, sow/// äaz er wzäer zao sz'/ze/z Zza/zäe/z Zcä/zze; er äoe/^/fZe sasZ /zz'Zga/z

.Sa/äsZaZ zz/z/zä Zzez/zz Zco/zze/z.' Mannslibs Suche führte ihn vorerst z/z sz/zs

veZZers/Za/zsDoäe/z Zzzzs's', zu dem Grossrat also, der die Wirtschaft führte,
welche in den Seckeimeisterrechnungen als Zusammenkunftsort der Räte

auftaucht. Zusammen wandten sie sich an den zz/zäersc/zrzäer, doch dzz

Zco/zzZe/zZsyes zz/Zäry zzz'Z versZä/z zzoc/z äzzrzzss Äoz/ze/z. Do spräc/ze Z/a/zs Doäe/z:

wo/ zz$ jcz'r we/zä //zz/z veZZer, äe/z sZaZZsc/zrzüer, zz/fzze/zz/zze/z zzsser äezzz fte/Zz

zz/z/zä we/zä wässe/z, was äarz'zz/z sZa/zäe.*"' Hans Sériant, der Stadtschreiber,
beschwerte sich über die nächtliche Störung zz/z/zä aZs er äe/z ärz'e/f/äse, äo

/azzäezzZ sy, äaz Gero/äs reä a/z/zä äer Zzrz'e^è zzz'Z gZz'c/z sZä/zäe/z a/z/zä äaz äz'e

eräer ZäZe aZZezzZ/zaZZze/z ver/ärZ wuräe/zZ.* Daraufhin informierte Mannslib
Sässeli und gab ihm den Briefzurück, MZjäersyez'/zz [dem Zeugen Mannslib]
zzz'Zzewässezzzz.

Trotzdem brachte Sässeli den Brief daraufhin an eine Gemeinde-

Versammlung nach Baisthal, wie wiederum Hans Gerwer zu erzählen

wusste. Dort Zco/zä z'/z [den Brief] zzye/zza/z Zäse/z; äara/z ZzaZ ez'/z gez/zez'/zä /zz'Z

ez'/z geva/Ze/z.*" Sässeli stellte die Vertrauensfrage: Do re/Z Der/z/zarZ a/z/zä

üegerZe a/z ez'/zer ge/zzez'/zä, oza/z soe/Z z'/zz ra/ea, oä er vo/z äer sac/z soe/Ze

reäe/z oäer sw/ge/z, oäer wze es zaeagevzeZe. Die am Briefhängenden sieben

Siegel machten den Landleuten jedoch Eindruck genug.* Die Gemeinde

entschied, hinter Sässeli zu stehen, wenn er denn die Wahrheit rede. Wie

aus den Befragungen ersichtlich wird, wurden in dieser bewegten Zeit fast

täglich Gemeinden abgehalten zur Beratung. Boten zirkulierten zwischen

Löwenstein in Frankreich und Sässeli in Baisthal und damit auch jener
ominöse Brief. Zwei dieser Boten wurden in Grandson aufgehalten u/z/zä

/zzz'Zäe/n se/äe/z ärze/fga/Z-Ser/zge/aerZ.* Bern schickte die beiden Boten mit
zwei Ratsherren nach Solothurn, wo wiederum zwei Räte bestellt wurden,
damit die Sache vor einer weiteren Balsthaler Gemeindeversammlung
geklärt werden könne. Die von den Obrigkeiten erbetene Versammlung

367 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 126f.
368 Ebd., 127.

369 Ebd., 127 f.

370 Dies sagte der Grossrat Hans Doben in der zweiten Kundschaft, aufgenommen
am 9. 3. 1515, aus. Vgl. Lechner, Nachklänge, 123. Es ist eher unwahrschein-
lieh, dass der französischkundige Sériant dabei log, denn die Räte hätten
daraus ihrerseits wohl politisches Kapital herauszuschlagen versucht.

371 Ebd., 128.
372 Auf die Wirkungskraft der sieben Siegel, die den Inhalt des Briefes zweitrangig

erscheinen Messen, geht Teuscher näher ein. Siehe Teuscher, Erzähltes Recht,
123 f.

373 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 129.
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fand noch vor dem 11. März 1514 statt. Der eine der dort erscheinenden

Solothurner Räte war wahrscheinlich Peter Hebolt?" Die Delegation wollte
den Landleuten zureden,

daz sj von /rem/äraemmeß stae/zdezz, so Gero/d and Fera/zart Sasse//

men///rieften Zzettent; denn der Frantzosen va/sc/z and Z/s/ wer so gross;
denn sj ZzeZ/end/ geme/nen ez'd/gnossen [den Vertrag von Dijon] zao

gesagt and n/Zge/za/Zen; [sie, die Balsthaler] znoec/zten wo/ gedenc/cen,

daz sj [die Franzosen] z'nen oac/z nä/z/Z ZzzeZten.'

Derart dürften wohl vor allem die Berner gesprochen haben. Deren Posi-

tion wurde an der Gemeinde weiteres Gewicht verliehen durch ein vom

Zeugen Gerwer erwähntes Schreiben der Tagsatzung, das a/T dze seZZze

stand' in Baisthal eingetroffen sei. Während nun die Obrigkeiten den

Standpunkt vertraten, Löwenstein und Sässeli wärenZ ver/ogen, verdorben
ZüZ annt Zrz'Zzen verräZersc/z Zag/nen, entgegnete der ebenfalls dort anwe-
sende Sässeli kühn: ILeZer reZZ, daz er Verräters Zagznen trz'Zze oder Zag/nen

/ärgeäe, der Zagz, er were venner oder sc/zu/t/zes oder wer er wäre, aZz e/n

Verräters Zagner; dann ergeZze dze warZze/t/är. In die Ecke gedrängt, lieferte
Sässeli den stolzen Herren vor allen Versammelten ein imponierendes
Wortgefecht und versicherte in aggressivem Ton, er bestehe vor jedem
Verleumder zn/t rec/zt oder nz/Z der /zand ez'nen nac/z dem andern. Ähnliche

Auftritte hätte Sässeli dann, so der Zeuge Hans Gerwer'", in MZZesow,

Färse, LZertzogen Rac/zse and Wangen z'n Lazerner annd Ferner geZz/ett

wiederholt, bevor er wieder nach Dijon zurückgeritten sei. Die zu jenen
Gemeindeversammlungen erhobenen Kundschaften Berns und Luzerns

bestätigen dies.

Kein Wunder also, avancierte Sässeli zum meistgesuchten Mann in
der Eidgenossenschaft. Auffallenderweise machte Solothurn allerdings
vorerst wenig Anstalten, ihn unschädlich zu machen. Erst aus Rechtfer-

tigungsgründen gegenüber den Miteidgenossen erliess auch Solothurn
einen Haftbefehl. Gleichzeitig instruierte die Stadt ihre Vertreter, sich an

weiteren Tagsatzungen verstärkt für einen baldigen Friedensschluss mit
Frankreich einzusetzen. Es scheint, die Solothurner Räte hätten in der

374 Dass Hebolt offenbar anwesend war, schliesst Lechner aus der Seckelmeister-
rechnung 1514, 106. Vgl. ebd., 129.

375 Zitiert nach ebd., 129f.
376 Zitiert nach ebd., 130.
377 Neben Hans Gerwer sagten laut Verhörprotokoll gleichermassen auch Niclaus

Brunner, Anthonj Fyninger, Uolli Meder, Hans Slosser und Mathis Probst aus.
Vgl. StASO, Ratsmanual 1509-1516, A 1,4, 249, 254, 259.
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Sache ein Doppelspiel getrieben. Durch die Zitierung Löwensteins vor die

versammelten Räte und das nächtliche Treffen Sässelis wussten sie, was
die beiden vorhatten.

Wahrscheinlich befürwortete die Ratsmehrheit das Unterfangen tat-
sächlich, von welchem sie sich ihrerseits einen gewinnbringenden Frieden

mit Frankreich versprechen konnte. Andererseits musste das offizielle
Solothurn in der Folge dem Druck des mächtigen Bern wenigstens so weit
nachgeben wie unbedingt nötig, um gegenüber seinen Bündnispartnern
nicht weiter in Misskredit zu geraten. Wenigstens ein vordergründiges
Entgegenkommen war der Diplomatie geschuldet. Solothurn spielte auf

Zeit, auf den Frieden mit Frankreich hoffend, der neue Tatsachen schaf-

fen würde. Dass Löwensteins Mission dazu führen würde, weitere offene

Aufstände von grösserem Ausmass zu provozieren, hatten die Räte wohl
nicht vorausgesehen. Gegenüber ihren Untertanen wollten sie sich keine

weitere Blosse geben und Ungehorsame, die sich weigerten, den Bürgereid

zu leisten, sogleich hart strafen.

6.3. Luzerner und Berner Untertanen
UNTER DEM EINFLUSS SÄSSELIS

Die Luzerner Kundschaften zum Fall «Löwenstein und Sässeli» befinden
sich heute, wie bereits erwähnt, in den Staatsarchiven Bern und Basel-

Stadt. Die Berner Kanzlei hatte die eigenen mit den Luzerner Protokollen

ergänzt, die sie zuvor angefordert hatte. Basel sammelte die Kopien beider

Orte zuhanden des Gerichts in Ensisheim. Heute sind sie im Staatsarchiv
Basel-Stadt in einem Dossier geordnet, das alle möglichen Dokumente

zum Dijonerzug 1513 enthält.
Auffallend ist in den darin enthaltenen Erzählungen, dass der an-

geblich von Sässeli gebrauchten Rhetorik viel grösseres Gewicht gegeben

wird als in der Niederschrift Solothurns. So tauchen in den losen Papier-

bogen dieselben Argumente gegen die Obrigkeiten auf, wie sie gegen die

im Sommer 1513 angegriffenen Pensionennehmer verwendet wurden. Aus

den Grafschaften Bipp, Wangen und Willisau wurde allerorten explizit
berichtet, das Hauptargument Sässelis sei, dass der König die Landschaft

um Hilfe zum Friedensschluss ersuche, weil die Stadtherren viel mehr
Geld verlangten, als er im Dijoner Vertrag zugesichert hatte. Exemplarisch
sei hier auf die Berner Version der Luzerner Kundschaften in Willisau,
aufgenommen am 5. März 1515, verwiesen, wo es etwa heisst,
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der Azzmg/zz'e/Ze sy [die Abmachung] gem, soy'sZ dero vz'Z dz'e da/;eosz'o«
uzzd ver/egen [rückständiges] ge/Z/zez'sc/ze«, yn der ez'dgnosc/zzz/fZ das es

me Z>rec/zZ, dann dz'e Zzrz'c/zZ wz'(sdzj, das z'sZ aèer ad z'zz des Zcumgs vermo-

gen azzd wenn das nd were so wo/de der /czznzg dz'e ürz'e/ztgern Zza/Zezz."®

Diese Formel wird fast wörtlich mehrmals wiederholt, wohingegen in den

ausführlichen Solothurner Kundschaften etwa vongienszonen nie explizit
die Rede ist.

Laut Aussage trafen die befragten ersaznen i?aotec/zz ze //asswd und

Z/o/y Zenngen Sässe/z erstmals an jener grossen Balsthaler Gemeinde-

Versammlung. Zusammen mit dem später hingerichteten Mz'esc/zZm/z/er

waren die Willisauer dorthin beordert worden von ihren empteren, die in
Luzern von Sässelis Umtrieben erfahren hatten, um ze er/cozzoeo was daran

szg*A Als sie nach Baisthal kamen, da werezzd eüezz vz'Z /ZzZ da, dazm dz'e von
So/oZ/zurzz warezzd da, das sz'c/z dz'e ezgzzezz ZzzZ wo/den aMozz^fen azzzzd da sa-
me/Zezz sy ô/zezzd vz'Z zao same/zy'n ez'nem sa/, and wer da wo/Z der moc/zZ zao
Zosezz," Über die Reden Sässelis gaben die Willisauer nichts Genaueres zu
Protokoll, nur die obige Formel gegen die gierige Obrigkeit. Sässelis Auf-

tritt hatte jedoch grosse Wirkung aufdie Delegation, denn als die Vertreter
wieder nach Willisau kamen, Zzan/zd [sie] das azz dz'e eznpZer Zzrac/zZ. Da sz'zzd

dz'e ezzzpZer ez'zzs wordezzzz, sy we/Zezz zao Sursee zao sazzzea Cornea aazzd sy [die

drei] soe/Zezzdversc/zzz/ferz, das er [Sässeli] dar/come, so we/Zendsy/osen, was

er Zzrz'zzg.*" Ruotschi und Uoly Müller seien daraufhin mit Sässeli und zwei

weiteren Männern nach Sursee geritten, wo Sässeli seinen Vortrag wie-
derholte. Zu der Gemeinde in Sursee wusste Uli Steiner mehr zu erzählen.

Ihm zufolge hatte dort einer von Sässelis Kumpanen die Erzählung von

Dijon vorgetragen, wiederum rechtfertigend mit der Rede über gierige
Ratsherren, so ist dero so vz'Z, dz'e dapezzsz'ozz Zzez'sc/zeazf'und der anschlies-
senden Versicherung der Franzosen, dem Briefmit szzèezz szgeZ. Doch auch

in Sursee konnten die sc/zrz'ôer den Inhalt zzz'Z Zesezz, woraufhin auch diese

Gemeinde mehr Beweise verlangte und Sässeli sich abermals empört gab.

378 Zitiert nach Spettig, 133. Die von Augustin Clugkammer niedergeschriebene
.Luzerner Kundschaft vom 5. März 1515 wurde in Teilen bereits von Lechner
transkribiert. In den beiden Archiven haben die Schriftstücke die Signaturen
StABE, UP 38 (A V 1402), Nr. 122; StABS, Politisches, M2, Nr. 41.

379 Zitiert nach Spettig, Zwiebelnkrieg, 132.

380 Ebd., 132 f.

381 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 131 f.
382 Zitiert nach Spettig, 133.
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Der Zeuge Steiner implizierte, bestätigt von weiteren Befragten,
Sässeli sei ein Söldnerwerber, indem er angab,

begert Sessefi u/zzzc? die so èj im icarezzri, das man ze/zezz oder zwemt-

zzg, vzertezg oder /zaadert mazz zao geZzezz soede z'zz sz'zzem costezz, zz/zzzd z'e

me z'e /ze/zer azzzzd/zzzde mazz es zzz't wie er/aergeizezz /zaiz, so soede mazz z'zz

azz ez'zz ast /zezzc/cezz, oid im dezz Aroß^'aZz/zowezz oder vier Zez'Zezz.

Warb Sässeli tatsächlich direkt Knechte für den französischen König, die,

erst einmal nach Dijon gelangt, den Solddienst nicht hätten abschlagen
können, oder übertrieb der Zeuge masslos? In den Berichten aus Solothurn

war jeweils von höchstens einer Handvoll Leuten die Rede. War Sässeli

zum Zeitpunkt der Befragung zum Sündenbock avanciert? Unter den hier

befragten acht Zeugen handelt es sich laut Spettig fast ausschliesslich

um lokale Amtsträger der Grafschaft Willisau, die allesamt am Vertrags-
schluss vom 20. Oktober 1514' zwischen Willisau, Entlebuch und Luzern

beteiligt gewesen waren."Auch sie standen bei den Luzerner Obrigkeiten
im Verdacht, zu den Aufständischen zu gehören, was sie ja auch nach der

gemachten Aussage nicht recht abstreiten konnten. ImJanuar 1515 waren
mehrere ihrer Gefährten in Gefangenschaft geraten und hart bestraft
oder gar getötet worden. Mieschbühler war flüchtig. Die hier aussagenden
Rütschi und Nielimann waren erst am 31. Januar aus der Gefangenschaft
entlassen worden.'® So war diese Kundschaft eine Gelegenheit, sich aus
der Schusslinie zu nehmen. Sässeli musste ja erst von den ezzzpZezvz bestellt
werden; die Initiierung der Versammlung von Sursee ging nicht von ihm
selbst, auch nicht von der Mehrheit der Luzerner Ämter aus, sondern
bloss von deren Führungsgruppe, zu der die hier vernommenen Zeugen

gehörten. Die unter Druck gesetzten Zeugen hätten also Gründe genug
gehabt, bei ihrer Befragung nicht nur die Wahrheit zu sagen. Auf der
anderen Seite kann Sässeli seine Polemik tatsächlich derart den lokalen
Befindlichkeiten angepasst haben. Dort war 1513 schliesslich eine ähn-
liehe Kampfrhetorik verwendet worden, die vor allem das Feindbild des

383 Dabei dürfte es sich «um eine Konkretisierung der im Vertrag vom 21. Juli 1513

festgehaltenen Wiederherstellung des alten Herkommens der Landschaft
handeln». Spettig, Zwiebelnkrieg, 52.

384 Vgl. Spettig, Zwiebelnkrieg, 131: «Von den acht hier aussagenden Personen
sind Ruedi im Holz, Ueli Achermann und Hans Nielimann mit Sicherheit als
Sechser des Amtes zu erkennen, während dies bei Ueli Zenngen, Hans
Santweg und Hans Kiener nicht auszuschliessen ist. Ueli Stiener ist als Bürger
von Willisau nachweisbar, wo er dem Rat angehörte und möglicherweise das
Amt des Sechsers der Stadt ausübte.» Zu Sechser siehe HLS, Sechser.

385 Vgl. Spettig, Zwiebelnkrieg, 132.
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gierigen, rücksichtslosen Pensionenherrn zeichnete, um «die Bildung von

Gegengruppen [zu] rechtfertigen»®.
Von ähnlicher Rhetorik ist denn auch die von Bern bereits am 10. April

1514 aufgenommene Kundschaft geprägt. Von Sässelis Ziel Wangen be-

richtete ei« /fa««s von Sa«Z GaZ/e««, wie dieser verkündete, cZie Zzozz/zZZaZ,

«««cZ cZie erZeZZ«y« cZer eirZZg«oscZza/Z Zzi«eZer« die sacZz, da«« si ivöZZe«« viZ

so'ZcZ a«cZ manger 150 so'ZcZ ZzaZze««.' Fast identisch findet sich diese Satz-

konstruktion in der Folge mehrmals wieder. Dem Zeugen zufolge verlang-
te Sässeli von ei«emgricZzZ ezn man zaogeZze««, die mzZjm Zzi«/«ga« Disio«

riffenn, das gaiZ caorezc/zenn. Eine entsprechende Zusage von Begleitper-
sonen habe Sässeli bereits von Luzerner Untertanen erhalten. Wäre der

yzrodsZ und sz'n amman nicht dagegen gewesen, hätten die überzeugten
Wangener Sässelis Wunsch entsprochen. Offensichtlich klapperte Sässeli

in der Gegend ein ivirZzZms nach dem anderen ab. So wurde er auch in
Jegenstorf, Burgdorfund Bipp angetroffen. Es ging sogar die Rede, Sässeli

habe einen ZzoZZ von Zürich, der auch in Dijon gewesen sei, nach seiner
Rückkehr zu dem scZmZzZzes von LZaZZrviZ geschickt, um diesem in Sässelis

Namen eine Hauptmannschaft anzubieten für den Fall, er gebe dem Zc««g

ei« g/eif, damit der/rid gemacht werden könne. Die Aussagen erinnern
stark an diejenigen der im Sommer 1513 befragten Ratsherren, denen die

unerlaubte Söldnerwerbung angelastet worden war. Hatten die Franzosen

mit Sässeli tatsächlich «ebenso [einen] Pensionenausteiler wie Agent in
public relations, der die ländlichen Gemeinden bearbeitete] »° gefunden,
wie Groebner vermutet? Sässeli und Löwenstein sollten die im Vorsom-

mer geschlagene Lücke im Klientelsystem des französischen Königs wett-
machen, indem sie auf die erstarkte Landschaft den Einfluss ausübten,
den sie in den Herrschaftszentren eingebüsst hatten.

In einer weiteren, undatierten, Kundschaft Berns, die wahrscheinlich
erst im Frühjahr 1515 aufgenommen wurde, wird wiederum das Argu-
ment rier a/Ze« versässene« /zensioaen" heischenden Ratsherren in den

Vordergrund gerückt. Zeugen wussten zu berichten, wie Sässeli in Bipp,

Wangen und Herzogenbuchsee - in Wirtshäusern, bei Speis und Trank,
oder auf Plätzen vom Pferd herunter - verlauten liess, da von den Haupt-
leuten eZf/ic/z zäc/zen so/dz ZzaZze« rvo/Zie«, begehre der König «z'ZZ iviZZer

386 Teuscher, Bekannte, 189.

387 StABE, UP 53 (A V 1418), Nr. 69.
388 Groebner, Geschenke, 175.

389 StABE, UP 53 (A V 1418), Nr. 75.
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dan/ür tten gemeyaen man ze tarnen, une? was im tterse/ô /zyesse, <ias

warrfe er erstatten. Die bereits bekannten Erzählungen wiederholen sich.

Detaillierte Ereignisschilderungen bleiben dabei aus. Hier scheinen den

Schreiber ausschliesslich der Handlungsort und der Wortlaut von Sässelis

Reden interessiert zu haben, die er fast buchstabengenau jedem Zeugen in
den Mund legt. Aus heutiger Sicht war die Befragung schlicht eine Farce:

Möglichst viele Zeugen wiederholten ausschliesslich die Details, welche

einer Verurteilung Sässelis Vorschub leisten sollten. Bern wollte an Sässeli

ein Exempel statuieren.

6.4. Auf der Flucht
Die Obrigkeiten in Bern, Luzern und Solothurn waren noch fast das ganze
Jahr 1514 hindurch damit beschäftigt, ihre Untertanen zu beruhigen.
Weitere lokale Befindlichkeiten sollten in Verträgen ihren Niederschlag
finden. Solothurn kam etwa mit seinen jurassischen Gemeinden Dornach,
Seewen und Büren, die als Exklave vom Rest des Territoriums abgeschnit-
ten waren, erst im September zu einem Abschluss der Verhandlungen.**"
Weiter beschwichtigte Solothurn seine Untertanen mit der Begnadigung
des letztjährigen Anführers Ulrich Straumann von Ölten am 7. September.

Sässelis Umtriebe mögen die Unruhen zwischenzeitlich wieder ange-
facht haben, indem er das Misstrauen gegen die Obrigkeiten schürte. Die
ländliche Oberschicht benutzte Sässelis Agitation jedoch schlussendlich
bloss für ihre Ziele, die Stärkung ihrer lokalen Machtbefugnisse. Den omi-
nösen Brief mit den sieben Siegeln konnte Sässeli nach kurzer Zeit nicht
mehr als Beweis anführen, da seine Glaubwürdigkeit widerlegt schien.

Bern erreichte an der Tagsatzung vom 27. März 1514 den eidgenössi-
sehen Beschluss, «den Sässelin und Löwenstein gefangen zu nehmen, wo
man sie betreten mag»"". Der für vogelfrei erklärte Balsthaler konnte sich

seines Lebens nicht mehr sicher sein.

Mit dem Solothurner Verhör vom 17. Februar 1515, in dem über ein

Dutzend Zeugen in der Herrschaft Falkenstein befragt wurden, ist ein

ungewöhnlich lebensnah anmutender Bericht erhalten geblieben, der in
sozialhistorischer Hinsicht äusserst spannend ist."""

390 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 700.
391 E. A., Bd. 3, 781 f).
392 Zu dieser Zeugengruppe gehören Hans Gasser, «Kleinhans Gasser, Bendicht

Boner, Hans Bogkli, Hans Vogt der Schneider, alle von Laupersdorf; Heini
Vogtz und Bendicht Vogtz von Matzendorf; Hans Toeuppi, Kleinhans Müller,
Lienhart Schluomscher, Hans Slosser von Balsthal; Mathis Aeschi, Turss
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Der Zeuge Hans Gasser, Wirt in Baisthals Nachbargemeinde Laupers-
dorf, wollte im Juli 1514 einen inzwischen total verängstigten Sässeli be-

wirtet haben. Zuerst sei an ez'/a so/zu/ag - das christliche Arbeitsverbot

galt für das Gastgewerbe offenbar nicht - ein Gefährte Sässelis erschienen,

um sich zu vergewissern, dass der Gastort sicher sei. Der Wirt beruhigte
diesen, er wisse nichts von einem Haftbefehl une? mein nz'Z, z/az zn ienzan

/ae/ze. Am Abend erschien daraufhin Sässeli mit vierundzwanzig guoZer

gese/Zen und ässen mit einandern ze nacht. Gasser fragte, wie die Zeche

aufgeteilt werden solle. Sässeli zahlte für alle und gab auch den Grund
dafür an: z'c/z wz'ZZ eZz'ese urZe Zzeza/en unnzZ Z/z'ZZen üc/z [die Anwesenden] a/Z

undJeden z'nsunders, wo z'r znz'nenJenanZ ge/zoerenZ gedencicen, duz z> daz
ZzesZ dar zuo reden weZZenZ, donzz'Z z'cZz wider zuo gnaden /nag Konzen gegen
znz'nen Zzerren den ezz/Zgnossen.®® Den Wirt liess er wissen, er müsse bald

fort, und meinte, z'cZz Z/in nz'eznan sz'c/zer, unnd woeZZe goZ, daz z'cZz nz'Z zne

wzzsZe denn ein J/Zaiz der sZuZzen w/Z, do z'c/z sz'c/zer were, do woeiZ ic/z gern
Z/Zz'Z/en. Daraufhin sei er nez'swo in ein sc/zizr Zzgen gegangen und bezahlte

anderntags vorsichtshalber auch gleich das znorgenZZ/roZ für jedermann.
Mit offeriertem Essen und Trinken wollte er die Nutzniesser zu Komplizen
machen und sich vor einer Auslieferung schützen. Sässeli liess niemanden

für sich selbst bezahlen. So hielt er etwa Hans Töuppi vom Zahlen ab,

worauf dieser ihn verwundert fragte: ZieZzer, waru/nZz ZzezaZsZ du diss zzrZzT®"

Daraufhin wiederholte Sässeli: es sind aZZesguoZgeseZZen, darunzZz das sj
das ZzesZzuo znz'nen sacZzen reden. Die Gesättigten baten ihren Gönner, daz

er inen ein sZzzgÄ; oder zwej sang vonz Zied von ZVawerra.®®

In seiner schwermütigen Stimmung wurde Sässeli von einem Mathis
Aesch gefragt, ob er ein Söldnerwerber sei.®® Der Gehetzte winkte ab: 0
nein, z'c/z Z/eger z'r [der Kriegsknechte] nz'Z, war woZ z'c/z znz'Z z'nen, es z'sZ znz'Z

Aeschi, Gilg Hammerschmid, Hans Gasser aus der Klus». Lechner, Nachklän-
ge, 149. Das Verzeichnis der Zeugen steht in StASO, Ratsmanual 1513-1517,
A 1,6, 249 und 260. Das Verhör ist zu finden in StASO, Ratsmanual 1509-1516,
A 1,4, 254-258.

393 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 150.

394 Ebd., 151.

395 Es sind zwei vielstrophige Lieder über die Schlacht bei Novara (1513)
überliefert, in: Liliencron, Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13.

bis 16. Jahrhundert, Bd. III, 1867, Nr. 275, 276.
396 Söldnerwerber waren dafür bekannt, dass sie in Wirtshäusern nach Leuten

suchten, die sie dann mit einer offerierten Mahlzeit oder dem Verdingwein zu

verpflichten suchten. Ein ähnliches Beispiel ist dasjenige des Bendicht
Gugger, der sich vor Gericht verteidigte, man habe ihn «nur deshalb fälschli-
cherweise tür einen Söldnerhauptmann gehalten, weil er in Dorfgasthäusern
Wein spendierte». Teuscher, Bekannte, 194.
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wir zm'Z, zzzzä zzzoec/zt z'c/z äe/zez'zzzezz ZzZz'Zzezz a/s zzewer ez'zzer, so woe/t z'c/z

azzc/z zzz't ezzweg. Indem er auf den von den Landleuten erwogenen zweiten

Dijonerzug zur Eintreibung des versprochenen Geldes anspielte, wandte
sich Kleinhans Gasser während des Frühstücks provozierend an Sässeli,

wobei er dessen verzwickte Lage auf den Punkt brachte. Um herauszufin-
den, wo Sässelis Loyalitäten im Ernstfall stünden, sprach er zu ihm: äzz

Zzz'st zzzz eizz/razztzos; wir weräezz äezzz Äizzzgzzzo setze« zzzzä efwo/är eizz statt
Zegezz; äo ivzrst äzz zzzzs eZze« rec/zta" Dieser gebürdete sich angesichts der

Drohung als Patriot:

äes zzzzzoss got eräzzrzzzezz, zzzzä wezzzz es sic/z aZso ZzegäZz, z'c/z woe/t zzs/zz'zz

yàZZezz zzzo äezz ez'äfgzzossezz zzzzä soeZt ic/z wüssezzzz, <taz man zzzz'r zzzzgezzäs

soZt äezz /co/yZ'aZz /zôwezz.

Die meisten Landleute der Gegend schienen sich tatsächlich mit Sässe-

Ii, der sich offenbar mehrere Tage in der Gegend aufhielt, solidarisiert
zu haben und boten an, ihn zu verstecken oder ihn auf seiner Flucht zu

begleiten. In den Aussagen schwingt dabei bisweilen auch die Abenteu-

er- und Kampfeslust der ländlichen Bevölkerung ebenso mit wie deren

finanzielle Hoffnungen. Der Schneider Hans Vogt etwawollte seine Arbeit
liegen lassen: «zzzz /zazztwerc/c soZ /zz'e zzzzt; zzzic/z g/zzstef zzzit äir z'zz/zz'zz. Sässeli

hatte zuvor während eines zzzzc/zfzzzdZ den Schneider gelobt und geködert,
als er zu ihm sagte: wäre eizzer äo z'zzzzezz [in Frankreich], äer zz/so werc/cezz

Zcoezzäe o/z äzz, ergewäzzzze wo/ zwärezz aZz vi/ aZz Zzze; äzzzzzz es ist /ceizz scZzzzz-

äer äa z'zzzzezz z'zz äer tätsc/zezz gzzttzzzzg, zier äo werc/cezz /coezzzze aZz äzz. Als
der Schneider ihn nun fragte, was er ihm rate, wollte Sässeli nichts mehr
davon wissen:

zzez'zz, ic/z rat äz'rs zzz't; äezzzz äzz weist, wie zzzz'zz szzc/z stätgegezz zzzz'zzezz Zzerrezz

vozz äezz ez'ätgzzossezz; sy zzzoeciztezz geäezzg/cezz, z'c/z wäre äarzzzzzä Zzie, äaz
z'c/z woeit iczzecZzt ezzweg/zzerezz zzzzzzä two äzzz äzzrc/z zzzz'zzezzt wz'ZZezz zzzzä

ZzZiZz Zzie, äezzzz z'c/z gewzzzzzz sz'zz eizz grossezz zzzzgzzzzst, äezzzz z'c/z zzzzzg zzzzäzzz

zzyezzzzzzzt MZzezz zzzzä Zzizz zzyezzzzzzzt sz'c/zer. Z/zzä zz/Z äz'e äzzge/zoerst, äz'e wyss
äzzr vozz, äaz sjzzzz'r zzz't zzzzc/z zäc/zezztgzzzz Dy/'ozz.'

Sässeli hatte offenbar den Hauptgrund erkannt, weswegen ihn die Eid-

genossen in erster Linie jagten: Der Verdacht der unerlaubten Söldner-

Werbung. Entsprechend lag ihm wiederholt daran, diesen Verdacht zu

397 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 151.

398 Ebd., 152.
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zerstreuen. Laut Amiet waren tatsächlich einige Berner und Luzerner
Knechte aufgebrochen, jedoch in geringer Zahl.®'

Trotz aller Solidarität der Landleute erfuhr der Vogt von Falkenstein
schliesslich von Sässelis Anwesenheit. Aufgrund des Haftbefehls, der am
1. April" abermals bei ihm einging, fühlte sich der Vogt doch noch dazu

veranlasst, Sässeli nachzustellen: do sc/zickZe er Wer A;nec/zZ in/zz'n nnd wo/t

in vßcZzen. Jener wurde jedoch rechtzeitig gewarnt. Heini und Bendicht

Vogt wussten im Verhör zu erzählen, wie sie Sässeli bei Mateezzdo/^fzer
Gißss/züZZen getroffen und ihn gefragt hätten, weshalb er in solcher Eile sei.

Der Gejagte gab an, es seien vier hinter ihm her, die woe/fezzf z'zzzz VßcZzen; des

woeZZe er nz'Zzzze erwarfezz, dezzzz er woeiZe enweg. Die beiden Zeugen wünsch-

ten ihm nicht nur viel Glück, sondern begleiteten ihn des Nachts Zz/ss zz/f

E/zzz'zzgers èerg. [/nnd ßZz sy zzoc/z zzzz'Z z'zzz /zzzz/zzrgz'ezzgezz, Zzz'ss zz/fdze egk, do

dazzcketer z'zzezzgßr/rzMzzdz'c/z, dßzsyzzzz'Z z'zzzgongen wdrenZ"" und wiederhol-

te seine Mahnung, jedem davon abzuraten, ihm nachzuziehen und dass

sie stattdessen dß.z ZzesZzo sz'zze/z soc/zen rede«. Der Verzweifelte erkannte
die politische Dynamik richtig und sah seine Rettung deshalb allein im
Friedensschluss mit Frankreich: ßzzd ZzoZegoZ, daz der/rz'dgezzzßc/zZ wwrde

ßzzd zzzßß zno roewen könze, so Zzo/fZe er doc/z, sin soc/zen worden noc/zgooZ.

Der Bitte Sässelis um wohlwollende Rede über ihn folgend fügten Heini
und Bendicht Vogt ihrer Aussage eine hypothetische Frage hinzu, ähnlich
wie schon früher Kleinhans Gasser. Deren ausführliche patriotische Be-

antwortung - Sässeli durch die Zeugen in den Mund gelegt - mag dazu

bestimmt gewesen sein, die Strenge des Richters zu mildern.

Do/ragZen sj zzz/z: worde ober der/rid nz'Zgeznßc/zZ ßzzzzd dze eydizzossezz

wzder izz/z zogen, wie woeiZesZ dß dic/z den« ZzaZZen? woeiZesZ dß wider
die eydigßossc/zß^Zsiß?Do s/zroc/ze er; o neyn, nz'ezzzer zzze; dezzzz ewezzzz

es sz'c/z ZzegöZz, so woeZZe z'c/z zzzz'c/z eZwo ßzz ein orZZ /zze^gezz nnnd zoo den

eydZgnossenn wzZZen, es wdr zoo ross oder zoo/ooss, wie ic/z znoec/zZe,

unnd soeZZenZ sy znic/z WerZez'Zen nnnd zno /deinen sZög/cen zer/zöwen.

[ZnndoZz zzzßn/«rDy/on oder ein ßndresZßZZzwge, so woeiZe ersic/z/oegen

zz/fdie znnr ßn ein koznZicZz orZ nnnd zzzicZz" ZzinßZzZßssen nnnd soeZZ ic/z

den ZzßZs ßZz/ß//en; nnd oZz znßn znir nz'Z woeiZe ver/roowen, so woeZZe ic/z

399 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 700.
400 Vgl. Lechner, Nachklänge, 141.

401 Zitiert nach ebd., 153.
402 An dieser Stelle wurde im Protokoll der Wechsel zur direkten Rede vollzogen.
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z'«Pers/aP /zype« /zz'«Pres/e« sz'« «««P«zzc/zgege« Per eyP/g«ossc/za/f/ «P

were« «ocP wz'Per s/szzz z«Pe/zez'« wege. - C/««P sc/zzee? a/so z«P wey«e«-
Pe« ozzge« vo/z z'zzezz a««P sprczc/z: Paz got er/zarz«, Paz z'c/z vozz äc/z azzzzP

e«we,g zzzaoss; a««P we«« z'c/z «PgewaPvorc/z/e, z'cP wczeP«P enweg; Pe««

z'c/z «zoec/zf rec/zt [gerichtliche Untersuchung] wo/ er/jPe«. Z7««P we««
z'c/z waes/e acP/ tag vor/zz«, we«« Pz'e e/PPzosse«« /ca«ze«, z'c/z woePe z«z'cP

a« ez« e«P /ao« a««P z'ro warte«, Pa«zz'f z'c/z z«oec/zt zwo z'«e« /co«ze«.

Sässeli brach daraufhin nach Dijon auf. In der Landschaft dachte dabei

niemand daran, ihn aufzuhalten. Später offenbar ins Elsass gelangt,
wurde er von den dortigen Machthabern gefangengelegt, woraufhin sie

in Ensisheim den von der Tagsatzung verlangten Prozess anstrengten.
Es ist erstaunlich, dass die Befragten vor Gericht kein Hehl um ihre

Komplizenschaft mit Sässeli machten. Wussten sie um die passive Haltung
ihrer Obrigkeit oder gar deren Wohlwollen in der Sache? Der Schreiber

Sériant, der den Brief Sässeli als irreführend entlarvt hatte, notierte denn

auch seinerseits nichts Explizites, das jenen vernichtend belastet hätte.
Dies ganz im Gegensatz zu den Verhörprotokollen Berns und Luzerns,
deren vergleichsweise knappe Niederschriften offensichtlich bereits auf
eine Verurteilung abzielten, entsprechende Episoden und Redeweisen

herausgriffen und in Wiederholungen hervorhoben. Ist deswegen keine

Solothurner Kundschaft in Basel oder Bern überliefert, weil die Berner eine

solche gar nie weiterleiten liessen, weil sie befürchteten, die angezeigte
Reue und absolute Vaterlandsliebe Sässelis würde eine strenge Verurtei-
lung verhindern?

6.5. Das Urteil
Der verantwortliche Richter in Ensisheim kam bereits im März 1515 zu
einer Urteilsfindung. Eine Verkündung des Richtspruchs wagte er jedoch
offenbar nicht ohne Zustimmung der Eidgenossen ergehen zu lassen. Das

früher erwähnte Schreiben Höltzlis vom 17. März 1515 enthielt nämlich
bereits das Urteil. Adressiert an die rate/zoPe« Per Pryer orPe« Per« SwjPz
««PPäse//'"' unterrichtete der Pöznz'sc/z PazserZ/c/ze s/aP/zaPer im gesiegel-

ten Papier seine so««Pers gao/e«/rä«Pe« ««P geP/zzwe« Pe/ze« eyp/grzos-

se« über den gerichtlichen Ausgang. Darin werden die beiden Parteien,

beziehungsweise ihre Fürsprecher genannt, nämlich zum einen die Eid-

403 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 153f.
404 Diese Anschrift ist auf der Rückseite des in Basel befindlichen Exemplars

angebracht, StABS, Politisches, M2, Nr. 42.
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genossenschaft, sorZamz Rera/zarZ SasseZy zzz RaZstaZ, myZ ZzysZazzd syzzre

/rzmzztZZsc/zaZfZ zz/mzZ veriva/zzZZe/m andersZey/s. Eine Bemerkung in den

Ratsmanualen passt zu dieser Angabe. Demnach hatten einige Zeugen
ihre Aussagen in den Kundschaften zz/Jazzrzzoyfezz ßerzz/zarZ,Süsse/ins Zzzzss-

/rotee« gemacht.""® Die Solothurner Herren boten ihren Rechtsobjekten
mit der Kundschaftsaufnahme also Hand und beförderten Sässelis Frei-

lassung auch ihrerseits nach Kräften.
Der Richter führt im Brief aus, ihm seien cZag azzZwzzrZ, red [und] ny-

derrede «oc/z zzzzzzd sc/zZossrede/z MzmzzZscZzo/JZezz zzzzzzd aZZe«/arivezzdezz so

sc/zr$fzZz'c/z uzzd mZzzzZZz'c/z""" vorgetragen worden. Die Anklage betraf eZZz'c/z

Zzrzeyf so vz'ZZz'c/zZ gemzmzZer Aerzm/zarZ SässeZy vom König zzz Frazz/crycZz

em/z/dragewz, zmzzd de/z seZZze« Zzrz'e/feZZZz'c/zezz desgemeyrzere mamzsy'zzzz der

£yzZgzzossc/zo^Z erzeyg/ ZzaZzezz soZZe. Weiter geht das Schreiben nicht auf
die Sässeli zur Last gelegten Vergehen ein. Eine Verurteilung kam nicht
zustande - so ysZ demzzoc/z von den zzrZeZs/zersonenn mz'Z ey/zZzeZzger zzrZeZZ

zzzo rec/zZ er/c/zareraZ, dass der «Fall Sässeli» yw der ZzazzjzZsac/z m'Z gezzrZeZZZ

mag werde/m.

Die Eidgenossen fochten das Urteil nicht an und beschlossen an der

Tagsatzung vom 13. April 1515, «dass es damit genug sei» .""Zur Beilegung

mag beigetragen haben, dass sich Bern in der Zwischenzeit nicht mehr

gegen die Friedensverhandlungen mit Frankreich sperrte.""® Nach dem
Tod Ludwigs XII. am 1. Januar 1515, wurde Franz I. König der Franzosen,
der sogleich noch verstärkter den Frieden mit den Eidgenossen suchte.

Sässeli wurde also auffreienFuss gesetzt. Nachdem Frankreich wieder

zum Bündnispartner geworden war, gestattete ihm die Tagsatzung am
27. Oktober 1517, nach Solothurn zurückzukehren: «Dem Bernhard
Sesseli ist der Aufenthalt in Solothurn gestattet, sofern das von ihm er-

langte Urtheil gegen uns zu unsern Händen kommt und der uns sonst in
andern Orten nicht behelligt.»""" Sässeli dachte nicht daran, das Schreiben

einzureichen, denn er wollte Schadenersatz geltend machen und für seine

Gerichtskosten entschädigt werden."'" Kühn ritt er nach Bern, wo er jedoch
kurzerhand gefangengenommen wurde, «da er dadurch nicht nur sie,

405 StASO, Ratsmanual 1509-1516, A 1,4, 259.
406 Für die restlichen Zitate wird hier die in Bern erhaltene, besser leserliche

Schritt als Quelle genommen: StABE, UP 53 (A V 1418), Nr. 74.

407 E. A„ Bd. 3, 867, g).
408 Vgl. Lechner, Nachklänge, 137.

409 E. A., Bd. 3, 1085, b).
410 Vgl. Lechner, Nachklänge, 160.
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sondern auch gemeine Eidgenossen verachtet hat»"". In der Tagsatzung

vom 17. November 1517 wurde darüber berichtet, wie ihn die Berner erst
«auf Fürbitte des Herzogs von Savoyen auf eine Urfehde»"'* freiliessen.
Sässeli hatte demnach tatsächlich noch immer mächtige Freunde von
hohem Rang. Laut des Dokuments jener Urfehde, das vom unterdessen

zum Schultheissen aufgestiegenen Peter Hebolt gesiegelt wurde, schwor

Sässeli, sich an keinem seiner Richter zu rächen, das Urteil herauszuge-
ben und sich nur noch in solothurnischem Gebiet aufzuhalten. Bei Zu-

Widerhandlung würde man ihn «an Leib und Gut»"'* angreifen und nach
Gutbefinden richten. Vorerst trat Sässeli offenbar in die Garde des fran-
zösischen Königs ein. 1520 richtete er ein Schreiben an Solothurn mit der

Bitte um Fürsprache bei Bern, damit er das bernische Untertanengebiet
betreten könne. Am 26. Juni 1520 schrieb der Solothurner Rat tatsächlich
nach Bern mit dem Ersuchen, Sässeli nach Möglichkeit zu verzeihen."'" Im
französischen Heer kämpfend verlor Bernhard Sässeli 1525 in der Schlacht

von Pavia sein Leben.""

7 Diplomatie für neue Pensionen

7.1. Löwensteins private Diplomatie
Über die Reden Löwensteins und Sässelis verunsichert, schickte die

Tagsatzung im Mai 1514 eine Delegation unter Führung des Venners von
Romont zum Herzog von Bourbon, um den tatsächlichen Zahlungswillen
des Königs zu erforschen. Dort machte sie diesem klar, wichtigste Vor-

aussetzung für den Friedensschluss sei die Erfüllung des Vertrags von
Dijon. In dem Schreiben vom 29. Mai von Bern an Zürich ist der Ausgang
des Treffens überliefert. Offenbar versuchte der Herzog vorerst auch diese

Gäste mit einem privaten Geschäft zu locken - diesmal ohne Erfolg:

Z/wnrZ aZZs eZerseZZi Zierzog si/ür zrrararZ/ZZr ivyZZer feeveZc/z zmrztZ germZZZs

awgesZreTzgf [über ihreAufträge hinaus] «wzdsZ im soeZZZcZze a&gescZzZa-

gen, Zzaèe er zMoZeZsZzwnz Mnggesc/zZcAiZ zmcZ rZewraac/z Znen/ZZr anZieurZ

411 Ebd., 1088, a).
412 Ebd., 1088, a).
413 Lechner, Nachklänge, 161

414 Vgl ebd., 160f.
415 Vgl. Sigrist, Baisthal, 201.
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wzderArac/zf: wie der /czz/zg de« aZzgeredZezz/rzde/z vor ZZZsz'on nZZZ weZZe

Ao/ten«.""

Spätestens ab diesem Zeitpunktwar klar, dass die kursierenden Gerüchte

eine Täuschung der Franzosen waren. Die Obrigkeiten hatten nun einen

Beweis, womit sie Aufständische in der Folge wenigstens von diesem Punkt

zu überzeugen versuchten: Auch die Landleute sollten leer ausgehen.""
Während Sässeli nirgends mehr Gehör geschenkt wurde und er sich

auf der Flucht befand, setzte sein Auftraggeber Löwenstein andere Flebel

der Diplomatie in Bewegung. Direktes Ziel seiner Bemühungen war nun
der endgültige Friedensschluss mit Frankreich. In Plombières in den Voge-

sen trafer sich im Sommer 1514 mit einer illustren Gruppe von Anhängern.
Wie einem Schreiben, datiert vom 15. Juli, zu entnehmen ist, befanden

sich darunter neben dem Basler Kalbermatter zwei im Sommer 1513 ver-
urteilte Pensionenempfänger: der als Pensionenverteiler gebüsste Luzer-

ner Altseckelmeister Hans Ratzenhofer sowie der damals knapp mit dem

Leben davongekommene Berner Altvenner Peter Dittlinger. Dem Berner

Briefgemäss waren die nämlichen in Plombières zzzz'ff aZzverfzgzzwg der/zost
AoZZenn zwo zzrzzzsrezzzz v/ezzzzde« guzz Dyszo««, zz««d aaadrezzzz /jracfzTcezzn

beschäftigt."'® Laut Abschied der Berner Tagsatzung vom 31.Juli 1514 hatte
Basel daraufhin den rz'ffZz'ngerge/angenge/egA desZza/A ZzaZ zrzozz z'/znz [Basel]

azz/ge/rage«, den ZZandeZ nach sez'nenz GzzfdzznAen weder zzz/zzZzren."'® Mit
explizitem Einverständnis der Berner Obrigkeit sollte Dittlinger, der mit
Verlassen des bernischen Bodens gegen seinen Eid vom Vorsommer ver-
stossen hatte, an der nzarder"®" befragt werden. (Über weitere Ergebnisse
der Befragung konnte ich indes keine Angaben ausfindig machen.) Trotz
aller Vergehen sass Dittlinger 1525 wieder im Berner Rat."®' Das besagte
Treffen legt den Schluss nahe, dass zumindest in den Städten Basel, Bern

und Luzern - nicht zu sprechen von Solothurn - fleissig zugunsten eines

Friedens mit Frankreich weiter lobbyiert wurde. Dabei dürften ähnliche
heimliche Methoden praktiziert worden sein wie im Vorjahr (1513), als

auch um französisches Geleit geworben wurde.

416 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 147f. Der betreffende Brief trägt die

Signatur StABE, Teutsches Missiven-Buch N fol. 288.
417 Vgl. Lechner, Nachklänge, 146-148.
418 Zitiert nach ebd., 149.

419 E. A„ Bd. 3, 810, i)

420 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 149.

421 Vgl. ebd., 148.
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Löwensteins Geschäfte wurden während seiner Abwesenheit von
seiner Ehefrau, der geborenen Glaser, in Solothurn unbehelligt weiterge-

führt. Jener griffvon Frankreich aus zur Feder und schrieb verschiede-

nen einflussreichen Leuten. An der Tagsatzung vom 3. Oktober 1514 wurde
neben der Neuigkeit, Sässeli sei im Elsass in Gefangenschaft geraten, auch

ein Schreiben Löwensteins an den Luzerner Kriegsherrn und Kleinrat
Melchior zur Gilgen, verhandelt. Wieder war es Bern, das in der Sache

Druck ausübte, indem es eine Kopie jenes Briefes vorzulegen wusste und
eine entsprechende Untersuchung forderte. Wie der Luzerner Rat in den

Besitz des Briefes gekommen war, ist nicht klar. Offensichtlich hielt er es

daraufhin für angezeigt, ihn direkt an Bern weiterzuleiten, das nun seiner-

seits an der Tagsatzung politisches Kapital daraus zu schlagen versuchte.

Im Schreiben fragte Löwenstein zur Gilgen an, ob er ihm dabei helfen

könne, einer französischen Gesandtschaft Geleitschutz zu besorgen,
damit diese den Frieden mit den Eidgenossen schliessen könne. Ohne

Zahlen zu nennen, lockte Löwenstein mit einem lukrativen Angebot: Das

so/yra zzzzzzzZ azzz/erzz wo/ersc/zzessen. Obwohl zur Gilgen offenbar nicht auf
den Handel einging, musste er sich an mehreren Tagsatzungen rechtferti-

gen, da er nicht mit den beklagten vereZZersc/zezz swer /zazzc/Zzzzzgezz Sässelis

und Löwensteins in Verbindung gebracht werden wollte. Der vermögende
Goldschmied, Wirt und Weinhändler amtete 1512-1517 als Landvogt in
Willisau, dem Unruheherd in den Aufständen. Nachdem er im Ihurgau
für den Papst Söldner geworben hatte, war er 1509 in Zürich gefangenge-

setzt worden. Diese Umstände lassen einen spekulieren, ob zur Gilgen
während der Unruhen mit den Aufständischen zusammenspannte, um
der papst-, beziehungsweise kaiserfreundlichen Partei zu mehr Macht zu
verhelfen. Rechnete Löwenstein zu Unrecht auf zur Gilgens Wankelmü-

tigkeit, als er ihn und die mit ihm verbandelte Schützengesellschaft um
Hilfe bat? 1515 sandte Luzern zur Gilgen jedenfalls als Unterhändler nach

Frankreich.

422 Vgl. ebd., 162.
423 Diese zwei Tagesgeschäfte werden in dieser Arbeit bereits in Kapitel 5.1.

erwähnt.
424 StASO, AG 1,8 (Tagsatzung Zürich, 3. 10. 1514).
425 Zur Gilgens bedeutendes Beziehungsnetz lässt sich auch aus dem Umstand

erschliessen, dass er 18-mal Tagsatzungsgesandter war und 1510 beim Papst
und 1511 in Savoyen vorstellig wurde. Vgl. HLS, Zur Gilgen, Melchior.

426 Zur Gilgen unternahm 1519 eine Pilgerfahrt nach Palästina; auf der Rückreise
starb er und wurde auf Rhodos bestattet. Welche Sünden er am Heiligen Grab
wohl zu beichten hatte?
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Als inoffizieller Diplomat im Dienste Frankreichs liess es Löwenstein

nicht mit der Anschrift von «Privatpersonen», wie zur Gilgen, bewenden.

Am 17. Oktober 1514 richtete er das einzige von ihm überlieferte Schreiben

an zzzz're /zer sc/za/f/zes Mc/aas CoreraZ arered ez'zzz gareteere raZZ greedzgere Zz'e-

/zerere Zzerzzzz vore So/odzarre.*" In warnenden Worten berichtete Löwenstein
reizH/er rezär /za//z"° an seine Heimatstadt. Er habe nämlich erfahren, daz
se/teazzz gross aresc/z/ägaufdie Eidgenossenschaft geplant seien. Dass diese

tatsächlich stattfinden würden, glaube er zwar nicht, doch wolle er am
liebsten persönlich nach Hause reisen, um zu erzählen, was er wo/ wz'ssZzzzo

Zzerz'c/zZere, ware ZcZz doer/fzä awerregreadere /corezere. Aufden Friedensschluss

vom 7. August 1514 zwischen den beiden Königreichen anspielend, meinte

Löwenstein, die Eidgenossen seien arsäc/zer, das der /careg core Frarec/cryc/z
ZzaZ gereozreere des Aaregs sn/esZer zzss Frege/aredA® Es gingen nun Gerüchte,
verzreez'reZ aZZe we/t, die vereinten Mächte wollten sogleich die eyd/greossere

/zasc/z/cere und sie aregrz^erere are zwey oder drzz orZerere."" Als Insider gab er

an, dze orZ szred zzzz'r wo/ zewassere, w/e s/arrA; ared wz'e vz7 ZzzZy'egAdz'c/zer Zzerr

soZ Zzrzregere. Er versicherte, nicht bloss deshalb zu schreiben, dozrez'Z z'c/z Zzezzre

/cärez, auch wenn er zugab, z'c/z war vore gareteezre /zerteere gerre Zzezzre; darere

ezre gaoZ eydZreoss wz'// z'c/z ersZer/zere arered z're sureder/zez'Z ezre gaoZZer So/o/ar-

reer. Doch wolle er nur in g/ez'te wyss Zzezzre /corezere, um zu berichten, was er
wisse und sofort wieder wegziehen, wenn die Herren nicht zufrieden mit
ihm sein würden. Löwenstein warnte eindringlich vor falschen Freunden:

Dare/arwar, z'r werderef gross are/raw^zredere are eZZz'c/zere ZzzZere, dz'e zzc/z

gaote/urgere, darere z'c/z sz'c/z ared /zoer es aZ/Zag, darere so wäreere sy sygere

/rzzredf, dz'e sz'red gross /fgere ared er/rezZZ sz'c/z 7'ederzzzarere, wo zzzare zzc/z,

zrez'reere /zerrere, dere eydZgzzossere, zreoec/z/Aarezrezerzao/zzgere uredsc/zadere,

do /zu//fere syzao.

Im Konkreten warnte er vor dem Papst, von dessen Vermittlung sich die

Eidgenossen offenbar einen lukrativeren Frieden als den bei Dijon ver-

sprochenen erhofften. Soe/z'c/zer/rz'd z'sZ reoc/z rez'Z /zesc/zec/zerere ared z'sZ zao

427 StASO, Denkwürdige Sachen XXXI, fol. 181.

428 Zitiert nach Lechner, Nachklänge 162. Lechner hat fast den ganzen Brief
transkribiert; dessen Original befindet sich in StASO, Denkwürdige Sachen
XXXI, fol. 180, 180 a, 181.

429 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 163.

430 Aufgrund ihrer exponierten Lage befürchteten die westlichen Orte ohnehin
einen Angriff Frankreichs. Solothurn sprach sich deshalb wiederholt dafür aus,
«den Krieg gegen Frankreich im Westen zu führen», was wiederum den
Interessen der inneren und östlichen Orte widersprach. Sigrist, Hugi und
Conrad, 64.
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besorgen, doch auf den Papst ei«/ramme Ffdg«ossc/zo//Z maesZ «oc/z Za«g

warZe«. Den Grund dafür lieferte Löwenstein sogleich:

JcZz sag aZzer zzc/z, gaedzge« mz'a /zerre«, das der ZzapsZ zz/fdes Zcaag vo«

Fraac/crye/z sz'Ze« z'sZ a«d ad Zag a«d sZzzzzd ZzoZsc/zo/fZzao im sc/zz'cÄrZ; des

g/z'c/zezz aZZ/arsZe« azzd/zerrezz, azzdso w/Z der /cazzg vo« Fraac/cr/cZz wz'ZZ,

so ZzaZ er ez'/z/ridezzzz mz'Z izzezz aZZezz. Ader zzoc/z ZzzzZ diss Zag so war icazzg

Zzeger azzd azzder Zazzds Zzerrezzzz as FraacZcr/cZz, den/rz'dezz zao mac/zea

mz'Z eiaer/rozzzeaa FjdZgzzossc/zzz^Z. Ader ir vermez'zzezz isZ, sj Zzade« so

vz'Z aa ÄZoßZfeZ aad gescftrz'de«, das «aeZ Zzei//,' das s/ az'Z me wassea«
zaosc/zrz'de« aad zao eaZzz'eZZea, daaa s/maesse« sz'cZz sc/zemeaa, wo sj
me scZzreiZzea aad aaeZ wer. Ader wo oder wie maa moecZzZ/zadea ez'a

Zzz'ZZz'ÄeiZ, das i« az'Z aagerZic/zea wer, so ward sz'cZz der Äzzag aad aader
Zzerreaa gaeZZic/z Zda/zadea, ei«/rz'dea zao macZzea aad dea sedzea, so

derzao ZäZe rede«, sigsz'aergeaiessea."'

Die Macht Frankreichs konstatierend unterstrich Löwenstein demnach

sogleich dessen prinzipielle Verhandlungsbereitschaft, welche die sturen
Eidgenossen bis anhin ungenutzt gelassen hatten und hob zuletzt hervor,
der König belohne seine Fürsprecher reichlich. Damit dürften neue Pen-

sionen gemeint gewesen sein, die demjenigen winkten, der sich als Klient
in Frankreichs Dienste stellte. Im weiteren Verlauf des Briefes sparte
Löwenstein nicht mit Ehrerbietungsfloskeln. Die w/ss/zez'Z der Räte anru-
fend beteuerte er wiederholt, nur das Beste für die Heimat zu wollen und
lieber persönlich vorstellig zu werden, am voa maad [zu] ezzeZZen/h'de«
ZzaZZz aad Zcrz'eg ZzaZd*/ da er keine Details zu schreiben wage. Dazu pro-
phezeite Löwenstein, bei NichtZustandekommen eines Bündnisses drohe

ein grösserer Krieg, aZs z'a ez'a/roemjF/dgaosscZza/fZyege/za« /zaZZ. Um
die stolzen Adressaten nicht zu brüskieren, gab er an, durchaus nicht
zu fürchten, die Eidgenossen könnten unterliegen, aZzer dz'e Zeag aad dea

grosse« cosZeaa z'sZzao Zzesorgeaa; das megea eZZZz'c/z ZzzZ woZZzeZracZzZe«, was

dorass easprzage, dz'e wz'Zzzger sz'ad daaa z'c/z, so maa doc/z aocZz woZ mag
da/ar [für den Friedensschluss] sz'a mz'Z dergoZz Zzz'Z^"" Löwenstein stellte
dabei geschickt die neuen lukrativen Pensionen den ansonsten drohenden

riesigen Kriegskosten gegenüber.

431 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 164.

432 Zitiert nach ebd., 165.

433 Zitiert nach ebd., 164.

434 Zitiert nach ebd., 164 f.
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Wie weiter aus dem Brief hervorgeht, hatte Löwenstein zuvor bereits

in gleicher Weise an Bern geschrieben. Er legte dem Brief an Solothurn
eine cop/desjenigen an Bern bei. Nun bat der Verfasser seine Solothurner

Herren, bei seiner Rückkehr auf seine Kosten ein z-aZz/zoZZezz gen Bern zu
schicken, damit die zwei weisen Orte gemeinsam über die Sache befinden

könnten. Zuletzt bat er den Rat nochmals, das «Richtige» in der Sache zu
tun:

Wzs zzc/z gaoZ PazzcÄ, Pas ZaozzP, Pazzzz z'c/z èzn Per sac/z nP wz'Zzzg. Wann
z'c/z a/zer Zz/ awergnaP war annP z'r znzc/z ver/zorten, zwjp/ZeZ znz'r zzz'Z, z'r,

znz'n g/zePzgezz /zerrenn, warPen Per sac/z wo/ rec/zf /aon. Darazn/z, znzn

/z'e/zenn /zerrenn, /aonP Pas Zzest. L'en rote/zo/Zen, so z'r znz'nen /zerrenn

gen Bernn sc/zz'c/cen, wz'/Z z'c/z er/z'c/z assrz'c/zZen. 7c/z /zan oac/z anPer znz'nen

gzzoZen goennern gan Bern gesc/zrz'/zen. MZ zne, Pann goZZ szg znz'Z a/Zen

znz'nen Zz'e/zenn/zerrenn... [gezeichnet:] Ger/zarZ Loewe/zsZezVz, zzwerwz'Z-

Zzger Pz'ener zuo a/Zen z/ZZezz."*

Die Richtung hatte er mit dem Brief ja bereits aufgezeigt und die nötige

Involvierung Berns wiederholt. Den Ratsboten wolle er reichlich bezahlen.

Dass Löwenstein auch seine «Gönner» in Bern, womit er wohl den Klien-
tenkreis um Dittlinger meinte, erwähnte, könnte man als subtile Erpres-

sung auffassen: Das Geschäft galt als befristet; wenn die Solothurner nicht
Hand böten, würde sich schon jemand anderes finden.

Das erwähnte Schreiben an Bern schickte dieses wenig später, am
25. Oktober, mit einem Begleitbrief an Solothurn. Nachdem der Rat dar-
über befunden hatte, was zu geschehen habe, sandte er den Brief Löwen-
steins uzzz/z zzzerer azzPezrzc/zZazzg wz'ZZezz"® wiederum zurück nach Bern mit

/razzZZz'c/zer Zzz'ZZ, Pezz /zazzPe/ze erwegezz, azzzzP was Pora/fac/z wz'ZZ ZzePazzc/cezz

zao erezz azzzzP zzaZzgezzzez'zzer ez'PZgzzossc/za/fZ, oac/z awer azzzzP zzzzzzsez;/ar-

zezzezzzzzzezz. Damit machte Solothurn dem ungleich mächtigeren Partner
Bern vorsichtig seinen Standpunkt klar, nämlich dass es der Bitte Lö-
wensteins zu entsprechen gedachte. Ohne die Zustimmung Berns, auf
dessen Einlenken Löwensteins Briefe im Wesentlichen abzielten, konnte
Solothurn ohnehin nicht handeln, denn seine Stimme hatte an der Tag-

Satzung wenig Gewicht.

435 Zitiert nach ebd., 165.

436 Zitiert nach ebd., 166. Die Abschrift des Originals des Briefes an Bern hat die
Signatur StASO, Copia der Missiven II, 202.
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Doch Bern hatte inzwischen nicht nur Post von Löwenstein erhal-

ten, sondern in der gleichen Sache auch vom Berner Hans Wahrer und
Heinrich Meyer von Villmergen. Wahrer hatte im vergangenen Jahr (1513)

mit dem jungen Rudolf Hetzel zusammengespannt und mit diesem als

Söldnerführer 2'000 Mann für Frankreich in die Picardie geführt."' Meyer
wiederum war imAugust 1514 als Hauptmann gehandelt worden, der eine

6'000 Mann starke Armee, bestehend aus Berner, Luzerner und Solothur-

ner Untertanen, befehligen sollte, um auf eigene Faust in Dijon den ver-
sprochenen Sold einzutreiben."' Bern wählte keinen Alleingang, sondern

leitete die Briefe an die Tagsatzung weiter. Solothurn wurde empfohlen,
dasselbe zu tun. An der Tagsatzung vom 7. November 1514 in Zürich ver-
handelten die versammelten Eidgenossen über die nämlichen «Schreiben

und Geleitbegehren» von Löwenstein und Meyer. Wabrers Name wurde
darin nicht mehr erwähnt. Der «Mehrtheil der Orte» lehnte es jedoch
strikt ab, von solch in Ungnade gefallenen Personen Verhandlungshilfe
anzunehmen. Es sei besser, man Zasse sy eZa ussea, rZana eZzynengZeZZgeben

wirrZ, «nrZ wir unser sacZzen m/Z andern ZäZen ZzantZZinZ dann m/Zynen oder

yrsgZic/zen."°

Die Eidgenossen blieben über der Frage ihrer Beziehung zu Frankreich

zerstritten. Doch erst kurz bevor es zur Schlacht von Marignano kam,

spalteten sich die Interessenblöcke vollends. Die Orte Bern, Freiburg und
Solothurn unterzeichneten im Alleingang am 8. September 1515 den Ver-

trag von Gallarate mit König Franz I., der den Eidgenossen die Zahlung
der riesigen Summe von einer Million Kronen und Frieden in Aussicht
stellte. Die Urner, Schwyzer und Glarner setzten jedoch bei den übrigen
Orten durch, den Vertrag nicht anzuerkennen. So kam es denn am 13.

und 14. September zur verheerenden Schlacht - ohne die Beteiligung der

westlichen Orte.""" Es dauerte noch mehr als ein Jahr bis die dreizehnör-

tige Eidgenossenschaft und ihre Zugewandten am 29. November 1516

mit Frankreich den «Ewigen Frieden» schlössen. Neben den vor Dijon
versprochenen 400'000 Kronen bezahlte die Grossmacht 300'000 Kronen

Kriegsentschädigung für den Mailänder Feldzug. Gegenseitig versprach

man sich freien Handel, wobei den Eidgenossen wichtige handelspoliti-
sehe Privilegien in der Messestadt Lyon und im Herzogtum Mailand einge-

437 Vgl. Lechner, Nachklänge, 94.
438 Vgl. ebd., 107.

439 E. A„ Bd. 3, 830, b).
440 Ebd.
441 Vgl. HLS, Marignano.
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räumt wurden. Dem Wallis, den Drei Bünden und jedem eidgenössischen

Ort wurde zudem eine jährliche - öffentliche - Pension von 2'000 Franken

zugesichert. Dafür verzichteten die Eidgenossen auf ihren Anspruch auf
das Protektorat über Mailand.'"

Löwenstein wurde von seiner Heimatstadt bereits im August 1516

willkommen geheissen. Weil ihn seine Geschäfte wiederholt nach Bern

führten, wo er zwischenzeitlich auch Quartier bezog, schrieb dagegen der

offenbar noch immer gekränkte Berner Rat am 8. September an Solothurn.

Demnach galt ihm die blosse Anwesenheit Löwensteins als Affront. So

gehe es nicht an, in Bern wo/zzz/zg zz/zzZ ivanzZeZ zzze/zaZzezzzz, nachdem er mit
dem vi/zzZZ praktiziert habe. In einer Rückschau erinnerte Bern die Solo-

thurner an die vergangenen Händel und unterliess nicht die Bemerkung,
Löwenstein sei zu sehr geschont worden: Dan« aZs zzzzzzs anZangeZ, so ZzaZZ

er zZer zz'ZZ znz'Z c/ea /ranZzoszsc/zezz« vz'Z gespräc/zs ge/zepZ, z'nzze/z/z aZZerZej

scZzrZ/fZen« zzzzzzzZ èoZZsc/za^Zen zzzeZragezzzz nzz/zzZszc/z so argJvezzzgge/zaZZZenzz,

zZas ivz'r zzzöc/zZezzzz ac/zZezzzz, er soeZZZe rZarazzzZz verrer erkazzffeZ werzZezzzz.'"

Solothurn solle doch seinen Schützling azzzZerrzc/zZezzzz, sz'c/z/arer zzsserZ-

ZzaZZz azzzzserzzzz ZazzzzzZezzzz azzzzzZ geZzzeZZe/zzz zaoZzaZZezzzz azzzZ azzzzs zzzzzzzZ zZz'e

azzzzsernzz [, welche ] gegezzzz z'z/z azzräivz^szzzzZ, azzZ>eZazZezzzz zaoZassezzzz.'" In
seiner geschäftlichen Freiheit eingeschränkt, verliess Löwenstein Solo-

thurn bald, um im savoyischen Morges ab 1517 ein Wirtshaus zu führen,

wo er auch in Geldgeschäfte verwickelt war. Er starb wahrscheinlich
1523.'"

7.2. Conrads Verhandlungen
Nikiaus Conrad'" war nicht grundlos explizit als Hauptadressat hervor-

gehoben worden in Löwensteins Brief an den Rat von Solothurn. Im Vor-

jähr noch als französischer Parteigänger verschrien, wurde er bereits im
Sommer 1514 wieder als regierender Schultheiss gewählt. In seinem Gast-

haus zum «Storchen» hatte die französische Gesandtschaft anfangs 1513

logiert und mit Stölli, Ochsenbein und Irmyverdächtigen Kontakt gehabt.
An Tagsatzungen wurde wiederholt die Bestrafung und Absetzung Con-

442 Vgl. HLS, Ewiger Frieden.
443 Zitiert nach Lechner, Nachklänge, 167.

444 Zitiert nach ebd., 167f.
445 Laut Lechner taucht Löwenstein 1517 als Wirt in Morsee (Morges) und ab Juni

1523 als «seliger» in den Quellen auf. Vgl. ebd., 168.

446 «Seit 1485 sass er im Rat, und von 1494 bis 1519 wurde er 13-mal zum
Schultheissen gewählt.» Koch, Kronenfresser, 167.
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rads gefordert, so etwa im März und Juli 1514 oder im Februar 1515. ""

Solothurn reagierte auf den Druck nur insofern, als dass Conrad nicht
mehr als Tagsatzungsgesandter eingesetzt wurde, «aber in die inneren
Verhältnisse der Stadt liess man sich nichts hineinreden»"".

Conrad, der - mindestens bis zum Ende des Bündnisses 1509 - «ab

1500 als Anhänger Frankreichs offizieller Agent der französischen Krone

in der Eidgenossenschaft»""® gewesen war, vertrat Solothurn bald wieder

an Friedensverhandlungen mit Frankreich. So befand er sich unter den

Mitunterzeichnern des Separatfriedens von Gallarate und führte dar-
aufhin die Solothurner Truppen über die Alpen nach Hause, während die

Schlacht von Marignano ohne diese stattfand."" An der Anfang November
1515 in Genf stattfindenden Tagsatzung, wo die allgmeinen eidgenös-
sisch-französischen Friedensverhandlungen liefen, war Solothurn mit
einer Viererdelegation anwesend, bestehend aus den bekannten Nikiaus
Conrad, Peter Hebolt, Benedikt Hugi und Hans Stölli.""' Am 6. November
1515 schickten diese einen Brief nach Solothurn, worin sie jubilierend
schreiben konnten: wo der/rid/s/, daJstgot""*. Noch bevor der Vertrag ein

Jahr später von allen Orten ratifiziert worden war, empfing Solothurn
bereits im Februar 1516 die neue französische Pension. Mit dem neuen
Frieden war der Groll der meisten eidgenössischen Orte gegenüber den

«Franzosenfreunden» trotzdem noch länger nicht verraucht. So beklagte
die Tagsatzung noch imJanuar 1517 die anhaltende Amtsbekleidung von
Conrad, Babenberg, Stölli und Ochsenbein als für die ganze Eidgenossen-
schaft verächtlich und forderte deren Ausschluss aus der Regierung."""
Um mächtige Freunde im Dunstkreis des französischen Königs wissend,
beharrte Solothurn allerdings auf seiner Haltung.

447 Vgl. Sigrist, Hugi und Conrad, 67.

448 Ebd.
449 HLS, Conrad, Nikiaus.
450 Vgl. Sigrist, Hugi und Conrad, 68.
451 Vgl. Amiet, Bauernunruhen, 717.

452 Zitiert nach ebd.
453 Vgl. Sigrist, Hugi und Conrad, 69.
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s Schlussbetrachtung
Aufgrund seines kostspieligen Gebietszuwachses im 15. Jahrhundert und
seiner zwischen Basel und Bern eingeklemmten geografischen Lage ohne

Aussicht auf eine weitere grössere Expansion war Solothurn der eidge-
nössische Stadtstaat, welcher am abhängigsten von französischen Pensi-

onen war. Mit dem eidgenössischen Krieg gegen Frankreich drohte dem

politisch schwachen Ort die wichtigste Geldquelle zu versiegen. Gerüchte

um Verrat und heimliche Pensionen liessen die Landbevölkerung Berns,

Luzerns und Solothurns ihre Hauptstädte belagern und als korrupt gel-

tende Ratsherren abstrafen. Ihr Hauptziel war jedoch die Erzwingung
der Wiederherstellung des «Alten Rechts», was ihr vorerst auch gelang.
Nach dem Dijonerzug kursierten schnell neue Gerüchte, gewisse Obrigkei-
ten hätten den gewinnbringenden Frieden mit Frankreich hintertrieben,
worauf sich die Untertanen bald erneut rüsteten. Der französische König
nutzte die Unruhe in weiten Teilen der Eidgenossenschaft aus, indem er
die aufwiegelnden Gerüchte weiter unterhielt. So engagierten sich nicht
nur einzelne Ratsherren der französischfreundlichen Fraktionen des

gespaltenen Berner und Luzerner Rats für eine Einigung mit Frankreich,
sondern auch von der Regierung ausgeschlossene Bevölkerungsteile. Zu

jenen zählten der Solothurner Kaufmann Löwenstein und der Balsthaler

Leibeigene Sässeli.

Die erstarkten kaiser- und papstfreundlichen Kreise in der Eidgenos-
senschaft anderseits drängten auf die Bestrafung der «Franzosenfreun-
de» in Stadt und Landschaft und übten an Tagsatzungen entsprechenden
Druck auf Solothurn aus. Der kleine Stadtstaat versuchte seine Bündnis-

Verpflichtungen einzuhalten, während seine Exponenten fiebrig aufeinen
Friedensschluss mit dem überlebenswichtigen Geldgeber Frankreich hin-
arbeiteten. Nur halbherzig verfolgte Solothurn deshalb die Beschuldigten
und begnadigte gleichzeitig die Aufständischen, während etwa die anti-
französischen Luzerner mit drakonischen Bestrafungen hart durchgrif-
fen. Die Solothurner Rebellen brachten keine Forderungen vor, die das

Sold- und Pensionenwesen einzuschränken drohten. Wollten sie nicht
mehr Abgaben leisten, so musste der Geldfluss bestehen bleiben. Mit dem

«Ewigen Frieden» wurden die neuen Pensionen unter der Landbevölke-

rung verteilt und die überregionalen Unruhen fanden ein Ende.

Die in dieser Arbeit vorgenommene Quellenschau wirft verschiedene

Schlaglichter aufdie Ereignisse um die Unruhen von 1513 bis 1515. So wird
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gezeigt, wie die Stadt - etwa durch Peter Hebolt - mit den Aufständischen
verhandelte, ihren Verbündeten als Vermittlerin diente oder an Tagsat-

zungen getroffene Beschlüsse umsetzte. In seinem Verstaatlichungspro-
zess pflegte Solothurn eine intensive Schriftproduktion, die im reichen

Quellenbestand des Staatsarchivs 500 Jahre lang erhalten geblieben ist.
Das Medium Schrift wurde allerdings nicht bloss von der Obrigkeit als

Mittel zur Ausübung und Festigung von Herrschaft benutzt, sondern in
dieser Zeit auch von den unzufriedenen Landleuten entdeckt. So gaben
sie ihren Forderungen besonderes Gewicht durch die zumindest teilwei-
se konstruierte Argumentationsformel des «Alten Rechts», womit zuvor
jeweils die Stadt gegenüber lokalen Herrschaften aufgetreten war, um
unsichere Regelungszustände für sich zu entscheiden und dabei etwa auch

die niedere Gerichtsbarkeit an sich zu ziehen. Die ländlichen Gemeinden

antworteten so aufdie Zentralisierungsbestrebungen Solothurns und die

damit einhergehenden Eingriffe in politische und wirtschaftliche Spiel-

räume. Daraus lassen sich besonders neue Anspruchshaltungen einer zu
Macht und Wohlstand gekommenen dörflichen Oberschicht herauslesen.

Diese erèern /«te waren die massgebliche Kraft hinter den rebellischen
Aktionen der Untertanen. Ohne ihre Zustimmung wäre auf dem Land
keine Agitation Frankreichs möglich gewesen. Sie führten die Verhand-

lungen mit den Ratsboten und liessen sich dabei nicht nur reichlich mit
Schenkwein bezahlen, sondern kassierten ihrerseits hohe Beträge, die

wiederum aus dem Soldgeschäft stammten. Das in den Städten aufge-
deckte klientelistische Netzwerk Frankreichs erstreckte sich damit auch

auf das Umland. Der «gemeine Nutzen» oder der «Staat als kollektives
Gut» waren umkämpfte Legitimierungsabstrakta, deren Deutung Teil des

Aushandlungsprozesses um Risiko- und Gewinnverteilung bedeutender
Ressourcen war.

Die Kommunikation zwischen den ländlichen Gemeinden, die sich

überregional organisierten, scheinen vorerst schneller und ergiebiger von-
statten gegangen zu sein, als diejenige zwischen den weniger flexiblen

Gefügen der Hauptstädte. Diese vermochten zwar, sich in schlichtender
Weise gegenseitig zu helfen, gleichzeitig offenbarten sich in ihren Inter-
aktionen jedoch verschiedene Interessenkonflikte. So lagen die Mehr-
heitsverhältnisse in Bern und Luzern nach den Prozessen des Sommers

1513 mit einer dominierenden päpstlich-kaiserlichen Partei anders, als

im durchwegs frankreichfreundlich gebliebenen Solothurn. Das mächtige
Bern tolerierte nunmehr weder inoffizielle Söldnerzüge seiner Führungs-
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riege, noch solche der verbündeten Orte oder der Untertanen selbst.'" An

Tagsatzungen übten Boten erheblichen Druck auf Solothurn aus, damit
deren Franzosengänger doch noch bestraft würden. Der vor allem von
Bern angestrengte Fall «Sässeli» avancierte dabei zum politischen Macht-

spiel. Bern beanspruchte die Kontrolle über die gesamte Korrespondenz
bezüglich der französischen Agitation. So sammelten sich Missiven und
Kundschaften aus den betroffenen verbündeten Orten in der professio-
nalisierten Berner Kanzlei. Der Charakter der Kundschaften Berns und
Luzerns zeigt, dass damit auf einen unbedingten Schuldspruch gegen
Sässeli abgezielt wurde. Am Balsthaler Leibeigenen sollte ein Exempel
statuiert werden. Solothurn war gezwungen, seinerseits Kundschaften
aufzunehmen. In den äusserst ausführlichen Erzählungen der zahlreichen

Zeugen wurde allerdings keinen Argumenten gegen heimliche Pensionen

Vorschub geleistet. Dazu sollte der Verdacht auf illegale Söldnerwerbung
im grösseren Stil zerstreut werden. Solothurn gewährte mit seiner Befra-

gung auch den Fürsprechern Sässelis, welche auf Bitten von dessen Frau

agierten, ein Forum. Sie attestierten Sässeli die bedingungslose Vater-
landstreue. Unter den Zeugen waren auch Ratsmitglieder, die mit Sässeli

in Kontakt gekommen waren und über dessen Treiben Bescheid wussten,
wobei sie dieses - wenn auch vielleicht nicht explizit, so doch mindestens

stillschweigend - guthiessen. Der gewinnversprechende Friedensschluss

mit Frankreich wurde als gemeinsamer Nenner individueller Interessen
denn auch von allen Bevölkerungsteilen der Republik angestrebt. Dass

der schliesslich freigekommene Sässeli tatsächlich auch über mächtige
Freunde hohen Ranges verfügte, zeigt die spätere Fürsprache des Herzogs

von Savoyen. Mit seiner Rekrutierung als Agent Frankreichs hatte sich

Sässeli wohl versprochen, zu Geld und Ansehen zu kommen und sah seine

Mission als Möglichkeit an, in der Dorfhierarchie aufzusteigen und selbst

im Soldgeschäft mitzumischen. Solothurn hiess ihn wieder willkommen,
bevor ihn das Risiko des Kriegshandwerks für Frankreich in der Schlacht

von Pavia das Leben kostete.

Auch Löwenstein wurde von Solothurn nicht rechtlich belangt, wie
etwa Bern gefordert hatte. Dieser betätigte sich als inoffizieller Diplo-
mat und gab sich in seiner Korrespondenz als Insider am französischen

454 Der junge Hetzel war 1513 noch davon ausgegangen, das Verbot des
eigenmächtigen Reislaufens gelte nicht für ihn, als er meinte, «es beschicht
allein von desswägenn, dass nitt der gemein mann loufe, Kuonz und Bänz».

Zitiert nach Braun, 38.
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Hof. Dabei stand er sowohl in Kontakt mit den Ratsgremien wie auch

mit in Ungnade gefallenen ehemaligen Ratsherren in Luzern und Bern.

Das klientelistische System wirkte auch ohne die beiden hingerichteten
«Broker» Glaser und Moser weiter, wenn auch vorsichtiger agiert wurde.
Der altbekannte zeitweilige Agent in französischen Diensten und Solo-

thurner Schultheiss Conrad dagegen führte - etwa zusammen mit dem

Aronen/resser Venner Stölli - gar die offiziellen Friedensverhandlungen
mit Frankreich für die kleine Republik.

Dass staatsmonopolistische Strukturen zu der untersuchten Zeit noch

keineswegs gefestigt waren, zeigt sich etwa daran, dass offenbar nicht klar
war, wer denn eigentlich befugt war, nach aussen zu kommunizieren und

Verhandlungen zu führen. Vieles scheint diesbezüglich durchaus noch
denkbar und umstritten gewesen zu sein. So konnte Frankreich etwa die

ländlichen Gemeinden gar als Bündnispartner erwägen, die ihrerseits

Delegationen an Tagsatzungen auftreten liessen. Ein Kaufmann und ein

Leibeigener betrieben ebenso hohe Diplomatie wie die Ratsherren hinter
den Kulissen oder an hochoffiziellen Kongressen. Die fehlenden eindeu-

tigen und verpflichtenden Strukturen ermöglichten es Solothurn und
seinen Einwohnern - /zerren wie puren -, die vielschichtigen Verbindun-

gen mit Frankreich noch zu intensivieren. Die durch das Söldnerwesen

ermöglichte Nähe zu Frankreich befähigte den kleinen Stadtstaat, sich

selbstbewusst gegenüber übermächtig scheinenden Bündnispartnern zu

behaupten. Dies erst recht, als Frankreich seine Ambassade 1530 im ka-

tholisch gebliebenen Solothurn einrichtete.
Hierin liegt ein Forschungsansatz, den es weiter zu verfolgen gilt. Im

Verlauf der Frühen Neuzeit fanden denn vor allem auch Freiburg und die

Länderorte der Innerschweiz in ihrer Verbindung über das Söldnerwesen

mit fremden Mächten Nischen zur Behauptung ihrer Herrschaftsstruktu-

ren und ihrer Souveränität innerhalb der Eidgenossenschaft.
Die ganzheitliche Betrachtungsweise in der Untersuchung unter-

schiedlichster Quellen macht deutlich, dass «Herrschaft» als ein uni-
versales Phänomen aufzufassen ist, das alle Lebensbereiche umfasst.
In Verbindung mit den übrigen Archivalien geben die Kundschaften im
Fall «Sässeli» mit ihrem mündlichen Charakter den wohl lebensnahsten
Einblick in die Zeitumstände. Weder der «Staat», noch die ländlichen
Kommunen stellten feste Entitäten dar, die sich in Blöcken gegenüberstan-
den. Ihre Einwohner bildeten eine heterogene Gesellschaft, deren Grup-
penkonstellationen in einem Klima voller Unsicherheiten in ständigem
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Wechsel begriffen waren. Dieser Ansatz wäre auch für Bern und Luzern
weiter zu verfolgen und mit Solothurn in Beziehung zu setzen. Was für ein

Gebilde war diese Eidgenossenschaft mit ihren unterschiedlichen vagen
Ansprüchen, die keine Institutionalisierung einer Untertanenrepräsenta-
tion kannte? Vielleicht bringen vergleichende Blicke etwas Farbe in diese

Grauzone und machen klar, wer denn nun wirklich me/ster war.
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Anhang

Chronologie einiger politischer Ereignisse'"

1509

Ablauf und Nichterneuerung des Soldbündnisses von 1499

zwischen König Ludwig XII. von Frankreich mit den eidge-

nössischen Orten.

1510

Bündnis mit Papst Julius II.

1511

Erbeinung mit Kaiser Maximilian I.

1513

6. 6. Schlacht bei Novara.

26.6. Beginn des «Könizaufstandes» in Bern.

4.7. Beginn des «Zwiebelnkriegs» in Luzern.

7. 7. Bericht des in Luzern vermittelnden Peter Hebolt an Solo-

thurn.

8. 7. Solothurn beschliesst die neue Berner Ordnung über Pensio-

nen.

14./15.7. Zusammenlaufvon Landleuten der oberen Solothurner Vog-

teien, die sich gegen die neue Pensionenordnung wehren, Be-

schwerden gegen obrigkeitliche Neuerungen vorbringen und
Ratsherren wegen der Pensionenfrage beschuldigen.

15. 7. (oder kurz danach) Hinrichtung Mosers in Luzern.

17./18. 7. Der Solothurner Rat führt Untersuchungen gegen die ange-

klagten Ratsherren durch, will aber keine Verfehlung finden.

455 Die Daten und Ereignisse wurden vorwiegend entnommen aus: Amiet,
Bauernunruhen, und Lechner, Nachklänge.
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18.7. Vorsorgliche Absetzung der Solothurner Räte Stölli, Ochsen-

bein, Gasser und Irmin.

23.7. Michel Glaser und Antoni Wyder werden in Bern enthauptet.

26.7. Der Berner Venner Kaspar Hetzel wird bei Ölten von Land-

leuten gefangen, gefoltert und hingerichtet.

3. 8. Zug unter Ulrich Straumann vor die Stadt (mit dem Zuzug
aus dem Oberaargau 4'000 Mann). Vertretung von 600 Mann
muss eingelassen werden. Verhör unter Folterung der Räte

Stölli, Ochsenbein, Gasser und Irmin.

6. 8. Verhandlungen enden in einem Vergleich. Die Landleute
kehren nach Hause zurück und Solothurn ruft das Aufgebot
unter die Fahnen, um nach Dijon zu ziehen. In Luzern ergehen
die Urteile gegen die Pensionenherren.

7.9. Beginn der Belagerung Dijons durch eidgenössische Truppen.

13.9. Vertrag von Dijon.

25.10. Gerüchte an der Tagsatzung, der König wolle den Dijoner
Vertrag nicht halten.

-Mitte Oktober. Die Obrigkeit in den einzelnen Vogteienlässt sich inVerhand-

lungen über die jeweiligen Artikelsammlungen ein.

27.12. Beschluss des Kleinen Rates, der Seckelmeister sei künftig
vom Kleinen und Grossen Rat zu wählen.

1514

4.1. Freiheitsbrief (Urkunde) an Lebern wird ausgestellt.

9.1. Freiheitsbrief (Urkunde) an Kriegstetten wird ausgestellt.

Ende Januar. Unruhen gären erneut im Solothurner Gebiet.

10. 2. (spätestens) Löwenstein bringt «französische Einflüsterun-

gen» in einem Wirtshaus zu Baisthal vor.

16.2. Tagsatzung in Zürich. Das Schreiben des Herzogs von Bour-
bon wird verlesen.

8. 3. Tagsatzung in Bern. Beschluss, Solothurn und jeder andere

Ort müsse Löwenstein und Sässeli anhalten und zur Aussage
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der Wahrheit zwingen. Vorwurf der Gleichgültigkeit Solo-

thurns.

11.3. Haftbefehl gegen Löwenstein, Sässeli und vorerst auch Bern-

hart Gerwer. Konfiskation von Sässelis Habe.

13.3. (spätestens) Versammlung der Landleute in Sursee.

27. 3. Tagsatzung in Bern. Wiederholter Beschluss, Sässeli und
Löwenstein gefangen zu nehmen.

10.4. Erste Berner Kundschaft bezüglich der Umtriebe Löwen-
steins und Sässelis.

1.4. Solothurn erneuert den Haftbefehl gegen Sässeli in der Herr-
schaft Falkenstein.

26.4. Freiheitsbrief (Urkunde) an Oekingen wird ausgestellt.

- Anfang Mai: Aufflackern neuer Aufstandsgelüste. Die vorbereiteten und
aufRache sinnenden Räte kündigen drakonische Strafen an.

13.5. Ein Vergleich kommt unter eidgenössischer Vermittlung zu-
stände, der ein Blutvergiessen verhindert.

24. 6. Übliche Wahlen. Stölli und Ochsenbein treten wieder in den

Rat ein.

Juli. Löwenstein weilt in den Vogesen in Plombières und berät sich

mit anderen Eidgenossen mit französischen Boten. Auf der

Flucht kommt Sässeli nach Laupersdorf und bittet die Anwe-
senden im Wirtshaus, bei der Obrigkeit für ihn Fürsprache
einzulegen.

9.7. Ratsentscheid: Der Venner ist durch die Solothurner Gemein-
de am 24. Juni wie der Schultheiss auf zwei Jahre zu wählen.

7.8. Friedensschluss zwischen Frankreich und England.

Berner, Luzerner und Solothurner Untertanen (ca. 6'000)

wollen an eine Volksversammlung nach Liestal ziehen, um
unter dem Hauptmann Heini Meyer einen Kriegszug nach

Burgund zu beschliessen.

7.9. Solothurn begnadigt den «Bauernführer» UlrichStraumann.

18.9. Seckelmeister Ulrich Suri und Peter Hebolt treffen in den

obern Herrschaften eine «gütliche Vereinbarung».
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- Ende Sept. Sässeli wird im elsässischen Ensisheim gefangengenommen.

3.10. Tagsatzung in Zürich. Berner zeigen eine Kopie des Briefes

von Löwenstein an zur Gilgen. Beratung, wie mit Sässeli

weiter zu verfahren sei.

17.1 o. «Warnbrief» von Gerold Löwenstein an den Solothurner Rat.

7.11. Tagsatzung in Zürich. Verhandlung, was bezüglich der Briefe

Löwensteins an Bern und Solothurn gemacht werden solle.

1515

Januar. LudwigXII. stirbt. Franz I. besteigt den französischen Thron.

Die Luzerner Unruhen enden mit der Gefangennahme von
über 50 Aufständischen. Mehere Hinrichtungen.

15.2. Umfangreiche Kundschaft zu Sässeli wird erhoben zuhanden
des Prozesses in Ensisheim. Auch Bern nimmt «im Frühjahr»
Kundschaften auf.

17.2. Solothurner Kundschaft in der Herrschaft Falkenstein wird
aufgenommen.

5. 3. Luzerner nehmen Kundschaft in Willisau auf.

9.3. Eine weitere Solothurner Kundschaft wird erhoben.

17.4. Eine solothurnische Gesandtschaft reist nach Lausanne, um
den Friedensschluss mit Frankreich auszuhandeln. Die Ver-

handlungen scheitern an Bündnisverpflichtungen.

8.9. Frieden von Gallarate (Sondervertrag zwischen Franz I. und
Bern, Freiburg, Solothurn) wird geschlossen.

13./14. 9. Schlacht von Marignano (ohne Beteiligung von Solothurn,
Bern und Freiburg).

6.11. Frieden von Genf.

27.11. Tagsatzung. Zürich empfiehlt Solothurn, Löwensteins und
Sässelis habhaft zu werden und zu strafen. Anhaltendes Miss-

trauen gegen Solothurn.

Dezember. Beginn des Zürcher «Lebkuchenkriegs».
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1516

Februar Solothurn empfängt die neue französische Pension.

29.11. Der «Ewige Frieden», der unbefristete Friedensvertrag zwi-
sehen der Eidgenossenschaft mit ihren Zugewandten und
Frankreich, wird geschlossen.
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